
Hochschule Düsseldorf  

FB SK Sozial- und Kulturwissenschaften 

Analyse der Richtlinien zur Sexu-

alerziehung an Grundschulen in 

den Bundesländern Bayern und 

Nordrheinwestfalen anhand von se-

xualpädagogischen Perspektiven

Studiengang: Sozialarbeit/Sozialpädagogik 

Semester: SoSe 2023 

Erstprüferin: Prof. Dr. Alicia de Bánffy-Hall 

Zweitprüferin: Prof. Dr. Michaela Hopf 

Abgabe: Düsseldorf, 07.06.2023 

Verfasserin: Jessica Weber 

Matrikelnummer:



 

 

Inhaltsverzeichnis 

Abbildungsverzeichnis ........................................................................................................... I 

Abkürzungsverzeichnis ........................................................................................................ II 

Einleitung .............................................................................................................................. 1 

1 Sexualität im Kontext Sozialer Arbeit und Schulsozialarbeit ............................................ 3 

1.1 (kindliche) Sexualität ................................................................................................... 3 

1.2 Bezug zur Sozialen Arbeit ........................................................................................... 7 

1.2.1 Exkurs zur Schulsozialarbeit für die Grundschule ................................................ 9 

2 Sexualerziehung................................................................................................................ 10 

2.1 Begriffsbestimmung, Ziele und Abgrenzung zu ähnlichen Begrifflichkeiten ........... 11 

2.2 Geschichtlicher Verlauf ............................................................................................. 14 

3 Sexualpädagogik: Definition, Abgrenzungen und Konzepte ........................................... 17 

3.1 Grundlagen der Sexualpädagogik .............................................................................. 17 

3.2 Sexuelle Bildung und ihr Bezug zur Sexualpädagogik ............................................. 22 

3.3 Sexualpädagogik im Kontext von Antidiskriminierung, Regenbogenkompetenz und 

Diversity ........................................................................................................................... 26 

3.3.1 Sexualpädagogik als Antidiskriminierungsarbeit................................................ 27 

3.3.2 Regenbogenkompetenz ....................................................................................... 30 

3.3.3 Diversity im Kontext sexualpädagogischen Handelns ........................................ 31 

3.4 Sexualpädagogik der Vielfalt ..................................................................................... 33 

3.5 Interkulturelle Sexualpädagogik ................................................................................ 35 

4 Richtlinien zur Sexualerziehung in Bayern und Nordrheinwestfalen: Eine 

sexualpädagogische Analyse ............................................................................................... 38 

4.1 Grundannahmen der Länder zu Grundschule und Sexualerziehung.......................... 38 

4.1.1 Sexualerziehung im Schulgesetz NRW............................................................... 39 



 

 

4.1.2 Sexualerziehung im Bayerischen Gesetz über das Erziehungs- und 

Unterrichtswesen .......................................................................................................... 42 

4.2 Beschreibung und Vergleich der Richtlinien zur Sexualerziehung in Bayern und NRW

 ......................................................................................................................................... 45 

4.2.1 Organisation schulischer Sexualerziehung und ihre Akteur*innen in den 

Bundesländern .............................................................................................................. 45 

4.2.2 Sexualerzieherische Ziele, Aufgaben und Methoden in den Richtlinien ............ 48 

4.2.3 Inhaltliche Themen der Sexualerziehung in der Grundschule für die Bundesländer 

Bayern und NRW ......................................................................................................... 51 

4.3 Einordnung und Beurteilung im Kontext sexualpädagogischer Aspekte .................. 57 

4.3.1 Die Richtlinien im Bezug zu grundlegenden Erkenntnissen dieser Arbeit ......... 57 

4.3.2 Sexualpädagogische Konzepte und Perspektiven in der schulischen 

Sexualerziehung für Bayern und NRW ........................................................................ 61 

5 Bedeutung für die (Schul-)Sozialarbeit und Sozialpädagogik ......................................... 74 

Fazit ..................................................................................................................................... 78 

Literaturverzeichnis ............................................................................................................. 80 

Eidesstattliche Erklärung ........................................................................................................ i 



I 

 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Phasenübergänge der Sexualpädagogik (Valtl, 2013, S. 127) ........................... 23 

  

https://fhd-my.sharepoint.com/personal/j_weber_study_hs-duesseldorf_de/Documents/Hochschule/Abschlussphase/Thesis/Thesis.docx#_Toc136423624


II 

 

Abkürzungsverzeichnis 

BayEUG ................................ Bayerisches Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 

BzgA ................................................................. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 

DBSH ............................................................. Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit e.V. 

ebd. ................................................................................................................................... ebenda 

EU .................................................................................................................. Europäische Union 

FamFG ............. Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der 

freiwilligen Gerichtsbarkeit 

ggf. ........................................................................................................................ gegebenenfalls 

HIV ........................................................................................... Human Immunodeficiency Virus 

IPPF .................................................................... International Planned Parenthood Federation 

LPartG ......................................................... Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft 

LSBTIQ* ...... Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transidentitäre, Intersexuelle, Queere und andere 

LSVD .................................................................................... Lesben- und Schwulenverband e.V. 

NRW ............................................................................................................. Nordrheinwestfalen 

SchulG ............................................................... Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 

vgl ................................................................................................................................ vergleiche 

WHO ................................................................................................. World Health Organization 

 



1 

 

Einleitung 

In den letzten Jahren war Sexualerziehung an Schulen in Deutschland immer wieder Mittel-

punkt einer medienwirksamen Diskussion, die sich auf das Informieren von Kindern hinsicht-

lich von sexualitätsbezogenen Themen und den damit einhergehenden sexualpädagogischen 

Angeboten bezieht (Etschenberg, 2019; Matthiesen et al., 2018). Im Fokus der Debatte steht 

nach Etschenberg (2019) und Herrath (2015) die sexuelle Vielfalt. So wurden 2015 in Baden-

Württemberg fast 20.000 Unterschriften für die Forderung gesammelt, Vielfalt nicht in die se-

xualerzieherischen Teile der Lehrpläne aufzunehmen, aus Angst, Kinder und Jugendliche könn-

ten durch die Beschäftigung mit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt sexuell „verwahrlosen“ 

(Herrath, 2015). Obwohl eine solche Verwahrlosung nach Gegenfurtner und Gebhardt (2018) 

dem stabilen Forschungsstand der Sexualforschung klar widerspricht, hält die Debatte an (vgl. 

Etschenberg, 2019). Sexualerziehung als sexualpädagogischer Analysegegenstand dieser Ar-

beit zeigt sich demnach, auch in ihrer Ausgestaltung, als aktuell viel diskutiertes Thema in 

Deutschland. 

 

Doch wie wird Sexualerziehung nun überhaupt ausgestaltet? Und wie ist diese Ausgestaltung 

unter sexualpädagogischen Perspektiven zu betrachten? Dies soll exemplarisch für die Grund-

schule anhand der Richtlinien zur Sexualerziehung für Bayern und NRW als einwohnerstärkste 

Bundesländer (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, 2023) in dieser Arbeit behandelt 

werden, indem folgende Forschungsfragen zur Beantwortung stehen:  

- Inwieweit beinhalten die Richtlinien zur Sexualerziehung in Bayern und NRW sexualpäda-

gogische Perspektiven?  

- Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden diesbezüglich zwischen den beiden 

Ländern deutlich?  

Da diese Bachelor-Thesis im Rahmen des Studiengangs Sozialarbeit/Sozialpädagogik einge-

reicht wird, wird außerdem ein Bezug zur Sozialen Arbeit hergestellt. 

 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen, erfolgt eine Analyse der Richtlinien zur Sexualerzie-

hung für Bayern und NRW nach sexualpädagogischen Perspektiven. Dazu werden zu Beginn 

der Arbeit verschiedene Begriffe und Konzepte vorgestellt, um eine Wissensgrundlage für 

ebendiese Analyse zu schaffen. Dafür wird zunächst Sexualität als Basisthema aller weiteren 

Konzepte umrissen und speziell die kindliche Sexualität aufgrund ihrer besonderen, zielgrup-

penspezifischen Relevanz bearbeitet. Daran anschließend wird ein genereller Zusammenhang 
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zwischen sexualitätsbezogenen Themen und Sozialer Arbeit dargestellt. Diesbezüglich wird 

besonders die Schulsozialarbeit als (grund-)schulspezifisches Handlungsfeld der Sozialen Ar-

beit hervorgehoben. Im Anschluss daran wird sich konkret dem Verständnis von Sexualerzie-

hung als Analysegegenstand der Arbeit gewidmet. In diesem Kontext wird auch die sexualer-

zieherische Historie vorgestellt, bevor die Grundlagen von Sexualpädagogik als Analysemittel 

dargestellt werden. Innerhalb des Oberkapitels zur Sexualpädagogik, werden sexualpädagogi-

sche Perspektiven im Sinne von sexualpädagogischen Ansätzen und Konzepten aufgeführt, er-

klärt und eingeordnet. Darunter sind für diese Arbeit die sexuelle Bildung, der Antidiskrimi-

nierungsansatz, die Regenbogenkompetenz, der Diversity-Ansatz, die Sexualpädagogik der 

Vielfalt sowie die interkulturelle Sexualpädagogik zu verstehen. Mit diesem Kapitel ist die Dar-

stellung des Wissensstands abgeschlossen, sodass sich im weiteren Verlauf der Arbeit konkret 

auf die Richtlinien und die Sexualerziehung in den Bundesländern Bayern und NRW kon-

zentriert wird.  

Dafür werden zunächst die Grundannahmen zu Grundschule und Sexualerziehung in den Län-

dern dargestellt. Letztere werden bereits in einen Kontext zu den Inhalten dieser Arbeit gesetzt. 

Im Anschluss daran, werden beide Richtlinien hinsichtlich von Organisation, Akteur*innen, 

Zielen, Aufgaben, Methoden und inhaltlichen Themen in der Sexualerziehung vorgestellt und 

verglichen. Mit Hilfe dieser inhaltlichen Vorstellung und dieses Vergleichs werden sie im 

nächsten Kapitel in Bezug zu den in dieser Arbeit dargestellten Konzepten gesetzt. Die zuvor 

behandelten sexualpädagogischen Perspektiven werden analytisch zu den Inhalten der Richtli-

nien, im Sinne der Beantwortung der Forschungsfragen, betrachtet, bevor abschließend darge-

stellt wird, welche Bedeutung sich für Soziale Arbeit aus den aufgeführten Inhalten dieser Ar-

beit ergibt.   

Ein Fazit, indem die Erkenntnisse aus der Analyse komprimiert und unter konkreter Bezug-

nahme auf die Forschungsfragen erläutert werden, bildet den zusammenfassenden Schluss der 

Arbeit.   
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1 Sexualität im Kontext Sozialer Arbeit und Schulsozialarbeit 

Nach Christmann (2022) stellt Sexualität einen hochsensiblen Lebens- und Persönlichkeitsbe-

reich dar, in welchem pädagogischem Handeln aufgrund dieser hohen Sensibilität eine beson-

ders große Verantwortung zugeschrieben wird. Die hier vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit 

(sexual-)pädagogischem Handeln in ebendiesem Bereich, weshalb das folgende Kapitel über 

Sexualität als Basis sexualpädagogischen Handelns informiert und gleichzeitig einen Bezug zu 

sozialarbeiterischem und sozialpädagogischem Handeln darstellt. 

 

1.1 (kindliche) Sexualität 
Obwohl nach Hinz (2021) das Thema der Sexualität in westlichen Medien allgegenwertig und 

damit bedeutsam ist und Matthiesen et al. (2018) eine Enttabuisierung des Themas in der Fa-

milie und insbesondere in der Schule feststellen, beurteilt Hinz (2021) die wissenschaftliche 

Beschäftigung mit Sexualität als ausbaufähig. Dabei gilt Sexualität gemäß Voß (2019) als 

Grundbedürfnis vieler Menschen und das WHO-Regionalbüro für Europa und die Bundeszent-

rale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) (2011) als zuständige deutsche Behörde (vgl. Voß, 

2023) gehen sogar noch weiter und beschreiben den Menschen als sexuelles Wesen, welches 

sein sexuelles Potential individuell entwickeln muss.  

Doch was wird nun unter Sexualität verstanden und was bedeutet das für Kinder als Zielgruppe 

dieser Arbeit? Dem soll in diesem Kapitel komprimiert auf den Grund gegangen werden. 

 

Nach Löw (2008, S. 431) ist Sexualität „ein sich historisch wandelnder Sachverhalt“, sodass es 

theoriegeschichtlich unterschiedliche Sichtweisen auf Sexualität gibt, von denen nicht nur Löw, 

sondern auch Klein und Tuider (2017) sowie Klein und Ritter (2021) folgende soziologische 

Theorieformationen hervorheben: Sexualität basierend auf einem biologisch definierten Kern 

in Form eines natürlichen Triebs, Sexualität als soziales Konstrukt, das sich vollkommen sozi-

alinteraktiv entwickelt und Sexualität als Diskurs beziehungsweise Projekt mit Kommunikation 

im Fokus. 

  

Dementsprechend wird forschungstheoretisch nicht von einer Konstante des Sexuellen ausge-

gangen (Klein & Tuider, 2017). Vielmehr wird der Fokus auf den historischen, geopolitischen 

und situativen Kontext des Sexuellen gesetzt (ebd.). So wurde Sexualität im Kaiserreich, der 

Weimarer Republik, dem Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit überwiegend auf 
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Fortpflanzung beschränkt (Hinz, 2021; Smith, 2010), während zeitgenössische Expert*innen 

wie Etschenberg (2019) Sexualität als nicht nur rein humanbiologisches Thema beschreiben– 

auch wenn es im Schulalltag oft als solches behandelt wird und andere (psychische, emotionale, 

soziale oder kulturelle) Aspekte selten aufgegriffen oder eigens thematisiert werden (ebd.). 

 

Auch Voß (2019) schreibt davon, dass Sexualität mehrere Dimensionen (emotionale, psycho-

soziale und biologische) umfasst und sogar über identitätsstiftende und persönlichkeitsbilden-

de Funktionen verfügt. Dabei wird Sexualität nach Voß (2019) von jedem Menschen unter-

schiedlich erlebt. Diese Auffassung macht auch Löw (2008) deutlich, welche die Selbstgestal-

tung von Sexualität als wichtige, zu bewältigende Entwicklungsaufgabe ansieht.  

 

Zusammenfassend für die erläuterten Aspekte von Sexualität, wird an dieser Stelle ein Zitat 

von Sielert (2015) angeführt, welches die Bedeutsamkeit von Sexualität als Lebensthema un-

terstreicht und ausgewählte Ebenen verdeutlicht:   

„Sexualität ist als Lebensenergie mit allen Facetten menschlichen Seins verbunden–indivi-

duell und kollektiv.“ (Sielert, 2015, S. 110)  

 

Wie anfangs in diesem Kapitel erwähnt, unterliegt Sexualität historischen und kulturellen Ver-

änderungen die nach Klein und Tuider (2017) in den letzten fünfzig Jahren besonders tiefgrei-

fend waren, mit dem Ergebnis, dass sich vielfältige sexuelle Lebensstile, Erscheinungsformen 

und Existenzweisen herausgebildet haben und so eine differenzielle Betrachtung von Sexuali-

tät, losgelöst von der Vorstellung „der einen Sexualität“ notwendig wird (ebd.). Auch Lautmann 

(2015) unterstützt diese Aussage und vergleicht Sexualität (und Geschlecht) mit einem Kalei-

doskop, wodurch die Vielschichtigkeit und Individualisierung in diesem Bereich verdeutlicht 

wird.   

 

Timmermanns und Böhm (2020) widmen diesem „Kaleidoskop“ einen Sammelband, in wel-

chem sie erklären, dass aus dieser Pluralisierung von Lebensstilen auch eine Differenzierung 

von sexualitätsbezogenen Kategorien und Begriffen stattgefunden hat. Sie sprechen von sexu-

eller und geschlechtlicher Vielfalt und stellen klar, dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt und 

sich Sexualität und sexuelle Orientierung als wesentlich komplexer darstellen als ein hetero-

normatives1 Denken, basierend auf einem binären Geschlechterverständnis und der 

 
1 Als Heteronormativität wird nach Steinherr (2019) die gesellschaftliche Norm des binären Geschlechtersystems 

und der Heterosexualität bezeichnet. 
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Vorstellung, dass Sexualität zwischen zwei verschiedenen Geschlechtern stattfindet, suggerie-

ren würde. So verweisen Timmermanns und Böhm (2020) auf Begriffe wie „queer2“ und das 

Akronym „LSBTIQ*“, um Menschen mit Variationen biologischer Geschlechtsmerkmale, 

nicht-heterosexueller Orientierung und/oder nicht-binärer geschlechtlicher Identität sichtbar zu 

machen. Gleichzeitig verdeutlichen sie die Ambivalenz gesellschaftlicher Einstellungen hin-

sichtlich der Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Diese Akzeptanz steigt 

nach Timmermanns und Böhm (2020) zwar, wird aber gleichzeig von ihnen als oberflächlich 

beschrieben. So sind queere Menschen, trotz rechtlicher Erfolge für die LSBTIQ*-Gemein-

schaft, immer noch häufig von Diskriminierung betroffen (Tuider & Timmermanns, 2015).  

 

Auch Sager (2018) widmet sich einer differenziellen Betrachtung von Sexualität und gestaltet 

sie auf Basis der Pluralisierung von Familien- und Lebensformen exemplarisch inhaltlich aus, 

indem sie beispielhaft und vor allem jenseits der Heteronormativität auf den steigenden Anteil 

von Kindern, die in queeren Familien aufwachsen, verweist und somit einen Zusammenhang 

zur Notwendigkeit der thematischen Behandlung von verschiedenen sexuellen Orientierungen 

in der Sexualerziehung an Schulen herstellt. 

 

Da sich diese Arbeit auf die Sexualerziehung an Grundschulen bezieht, wird an dieser Stelle 

insbesondere Bezug zur kindlichen Sexualität und den im Grundschulalter relevanten, sexuellen 

Entwicklungsstufen genommen. 

 

Nach Sielert (2007) sprach Freud erstmals von Sexualität auch in der Kindheit und schrieb ihr 

eine persönlichkeitsrelevante Funktion zu. Das Verständnis kindlicher Sexualität hat sich da-

bei aus einer historischen Perspektive immer wieder und teils widersprüchlich verändert (Klein 

& Ritter, 2021), sodass beispielsweise in den 1950er Jahren vor allem die Auffassung der „kind-

lichen Unschuld“ bezogen auf kindliche Sexualität vorherrschend war, während in den späten 

1960er Jahren mit der „sexuellen Revolution“ auch Kinder als sexuelle Subjekte gesehen wur-

den (Sager, 2018). Heute beschreibt Voß (2023) die kindliche Sexualität als unbefangen und 

spielerisch. 

 

Dennoch unterscheidet sich kindliche Sexualität bedeutend von erwachsener Sexualität und 

darf deshalb nicht aus einer erwachsenen Perspektive beurteilt und eingeordnet werden (WHO-

 
2 „Queer“ wird gemäß des LSVD (2020) sowohl als Sammelbegriff für LSBTIQ* sowie als Selbstbezeichnung für 

Identitäten jenseits der binären Geschlechterordnung und auch jenseits von Hetero- oder Homosexualität verwen-

det.    
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Regionalbüro für Europa und BzgA, 2011). Vielmehr ist es notwendig, sich in eine kindliche 

Perspektive hineinzuversetzen, um den mit der Lebensphase variierenden Ausdruck der kindli-

chen Sexualität zu verstehen (ebd.). 

 

Die sexuelle Entwicklung eines Kindes beginnt nach Sielert (2015) schon vor der Geburt, da 

Kinder seiner Auffassung nach durch Ängste und Freude der Mutter bezogen auf ihren eigenen 

Körper und ihre eigene Sexualität beeinflusst werden können. Kretschmer (2022) wiederum 

datiert den Start der sexuellen Entwicklung zeitgleich mit der Geburt. Ab dieser können nach 

Kretschmer (2022) anhand des statistischen Normalfalls sexuelle Entwicklungsstufen abge-

schätzt werden. Diese sind nicht feststehend für jedes Kind, sondern vielmehr eine grobe Ori-

entierung und können ganz individuell und vielseitig verlaufen. Relevant vom Grundschulein-

tritt bis hin zum Abschluss der Grundschule wäre anhand dieser Entwicklungsphasen Folgendes 

in der kindlichen Entwicklung (ebd.):  

Im Alter von vier bis sechs Jahren erlernen Kinder soziale Normen und Geschlechterrollen 

(Kretschmer, 2022). Sie zeigen bereits Interesse an Fortpflanzung und stellen viele Fragen. 

Zeitgleich erfahren Kinder erste Ansätze von Schamgefühlen bezüglich des eigenen Körpers. 

Diese intensivieren sich in den nächsten drei Jahren und erste Verliebtheitsgefühle treten ein. 

Mit dem Beginn der Vorpubertät im Alter von circa zehn Jahren beginnen durch das Einsetzen 

der Sexualhormone erste Annäherungsversuche zu Gleichaltrigen wie zum Beispiel Küssen. 

Dieses intensiviert sich mit zunehmendem Alter (ebd.). 

 

Bezogen auf diese Entwicklungsphasen von Kindern in der Grundschule, gibt Hierholzer 

(2022) eine Übersicht zu Kompetenzen, die in den jeweiligen Phasen erlernt werden sollten. 

Dazu gehören unter anderem (alterschronologisch aufgeführt für das Grundschulalter):  

Das Erkennen und Benennen verschiedener Geschlechter, das Verstehen des Fortpflanzungs-

systems, das Wahrnehmen und Einordnen körperlicher Veränderungen, das Hinterfragen kul-

tureller Bedingtheit von Geschlechtern, das kritische Einordnen von Sex in den Medien, das 

Erlangen von Kenntnissen bezüglich verschiedener Lebens- und Liebesmodelle wie Patch-

workfamilien oder Regenbogenelternschaften, das Hinterfragen eigener und fremder Ge-

schlechterrollen sowie das Erfahren und Reflektieren von Emotionen wie Neugier, Scham, 

Angst und Eifersucht (ebd.). 

 

Die aus der Begleitung der Entwicklungsstufen (in Form von Sexualerziehung) entstehenden 

Erfahrungen, können prägend sein für spätere Einstellungen und Haltungen zu Sexualität und, 
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je nach Erfahrungslage, Risiken für die physische und psychische Gesundheit bergen (Vierhaus, 

2009). Ebendiese Begleitung der Stufen wird zum einen durch das Elternhaus und zum anderen 

durch Erziehungs- und Bildungsinstitutionen geleistet (Sager, 2018). So werden an dieser Stelle 

die Wichtigkeit und Bedeutung von Sexualerziehung sowie Sexualpädagogik im Hinblick auf 

die (sexuelle) Gesundheit unterstrichen und gleichzeitig betont, wie wichtig es ist, diese The-

matiken (wie es auch im Rahmen dieser Arbeit geschieht) näher zu beleuchten. 

 

1.2 Bezug zur Sozialen Arbeit 
Was hat Sexualität (und dadurch auch Sexualerziehung und Sexualpädagogik) mit Sozialer Ar-

beit zu tun? Warum bringt die vorliegende Arbeit diese Themenkomplexe zusammen? Diese 

Fragen sollen im Folgendem geklärt werden, indem ein Bezug zwischen Sozialer Arbeit und 

Sexualität mit ihren weiterführenden Konzepten hergestellt wird. 

 

Gemäß Christmann (2022) werden die Relevanz und Legitimität sexueller Themen und Frage-

stellungen in der Sozialen Arbeit immer weiter anerkannt. So schreibt Gudat (2020) von Sexu-

alität als „unhintergehbaren“ Faktor, welchen es in pädagogischer Theorie und Praxis zu be-

trachten gilt. Dementsprechend verdeutlichen viele verschiedene Autor*innen und Institutionen 

den Zusammenhang von sexualitätsbezogenen Themen und Sozialer Arbeit (vgl. beispielsweise 

Böhm, 2022 oder Schmauch, 2023): 

 

Gemäß der ersten Konstitution der Weltgesundheitsorganisation (1946), hat jeder Mensch das 

fundamentale (Menschen-)Recht auf das höchste erreichbare Maß an Gesundheit, was nach 

Voß (2023) bezogen auf Sexualität und sexuelle Rechte die Auslebung der eigenen Sexualität 

frei von Diskriminierung, Gewalt und Zwang vorsieht, sowie die Möglichkeit zur Erreichung 

des bestmöglichen, sexuellen Gesundheitsstands inklusive des Zugangs zu reproduktiver Ge-

sundheitsversorgung und Sexueller Bildung.  

Soziale Arbeit ist eine Menschenrechtsprofession (Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit 

e.V. [DBSH], 2016; Eberlei & Neuhoff, 2019), das heißt, sie orientiert sich ethisch an den 

Menschenrechten und damit auch am Recht auf das höchste erreichbare Maß an Gesundheit 

und der dazugehörigen Bedeutung für sexuelle Rechte (vgl. Voß, 2023).  Das macht demzu-

folge die Auslebung der eigenen Sexualität frei von Diskriminierung, Gewalt und Zwang, sowie 

die Möglichkeit zur Erreichung des bestmöglichen, sexuellen Gesundheitsstands inklusive des 
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Zugangs zu reproduktiver Gesundheitsversorgung und Sexueller Bildung zu einer ethischen 

Grundlage sozialarbeiterischen und sozialpädagogischen Handelns. 

 

Nach Böhm (2022) und Schmauch (2023) gibt es in der Sozialen Arbeit Handlungsfelder in 

denen sexualitätsbezogene Themen geplant und explizit angesprochen und behandelt werden 

(zum Beispiel in Schwangerschaft-Beratungsstellen). Auch konkret für die Zielgruppe dieser 

Arbeit, erwähnen das WHO-Regionalbüro für Europa und die BzgA (2011) in den Standards 

für Sexualaufklärung den Ansatz, Sozialarbeiter*innen als Fachleute zur Behandlung bestimm-

ter Themen der Sexualaufklärung in die Schule zu holen. Sexuelle Themen können also explizit 

zu den Aufgaben von Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen gehören. 

 

Dennoch wird Sexualität nach Böhm (2022) auch ungeplant in alltäglichen Situationen durch 

menschennahe Arbeit in verschiedenen Handlungsfeldern und in Kontakt mit unterschiedlichen 

Klientelen zum Thema für Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen. Auch Schmauch 

(2016) teilt diese Auffassung und bezieht sie auf Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession 

(siehe weiter oben im Text), welche die Menschen in ihrer Ganzheit und Vielfältigkeit sieht 

und demnach die körperliche und sexuelle Dimension des Menschlichen nicht ausschließen 

darf, sondern reflektiert auf sie eingehen muss. Diesbezüglich betonen Dörr und Kutscher 

(2022), dass Fachkräfte auch bezogen auf sie selbst reflexiv sein müssen. So kann aus Verun-

sicherungen bezüglich sexueller Themen (vgl. auch Schmauch, 2023), die aus den eigenen, die 

Begegnungen mit den Klient*innen mit steuernden, intimen Gefühlslagen resultieren dennoch 

professionelles Handeln entstehen (ebd.).  

Aus den hier aufgeführten Aspekten ergibt sich die Notwendigkeit für sozialpädagogische und 

sozialarbeiterische Fachkräfte, über ein grundlegendes Mindestmaß an sexualitätsbezogener 

Fach- und Handlungskompetenz zu verfügen (Böhm, 2022).  

 

Dies wird von Sielert (2014) noch untermalt, indem er das Bereitstellen einer ernst genomme-

nen und lebenswelttauglichen Sexualerziehung als „wichtige Herausforderung“ der Sozialen 

Arbeit betitelt und dabei besonders die Zielgruppen der Kinder und Jugendlichen hervorhebt. 

Demnach sind sexualitätsbezogene Kompetenzen nicht nur allgemein, sondern auch insbeson-

dere mit Blick auf Sexualerziehung für die Soziale Arbeit von Bedeutung, wodurch die Sinn-

haftigkeit der Verbindung dieser Themenkomplexe wie sie in dieser Arbeit geschieht, unterstri-

chen wird.  
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Ferner weist Schmauch (2016) anhand des Beispiels der Regenbogenfamilien darauf hin, dass 

Menschen in ihren sexuellen Orientierungen, geschlechtlichen Identitäten und ihren damit ver-

bundenen Lebensweisen sehr unterschiedlich sind, weshalb sie es als Aufgabe sozialarbeiteri-

scher und sozialpädagogischer Fachkräfte sieht, stereotype Vorannahmen und tabuisierende 

Wahrnehmungsmuster im Umgang mit Klient*innen zu überwinden und ausgrenzende Mecha-

nismen in Einrichtungen nicht nur aufzudecken, sondern auch gezielt abzubauen. Brückner 

(2017) führt dazu weiter aus, dass Sozialarbeiter*innen und Sozialpädagog*innen ihre eigenen 

Haltungen reflektieren müssen, da diese bewusst oder unbewusst in das lebensweltorientierte 

Arbeiten mit der Klientel einfließen. 

 

Losgelöst von einem thematischen Zusammenhang von Sozialer Arbeit und Sexualität, stellt 

Sielert (2014) auch handlungsdidaktische Übereinstimmungen der Themenkomplexe fest. Er 

beschreibt die Leitlinie lebensweltorientierten, sozialpädagogischen Handelns gleichsam wie 

die des Handelns im Sinne Sexueller Bildung. So ergibt sich in der Übereinstimmung dieser 

Handlungsleitlinien, mit dem Verständnis einer Sexualität bewusst integrierenden sozialpäda-

gogischen Haltung, folgende Leitlinie, welche ebenso für Sozialpädagogik wie auch für Sexu-

elle Bildung gilt: Die (sexuelle) Lebenswelt der Klientel soll verstanden und Klient*innen in 

ihr freundlich begleitet werden. Angebote sollen aus dem Kontext der Klientel heraus bereitge-

stellt und strukturelle Hilfestellungen gegeben werden (ebd.). 

 

Bezogen auf die hier dargestellte Bedeutung sexueller Themen und ihre Präsenz in der Sozialen 

Arbeit, betont Schmauch (2016), wie auch andere Autor*innen (vgl. beispielsweise Voß, 2023), 

die Wichtigkeit und den Mangel an einer curricularen Verankerung sexueller Themen und einer 

Vermittlung sexualpädagogischer Grundkompetenzen in sozialen Studiengängen. 

 

1.2.1 Exkurs zur Schulsozialarbeit für die Grundschule  

Da sich diese Arbeit nicht mit Sozialer Arbeit im Allgemeinen beschäftigt, sondern explizit das 

Feld der Grundschule betrachtet wird, erfolgt an dieser Stelle ein kurzer Exkurs zur Schulsozi-

alarbeit als sozialarbeiterisches Handlungsfeld im Kontext von (Grund-)Schule (vgl. Hopmann 

et al., 2023). Dadurch soll der sozialarbeiterische und sozialpädagogische Handlungskontext in 

der Grundschule näher beschrieben und der oben dargestellte Bezug zur Sozialen Arbeit weg 

von seiner Makroebene hin zur Mikroebene des Feldes der Schulsozialarbeit in der Grundschule 

geführt werden.  
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Nach Drilling (2009) ist Schulsozialarbeit ein eigenständiges Handlungsfeld und ein spezielles 

Angebot der Kinder- und Jugendhilfe, welches durch Methoden der Sozialen Arbeit problem-

lösend agiert. Durch die Kooperation von Sozialpädagog*innen und Sozialarbeiter*innen mit 

Lehrkräften können nach Stüwe, Ermel und Haupt (2015) optimale Lern- und Entwicklungs-

möglichkeiten für Schüler*innen geschaffen werden. Dabei soll Schulsozialarbeit an allen 

Schulformen –geprägt von einer großen thematischen Vielfalt– sozialpädagogische Angebote 

schaffen (Pötter, 2014). Dazu  können auch Angebote der Gesundheitsaufklärung, wie Pötter 

(2014) in ihrem Artikel explizit erwähnt, gehören.  

So entsteht erneut (vgl. Kapitel 1.2) eine grundlegende Verbindung zu dem weiter oben bereits 

näher erklärten Menschenrecht auf das höchste erreichbare Maß an Gesundheit. Diese Verbin-

dung bezieht sich hier jedoch nicht wie in Kapitel 1.2 auf Soziale Arbeit als Menschen-

rechtsprofession allgemein, sondern konkret auf das Handlungsfeld der Schulsozialarbeit. 

 

Die Studie von Meyer, Kujadt, Setjeeilers, Lange und Büscher (2007) zeigt, dass es im Bereich 

der Gesundheitsaufklärung an Grundschulen durchaus Probleme geben kann: Die Befragung 

von 111 Viertklässler*innen einer ländlichen Umgebung Niedersachsens ergab, dass der durch-

geführte Sexualkundeunterricht bei den Befragten nicht zu einem umfassenden Wissenstand 

bezüglich sexualaufklärerischer Themen führte. Demnach ergibt sich eine Grundlage für 

Schulsozialarbeit, Angebote in diesem sexualitätsbezogenen Lernfeld zu machen, da sie nach 

Drilling (2009), wie bereits erwähnt, problemlösend agiert.  

 

Gleichsam wie Soziale Arbeit in ihrem doppelten Mandat Klient*innen und gesellschaftlichen 

Auftraggebenden verpflichtet ist (Mennemann & Dummann, 2020), hat nach Heinzel (2019) 

auch die Grundschule eine doppelte Funktion: Sie muss sich gleichzeitig an dem individuellen 

Kind, wie auch an ihrem eigenen Beitrag zur Entwicklung der Gesellschaft ausrichten. In Kon-

sequenz aus diesem Setting, benennt Pötter (2014) für die Schulsozialarbeit die Gefahr, dass 

Schulsozialarbeit immer das macht, was gerade politisch vertreten und somit finanziert wird. 

  

2 Sexualerziehung 

Da sich diese Arbeit analytisch mit Sexualerziehung beschäftigt, soll in diesem Kapitel erörtert 

und festgehalten werden, wie der Begriff der Sexualerziehung im Sinne dieser Arbeit gemeint 

ist und wie er in diesem Verständnis ausgestaltet wird. Außerdem erfolgt ein geschichtlicher 
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Überblick, der den Wandel der Sexualerziehung beschreiben soll und als Hinführung zu ihrem 

heutigen Verständnis dient, um so einen umfangreichen Überblick über Strömungen der Sexu-

alerziehung zu schaffen. An dieser Stelle sei angemerkt, dass Sexualerziehung als Unterrichts-

prinzip nach Thuswald (2022) die Grundlage für die schulische Sexualpädagogik darstellt. Dies 

ist im Kontext dieser Arbeit relevant, da die analytische Betrachtung von Sexualerziehung unter 

sexualpädagogischen Perspektiven erfolgt.   

 

2.1 Begriffsbestimmung, Ziele und Abgrenzung zu ähnlichen Begrifflichkeiten 

Gemäß Etschenberg (2019) gibt es verschiedene Begriffe wie zum Beispiel sexuelle Sozialisa-

tion oder Sexualaufklärung, die dem der Sexualerziehung ähneln. Dieses Unterkapitel dient der 

Bestimmung des Begriffs der Sexualerziehung in dem Verständnis, mit dem er in dieser Arbeit 

verwendet wird. Des Weiteren erfolgen eine Abgrenzung sowie eine Einordnung von Sexual-

erziehung im Kontext dieser häufig vorkommenden Begrifflichkeiten. 

 

Zur Sexualerziehung existieren verschiedene Definitionen, die inhaltlich in vielen Dingen über-

einstimmen (vgl. Hinz, 2021; Kluge, 2013; Sielert, 2013). An dieser Stelle angeführt wird eine 

Definition von Sielert (2007), die aus Sicht der Autorin dieser Arbeit viele zentrale und häufig 

vorkommende Aspekte der unterschiedlichen Definitionen vereint:  

„Sexualerziehung als Praxis meint die kontinuierliche, intendierte Einflussnahme auf die 

Entwicklung sexueller Motivationen, Ausdrucks- und Verhaltensformen sowie von Einstel-

lungs- und Sinnaspekten der Sexualität von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen“ 

(Sielert, 2007, S. 68)  

Nach Sielert (2007) ist Sexualerziehung demnach nichts, das „einfach so“ passiert, sondern 

absichtlich stattfindet. So unterscheidet sich die Sexualerziehung von einer sexuellen Soziali-

sation (oder auch „Sexualisation“), welche, beispielsweise durch mediale Einflüsse und positiv 

oder negativ empfundene Irritationen der sexuellen Identität, im Laufe der persönlichen Ent-

wicklung, unbeabsichtigt stattfinden kann (Sielert, 2013).   

 

Auch wenn Voß (2023) die Sexualerziehung auf eine institutionelle, Erwachsene ausklam-

mernde Ebene begrenzt, wird der Begriff der Sexualerziehung in dieser Arbeit, kongruent mit 

Hinz (2021), Kluge (2013) und Sielert (2007, 2013), ganzheitlicher verwendet. Die Definition 

von Voß (2023) soll dabei jedoch nicht ausgeklammert werden, sondern vielmehr die besondere 

Wichtigkeit der institutionellen Sexualerziehung von Grundschüler*innen, wie sie in dieser Ar-

beit behandelt wird, unterstreichen.  
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Ergänzend zu der Definition von Sielert (2007), beschreibt Hinz (2021), dass Sexualerziehung 

nicht nur absichtlich, sondern auch zielgerichtet stattfindet während Kluge (2013) unterschied-

lichen im erzieherischen Bereich agierenden Akteur*innen die Aufgabe der Sexualerziehung 

zuschreibt. Gemeint sind damit beispielsweise Familiensysteme, die Familie ersetzende Sys-

teme, Institutionen wie Kindertagesstätten und (Grund-)Schulen sowie außerschulische Ein-

richtungen. Weiterhin ergänzt Kluge (2013), dass das zu erziehende Individuum mit den dazu-

gehörigen, in Sielerts Definition von 2007 benannten Aspekten, im Mittelpunkt der Sexualer-

ziehung steht. Der Begriff der Sexualerziehung wird in dieser Arbeit wie eben erläutert verstan-

den und genutzt. 

 

Wie Hinz (2021) in seinem Buch postuliert, soll der im Mittelpunkt stehende Mensch durch 

Sexualerziehung nicht unnötig leiden. Eine Gefahr des Eintretens eines solchen Leids, sieht 

Hinz in einem Mangel wissenschaftlicher Fundierung der Sexualerziehung. Fachliche Fehler 

und Lücken in Materialien wie Schulbüchern, Aufklärungsheften, -broschüren oder -büchern 

sind seiner Ansicht nach, gepaart mit einem Halb- oder Unwissen einer Fachkraft (zum Beispiel 

aufgrund von fehlender universitärer Ausbildung) eine Folge dieses Mangels, welche ein sol-

ches Leid auslösen könnte. Er plädiert demnach, wie Sielert (2007), für eine wissenschaftliche 

Fundierung der Sexualerziehung als Qualitätssicherung. 

 

Inhaltlich und methodisch befindet sich Sexualerziehung in einem stetigen Wandel, da „wis-

senswerte“ und wichtige Themen diesbezüglich gesellschaftlich bedingt sind (Hinz, 2021). Die-

ses wird im Unterkapitel zur Geschichte der Sexualerziehung weiter verdeutlicht. Heutige In-

halte von Sexualerziehung im Sachkundeunterricht an Grundschulen sind nach Weller (2013) 

häufig Geschlechtsunterschiede und -Merkmale, der Weg von der Zeugung eines Kindes bis 

hin zur Entwicklung des Säuglings, sexueller Kindesmissbrauch, pubertäre Veränderungen des 

Körpers und der Psyche sowie geschlechtliches Rollenverhalten. Ziele der Sexualerziehung 

sind nach Hinz (2021) die Gefahrenabwehr, die reine Informationsvermittlung und die Ermuti-

gung. Zu den abzuwehrenden Gefahren gehört neben sexueller Unwissenheit, Zwangsverhei-

ratung und sexueller Nötigung unter anderem auch die Diskriminierung. Damit einhergehend 

soll Sexualerziehung Offenheit gegenüber verschiedener (religiöser/weltanschaulicher) Über-

zeugungen und Wertvorstellungen zeigen (ebd.). 
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Auch Sielert (2014) schreibt über die Gefahrenabwehr. Er erwähnt in diesem Zusammenhang 

gegenwärtige Gefahrendiskurse im Kontext sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendli-

che (vgl. auch Tuider, 2015) und betont diesbezüglich, wie bereits in Kapitel 1.2 erwähnt, die 

Wichtigkeit einer ernst genommenen und lebenswelttauglichen Sexualerziehung. Damit meint 

er, dass Sexualerziehung an reale Erfahrungen und Bedürfnisse anknüpfen, vorhandene, 

brauchbare Ressourcen und Selbstbestimmungsinteressen berücksichtigen und zeitgleich zu 

neuen Schritten in ein gelingendes Sexual- und Liebesleben animieren soll. Sie soll „sexuell 

bilden“. Um das zu erreichen, empfiehlt er die Anwendung sexualpädagogischer Vorgehens-

weisen (ebd.). 

 

Wie Eingangs beschrieben, taucht im Diskurs um die Sexualerziehung immer wieder auch der 

Begriff der Sexualaufklärung auf (Etschenberg, 2019). Sexualaufklärung wird von Etschenberg 

(2019) als Teil der Sexualerziehung und Lernangebot angesehen, welches Aufklärung in Form 

von reiner Informationswiedergabe beschreibt. Das Verständnis von Sexualaufklärung als Ver-

mittlung biologischen Wissens ohne anzustreben, kontinuierlichen Einfluss auf die Entwick-

lung des Menschen zu nehmen, nutzt auch Kluge (2013) als Abgrenzung zur Sexualerziehung. 

Zu beachten ist dabei, dass diese Informationsvermittlung, beeinflusst durch die Art und Kör-

persprache während des Informierens, Auswirkungen auf emotionaler Ebene der Aufzuklären-

den hat (Etschenberg, 2019). So entstehen auch bei reiner Informationsvermittlung erzieheri-

sche Impulse (ebd.). 

 

Losgelöst von dieser strikten Trennung von Sexualaufklärung und -Erziehung, beschreibt 

Sielert (2011), dass Sexualaufklärung inhaltlich nicht immer nur als reine Informationsvermitt-

lung und sexualerzieherisches Angebot gemeint ist, sondern oft in ihrer Verwendung und Aus-

übung darüber hinaus geht und dann mit Sexualerziehung gleichzusetzen ist. Wie Sexualauf-

klärung zu Sexualerziehung steht, ist also eine Sache der inhaltlichen Ausgestaltung des Be-

griffs der Sexualaufklärung. Diese Ausgestaltung kann, wie in diesem Kapitel dargestellt, vari-

ieren.  So benutzt Winkelmann (2011) den Begriff der Sexualaufklärung synonym mit dem der 

Sexualerziehung, wenn sie ein holistisches (ganzheitliches) Konzept der Sexualaufklärung ba-

sierend auf den Konzepten der sexuellen Gesundheit und Rechte darstellt und Sexualaufklärung 

darin wie folgt beschreibt: 

„Sexualaufklärung ist entwicklungsbereitend, kultursensibel und geschlechtssensibel ange-

legt. Sie informiert fachlich fundiert über alle Aspekte menschlicher Sexualität […]. Eine 

Sexualaufklärung, die auf Menschenrechten, Geschlechter Gerechtigkeit, Respekt und 
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Verantwortung sowie der Anerkennung von Vielfalt basiert, vermittelt Werte und Haltun-

gen in Bezug auf Sexualität, Verhütung und tragfähige Beziehungen.“ (Winkelmann, 2011, 

S. 39)  

Eine solche Vorstellung von Sexualaufklärung beziehungsweise Sexualerziehung entspricht 

dem Verständnis der Begrifflichkeiten in dieser Arbeit. Dennoch ist Sexualaufklärung in Form 

von Informationsvermittlung als Teil der Sexualerziehung (vgl. Etschenberg, 2019) nicht aus 

diesem Verständnis auszuschließen. Vielmehr soll diese Darstellung ergänzend als Teilbereich 

angesehen werden.  

 

Neben Winkelmann (2011), schreiben auch das WHO-Regionalbüro für Europa und die BzgA 

(2011) von einer ganzheitlichen Sexualaufklärung und geben EU-weit geltende Empfehlungen 

bezogen auf Standards zur Sexualaufklärung heraus. Diesen Richtlinien nach, soll Sexualauf-

klärung (hier gleichbedeutend mit Sexualerziehung), ebenso wie Soziale Arbeit (vgl. DBSH, 

2016 und Eberlei & Neuhoff, 2019), auf den universellen Menschenrechten basieren. Sie soll 

bedarfsorientiert sein und Schüler*innen in diesem Zusammenhang einbinden (WHO-

Regionalbüro für Europa und BzgA, 2011). Es soll interaktiv agiert werden, sodass altersent-

sprechend gesprochen wird und Erfahrungen der Lernenden respektiert werden um die (diskur-

sive) Kommunikation zu fördern. Sexualaufklärung wird in den Richtlinien weiterhin als kon-

tinuierlicher Prozess verstanden, der sowohl multisektoral verankert als auch kontextorientiert 

ist. Konkret bedeutet dies, dass Lehrkräfte nicht alleine in der Verantwortung stehen, sondern 

mit außerschulischen Partner*innen kooperieren können und Bedürfnisse der Schüler*innen in 

Angeboten angemessen berücksichtigt werden sollten. Dazu gehört, sich als aufklärende Person 

mit der Zusammensetzung der Gruppe Lernender hinsichtlich sozialer und kultureller Hinter-

gründe, Alter, Gender, sexueller Orientierung, Entwicklungsstand und individueller Fähigkei-

ten auseinanderzusetzten und diese zu berücksichtigen. Aufklärung sollte gendersensibel und 

in Zusammenarbeit mit Eltern und anderen Interessensgruppen wie beispielsweise Gesund-

heitsdiensten erfolgen. Dabei soll Eltern Gelegenheit gegeben werden, Wünsche und Bedenken 

bezüglich schulischer Sexualaufklärung zu äußern, da Schule und Elternhaus im Prozess der 

Sexualaufklärung unterstützend zusammenarbeiten sollen (ebd.).   

Die hier vorliegende Arbeit orientiert sich, bezogen auf das inhaltliche Verständnis von Sexu-

alaufklärung beziehungsweise Sexualerziehung, an diesen EU-weit empfohlenen Richtlinien. 

 

2.2 Geschichtlicher Verlauf 
Sexualerziehung wird von unterschiedlichen gesellschaftlichen Entwicklungen beeinflusst 

(Siemoneit & Windheuser, 2021) und hat in Deutschland eine konfliktreiche und wechselhafte 
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Geschichte durchlebt (Sielert, 2007). Dieses Unterkapitel dient daher der Einordnung und Dar-

stellung verschiedener Ausgestaltungen von Sexualerziehung in Deutschland in den letzten 

Jahrhunderten und soll einen Überblick über ihre Entwicklungen schaffen. 

 

Während es zur Sexualerziehung in der Antike, im Mittelalter und in der frühen Neuzeit nur 

wenige Informationen gibt, beginnt die moderne Sexualerziehung im 18. Jahrhundert mit dem 

Ziel, Gefahren abzuwenden (Hinz, 2021). Unter „Gefahr“ wurde damals vor allem die Onanie 

(also Selbstbefriedigung) verstanden, die es durch diverse medizinische, familiäre, schulische 

und gesellschaftliche Akteur*innen abzuwenden galt (ebd.). Sexualerziehung war demnach be-

reits im 18. Jahrhundert Aufgabe unterschiedlicher Akteur*innen. Nach Sielert (2007) wurde 

sie seither Jahrhunderte lang in unserem Kulturkreis besonders geprägt durch christliche An-

sichten und wird daher oft nicht nur als repressiv, sondern auch als christlich-konservativ be-

zeichnet.  

 

Im Deutschen Kaiserreich wird im Jahr 1900 Aufklärungsunterricht erstmals als sexualerziehe-

rische Maßnahme an deutschen Schulen per Erlass zur Pflicht (Smith, 2010). Der Unterricht 

hat zum Ziel, Heranwachsende von „sittlicher Reinheit und Triebverzicht“ zu überzeugen. Ge-

meint sind damit Enthaltsamkeit sowie das Handeln innerhalb der „sexuellen Norm“, was, im 

politischen Interesse, der Prostitution sowie der Ausbreitung von Geschlechtskrankheiten ent-

gegenwirken sollte. Die thematische Weiterbildung der Lehrkräfte in diesem Themenbereich 

erfolgte durch biologische Vorlesungen über Sexualhygiene und die Bestimmung sexueller Ab-

weichungen vom Normverhalten (gemeint sind beispielsweise vorehelicher Geschlechtsver-

kehr, Homosexualität und Selbstbefriedigung) (ebd.). Da Aufklärung als gefährlich und zu se-

xueller Frühreife führend galt, fand sie innerhalb der Sexualerziehung im Deutschen Kaiser-

reich nicht umfänglich statt (Hinz, 2021), auch wenn gegen Ende des 19. Jahrhunderts erstmals 

verschiedene Facetten von Sexualität Gegenstand wissenschaftlichen Arbeitens wurden (Smith, 

2010).   

Dieses führte in der Weimarer Republik wiederum dazu, dass Sexualität freier ausgeübt wurde 

(Smith, 2010). Der Unterricht an Schulen jedoch blieb gleich und drehte sich weiterhin um 

sexuelle Selbstbeherrschung (Hinz, 2021). 

  

Die „freiere Ausübung“ der Sexualität in der Weimarer Republik erfährt mit dem Wandel zum 

Nationalsozialismus wieder mehr Einschränkungen (Smith, 2010). Verschiedene Aspekte der 

Sexualerziehung werden neu und von der katholischen Kirche abgewandter geprägt (Hinz, 
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2021). So galt zum Beispiel die von der Kirche verurteilte voreheliche Fortpflanzung als wün-

schenswert und wurde als solche im Unterricht behandelt. Nach dem Krieg jedoch, gewannen 

die katholischen Ansichten wieder an Bedeutsamkeit, da kirchliche Sexualratgeber infolge der 

Pressezensur dominierend waren. Dadurch etablierte sich eine repressive Sexualerziehung, die 

im Sinne der Werte der katholischen Kirche bewusst sexuelles Unwissen förderte und somit 

inhaltlich die Verurteilung von Verhütung, unehelichem Geschlechtsverkehr, Selbstbefriedi-

gung und Ehefrauen, die sich nicht ausreichend für Mann, Kind und Haushalt aufopferten be-

deutete. Sexualität wurde auf einen einzigen Zweck reduziert: Die Fortpflanzung (ebd.). 

  

Zu einem Umdenken dieser Vorstellungen kam es dann in den 1960er Jahren durch die sexuelle 

Revolution und damit einhergehend durch die Einführung der hormonellen Empfängnisverhü-

tung, sodass die bundesdeutsche Kultusministerkonferenz der Länder 1968 die Empfehlung 

herausgibt, wissenschaftlich fundierte Sexualerziehung fächerübergreifend in den Schulen zu 

behandeln und somit fest in den Unterrichtsplänen zu verankern (Hinz, 2021). Inhaltlich sollte 

die Sexualerziehung an Schulen die Entwicklung von Werten und Gewissen aufgrund von rei-

nen (biologischen) Fakten fördern. Eine psychosoziale Perspektive steht demnach nicht im Mit-

telpunkt (ebd.). Noch bis in die späten 1970er Jahre protestierten und klagten Eltern gegen das 

Gesetz, welches sie als Eingriff in die elterliche Sorge verstanden— ohne Erfolg (Sager, 2018). 

Weitere Kritik an der neuen Entwicklung gab es von der katholischen Kirche, wohingegen die 

evangelische Kirche die neue Linie begrüßte (Smith, 2010).  

Die thematischen Grundlagen zur schulischen Sexualerziehung wurden jahrgangspezifisch 

festgelegt und die Sexualerziehung selbst konnte über den reinen Unterricht hinausgehen und 

demnach auch Gegenstand schulischer Veranstaltungen sein (Hinz, 2021). Sie ist (bis heute) 

kein eigenes Schulfach, sodass es auch keine speziellen universitären Ausbildungen für Lehr-

kräfte gibt (ebd.). 

 

Inhaltlich findet Mitte der 1990er eine Neuausrichtung sexualerzieherischer Themen statt, 

wodurch sexueller Missbrauch in der Grundschule und, als Reaktion auf die sich ausbreitende 

HIV-Erkrankung, die korrekte Anwendung von Kondomen in den weiterführenden Schulen zu 

neuen Themenkomplexen werden (Hinz, 2021). 2002 werden die Empfehlungen der Kultusmi-

nisterkonferenz zur schulischen Sexualaufklärung von 1968 aufgehoben, sodass die Bundes-

länder ihre Richtlinien und Lehrpläne diesbezüglich selbst erarbeiten (Hilgers, 2004). Erst 

dadurch wird der länderspezifische Vergleich dieser Arbeit möglich und von Belang. 
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Zuletzt wurde die Sexualerziehung an Schulen basierend auf politischen Vorgaben und einher-

gehend mit entsprechenden gesellschaftlichen Entwicklungen hinsichtlich gleichgeschlechtli-

cher Ehen um die Thematik der sexuellen Vielfalt ergänzt, was durchaus nicht immer auf Zu-

friedenheit stößt (Hinz, 2021). Diese Vielfalt ist insbesondere das Ergebnis von Bewegungen 

und Umschwüngen wie der sexuellen Revolution und der Homosexuellenbewegung der 1960er 

und 1970er Jahre sowie der genderpolitischen Bewegung seit den 1990er Jahren (Siemoneit & 

Windheuser, 2021). 

 

3 Sexualpädagogik: Definition, Abgrenzungen und Konzepte 

Sexualpädagogik ist nach Voß (2023), wie auch die Sexualerziehung und Sexualität an sich 

(vgl. Hinz, 2021; Löw, 2008), beeinflusst durch gesellschaftliche Entwicklungen und histori-

sche Kontexte. So muss Sexualpädagogik „ihre historisch konkreten Bedingungen permanent 

reflektieren und damit [auch] ihre sich wandelnde Funktion“ (Weller, 2020, S. 466). Dieses 

Kapitel soll Aufschluss über das aktuelle Verständnis von Sexualpädagogik geben. Es soll das 

Verhältnis von Sexualpädagogik und Sexueller Bildung, verbunden mit einem kleinen Exkurs 

zu letzterer, darstellen und aktuelle sexualpädagogische Konzepte und Ansätze aufzeigen. 

Dadurch soll eine analytische Grundlage und Wissensbasis für das vierte Kapitel dieser Arbeit 

geschaffen werden. 

 

3.1 Grundlagen der Sexualpädagogik 
Nach Sielert (2021) ist Sexualpädagogik im öffentlichen Diskurs ein vieldeutiger Begriff, wäh-

rend sie im populären fachspezifischen Diskurs zwar auch oft unspezifisch verwendet wird, 

jedoch gleichzeitig weitgehend als angewandte Handlungstheorie verstanden wird. Sexualpä-

dagogik behandelt nach Sielert (2021), wie auch Sexualerziehung und -aufklärung (vgl. Kapitel 

2) sowie sexuelle Bildung, einen sexualitätsbezogenen Gegenstandsbereich. Sie grenzt sich je-

doch von den anderen aufgeführten Begrifflichkeiten und Konzepten ab, indem sie ihren Ge-

genstandsbereich und seine Handlungstheorien aus einer Metaperspektive kritisch betrachtet 

(ebd.).  

Sexualpädagogische Themen, die im aktuellen Fachdiskurs als besonders wichtig angesehen 

werden, sind nach Schmauch (2023) unter anderem Menschen mit Behinderungen und ihre El-

tern als sexualpädagogische Zielgruppen, die Pluralisierung von sexuellen Werten, Beziehungs- 
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und Lebensformen (aus bereichernder und gleichzeitig herausfordernder Perspektive) sowie die 

auch in dieser Arbeit beschriebene kindliche Sexualität.   

 

Wie eingangs im Kapitel angedeutet, ist Sexualpädagogik immer schon von religiösen, politi-

schen und anderen weltanschaulichen Auseinandersetzungen geprägt worden, sodass es im his-

torischen Verlauf der Sexualpädagogik zahlreiche Paradigmenwechsel, Widerstände und In-

strumentalisierungen gab (Heyn, 2023).   

Voß (2023) verortet den Beginn der modernen Sexualpädagogik wie auch den der modernen 

Pädagogik im 18. Jahrhundert und beschreibt, dass Sexualpädagogik außergewöhnlich stark 

den medizinischen Betrachtungen des Sexuellen und den jeweiligen Vorstellungen von gesun-

der Erziehung entspringt. So sind es Anfang des 20. Jahrhunderts überwiegend Ärzte, welche 

die Pädagogik auffordern, Aufklärung zu leisten (Weller, 2020). Daraufhin entstehen erste pro-

fessionelle, handlungsweisende und praxisorientierte sexualpädagogische Ansätze aus schuli-

scher Sexualerziehung (Fixemer & Schmitz, 2020). Eine Pädagogisierung sexueller Themen 

entstand demnach erst in Folge einer Verwissenschaftlichung von Sexualität (Heyn, 2023).  

 

Die Ausgestaltung der modernen Sexualpädagogik kann zur Zeit ihres Ursprungs als „negative 

Sexualpädagogik“, welche Sexualität auf Fortpflanzung reduziert und sich auf das Informieren 

über Sexualkrankheiten konzentriert, beschrieben werden (Voß, 2023). Erst 1970 entwickelte 

sich die gesellschaftskritische Idee einer emanzipatorischen Sexualpädagogik, die dem Men-

schen zur sexuellen Mündigkeit verhelfen sollte (Tuider, Müller, Timmermanns, Bruns-

Bachmann & Koppermann, 2012). Dem Gegenüber stand, basierend auf einer kirchlich inter-

pretierten christlichen Sicht, eine Sexualpädagogik der Repression und Beschwichtigung 

(ebd.). Von einer Bevormundung der aus dieser kirchlich-normativen Sicht entstandenen Vor-

gaben, wollte sich die emanzipatorische Sexualpädagogik befreien (Sielert, 2016).   

 

Eine repressive Ausrichtung wie sie im obigen Absatz beschrieben wurde, ist in Deutschland 

heute nicht mehr üblich, da eine positive, Sexualität-bejahende, bedürfnisorientierte und ent-

wicklungsbegleitende Sexualpädagogik prägender wird und so der verantwortungsvolle Um-

gang mit Sexualität in den Mittelpunkt gestellt wird (Tuider et al., 2012; Voß, 2023; Weller, 

2020). Dabei ist zu beachten, dass die Vorstellung und Ausgestaltung dieses „verantwortungs-

vollen“ Umgangs weiterhin gesellschaftlichen Parametern unterliegt (Voß, 2023). Auch Böhm 

(2022) schreibt von einem Wandel in der Sexualpädagogik und bezieht ihn konkret auf gesell-

schaftsbezogene Diskurse: Weg vom jahrzehntelangen Repressionsdiskurs (vgl. Kapitel 2.1) 
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und hin zu einem Bildungs- und Selbstbestimmungsdiskurs.  

Sexualpädagogik ist mit diesem eben erläuterten Umschwung weitläufiger gefasst worden, so-

dass sie sich als Forschungsgebiet in den letzten Jahren deutlich vergrößert hat (Hierholzer, 

2022).  

 

Dennoch ist es nicht die 1970 entstandene, emanzipatorische Sexualpädagogik, die hier be-

schrieben wurde und als aktuell vorherrschend gilt (Sielert, 2021). Vielmehr kann das darge-

stellte, heutige Verständnis zurückgeführt werden auf ein kritisch reflexives (auch neo-eman-

zipatorisch genanntes) Verständnis von Sexualpädagogik, was Gewaltverhältnisse im pädago-

gischen Bezug beachtet und die Wichtigkeit von Selbstreflexion im wissenschaftlichen Tun 

hervorhebt und explizit in ihrem Wortlaut betont (ebd.). 

 

An dieser Stelle soll eine Definition für Sexualpädagogik angeführt werden, die nach Voß 

(2023) als etabliert gilt. Auf Basis dieser Definition soll das heutige Verständnis von Sexualpä-

dagogik, wie es im vorherigen Absatz bereits peripher thematisiert und kompakt historisch ein-

geordnet wurde, näher betrachtet werden. 

„Sexualpädagogik ist eine Aspektdisziplin der Pädagogik, welche sowohl die sexuelle Sozi-

alisation als auch die intentionale erzieherische Einflussnahme auf die Sexualität von Men-

schen erforscht und wissenschaftlich reflektiert. Da sich Pädagogik in neuerem Verständnis 

auf alle Lebensphasen bezieht, kann auch die Lebenswelt von Erwachsenen und alten Men-

schen zum Gegenstandsbereich der Sexualpädagogik gerechnet werden.“ (Sielert, 2015, 

S. 12)   

Sielert (2015) nimmt in seiner Definition Bezug auf die wissenschaftliche Behandlung von se-

xueller Sozialisation und Sexualerziehung (hier implizit als intentionale erzieherische Einfluss-

nahme auf Sexualität (vgl. Kapitel 2) beschrieben) und erweitert diese Bereiche 2021 noch um 

den der (sexuellen) Bildung. Zeitgleich legt er die sexualpädagogischen Klientelen fest, welche 

übereinstimmend mit den im zweiten Kapitel beschriebenen Klientelen der Sexualerziehung 

sind. Dadurch wird ein direkter, enger Zusammenhang von Sexualerziehung und Sexualpäda-

gogik deutlich, was die Sinnhaftigkeit ihrer Verbindung in dieser Arbeit unterstreicht. Außer-

dem zeigt Sielerts Erklärung von 2021, welche nicht nur Sexualerziehung, sondern auch sexu-

elle Bildung als Gegenstandsbereich der Sexualpädagogik ansieht, dass die Betrachtung von 

sexueller Bildung im Kontext der Sexualpädagogik (wie sie auch in dieser Arbeit in Kapitel 3.2 

vorgenommen wird) von Bedeutung für ein ganzheitliches Verständnis von Sexualpädagogik 

ist. 
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Die Sexualpädagogik ist nach Voß (2023) in der Erziehungswissenschaft kaum etabliert, was 

durch einen Mangel an sexualpädagogischen Professuren und Studiengängen (vgl. auch Böhm, 

2022) zu erkennen ist. Daher kann Sexualpädagogik nach Voß (2023) und Weller (2020) nicht 

als Subdisziplin der Pädagogik, sondern vielmehr als pädagogische Fachrichtung und auch als 

interdisziplinärer Bestandteil der Sexualwissenschaft verstanden werden. Damit kritisiert Voß 

(2023) auf Grundlage dieser Schlussfolgerung den von Sielert (2015) in seiner Definition ver-

wendeten Begriff der „Aspektdisziplin“. Nach Voß (2023) sei der Begriff in der Erziehungs-

wissenschaft ungebräuchlich und lediglich in Zusammenhang mit Sielerts Definition genutzt. 

Zeitgleich sieht er Sielerts Definition unter Bezugnahme seiner eigenen begrifflichen Einord-

nung als Wunsch nach einer grundlegenden wissenschaftlichen Verankerung der Sexualpäda-

gogik in der Erziehungswissenschaft— einen Wunsch den Voß (2023) mit Sielert (2015) und 

auch mit Weller (2020) teilt und dessen Erfüllung er sogar (ebenso wie Weller (2020)), bezogen 

auf Qualitätssicherung, für unumgänglich hält. 

 

Nach Tuider (2015) orientieren sich die grundlegenden theoretischen Überlegungen der Sexu-

alpädagogik an der humanistischen Pädagogik (vgl. Dauber, 2008), an demokratischen Grund-

werten, dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, der UN-Menschenrechtserklärung sowie 

an der „Erklärung sexueller Rechte“ (vgl. International Planned Parenthood Federation [IPPF], 

2009), welche mit Bezug auf die UN-Menschenrechtserklärung verfasst wurde. 

 

Christmann (2022) bezieht sich in seiner Darlegung ethischer Grundlagen für eine sexualpäda-

gogische Professionalität ebenfalls auf die sexuellen Rechte und benennt Selbstbestimmung, 

Einvernehmlichkeit und die Freiheit von Gewalt als Kernwerte dieser. Er beschreibt Sexualität, 

wie bereits in Kapitel 1.1 erwähnt, als hochsensiblen Bereich und betont in diesem Zusammen-

hang, dass Grenzwahrung und Einvernehmlichkeit nicht nur Grundlagen sexueller Rechte sind, 

sondern auch wichtige Zielsetzungen sexualpädagogischen Handelns, da mögliche Grenzüber-

schreitungen der sexuellen Integrität von Klient*innen eine bedeutsame Risikodimension der 

sexualpädagogischen Tätigkeit darstellen. Daher erachtet es Christmann (2022) ebenfalls als 

wichtig, dass sexualpädagogisches Handeln geprägt ist von umfassender und sorgfältiger Re-

flexion und Abwägung. 

 

Auch Tuider (2015) bezieht sich in ihren Ausführungen zur Sexualpädagogik auf die Basis der 

Sexualität, welche sie, kongruent mit den Erläuterungen in Kapitel 1.1, als einen wesentlichen 

Bestandteil der Persönlichkeit sieht und daher folgert, dass Sexualpädagogik ganzheitlich sein 
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sollte und somit nicht aufgespaltet in schulische Körperaufklärung, kirchliche Moralerziehung 

und Prävention durch Jugend(hilfe)arbeit gesehen werden kann. Vielmehr plädiert sie für eine 

zielgruppenspezifische, altersangemessene Bearbeitung eben dieser Thematiken, ohne dabei 

eine strikte inhaltliche oder institutionelle Trennung vorzunehmen. 

 

Auch wenn Sexualpädagogik nach Tuider (2015) vor Politiker*innen, Eltern und der medialen 

Öffentlichkeit als eine Präventions- oder Krisenpädagogik legitimiert wird, deren präventive 

Intention nach Weller (2020) der Vermeidung von Fehlentwicklungen und Traumatisierungen 

dienen soll, zielt Sexualpädagogik im Verständnis von Tuider (2015) und Christmann (2022) 

auf einen selbstbestimmten, anerkennenden und gewaltfreien Umgang mit Sexualität ab. Auch 

Sielert (2021) betont das sexualpädagogische Bildungsziel der sexuellen Selbstbestimmung.

  

Bezogen auf eine solche Sexualpädagogik stellt Tuider (2015) drei Prämissen auf: 

1. Sexualpädagogik nimmt die gegebene, empirisch beschriebene und analysierte Existenz 

sexueller und geschlechtlicher Vielfalt (verstanden als Pluralisierung von Sexualitäten, 

Geschlechtern und Lebensformen) zur Kenntnis und agiert pädagogisch durch die Be-

fähigung der Klientel, diese Vielfalt, auch in Hinblick auf gegenwärtige Politisierungen 

und Ideologisierungen, zu thematisieren und zu reflektieren. Sie soll Menschen darin 

unterstützen, selbstbestimmt mit dieser Diversität umzugehen und ihr eigenes Selbst da-

rin zu verorten, indem sie Gesprächsmöglichkeiten schafft, die gezielt und ohne normie-

rend oder ideologisierend zu werben, die Gelegenheit schaffen, sich mit der Pluralität 

von Lebens- und Sexualitätsentwürfen auseinanderzusetzen. 

2. Zeitgleich ist sich Sexualpädagogik der alltäglichen Diskriminierungserfahrungen von 

Menschen, deren Sexualitäts- und Lebensweisen nicht der allgemeinen gesellschaftli-

chen Dominanzkultur entsprechen, bewusst. Sie verhält sich solidarisch zu Benachtei-

ligten, um ein gesellschaftsbezogenes Empowerment dieser durch Anerkennung und 

Unterstützung zu verfolgen. Sexualpädagogik als Anti-Diskriminierungsarbeit hat zum 

Ziel, alle Menschen dazu zu befähigen, das jeweils Andere, auch wenn es den eigenen 

Vorstellungen widerspricht, anzuerkennen 

3. Sexualpädagogik als Form der Gewaltprävention, soll die Klient*innen stärken, sodass 

sie ihre eigenen Gefühle und Grenzen wahrnehmen können. Dabei sind Auseinander-

setzungen und Diskussion sowie Offenheit und Gesprächsmöglichkeiten über Grenz-

überschreitungen, Gewaltverhältnisse und Sexualität grundlegend wichtig (ebd.). 
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Wie bereits erwähnt, schreibt auch Sielert (2021) der Sexualpädagogik das Bildungsziel der 

Selbstbestimmung zu. Basierend darauf, nennt er bewährte analytische Kriterien, die sexualpä-

dagogische Gegenstandsbereiche sowie mögliche, in Praxis und Konzeption auftauchende Ver-

einseitigung von Perspektiven methodisch und kritisch-reflexiv (im Sinne des heutigen sexual-

pädagogischen Verständnisses) durchleuchten können (ebd.).  

In seinem ersten Kriterium geht es ihm darum, das Ziel der sexuellen Selbstbestimmung vor 

jeglicher, gegenläufiger Einflussnahme gesellschaftlicher und kulturell-religiöser Interessen zu 

schützen. Ferner sollen Forschung und Theorie der Konstruktion alternativer Konzepte Raum 

geben, indem sie gegebenes Denken und kulturelle Praxen immer wieder analytisch infrage 

stellen. Auch auf persönlicher Ebene nennt Sielert ein Kriterium, welches er von Bourdieu 

übernimmt. Bourdieu (1993) fordert Soziolog*innen auf, die „eigenen wissenschaftlichen Waf-

fen gegen sich selbst [zu] richte[n]“ (ebd., S.372). Damit nimmt Sielert (2021) Bezug darauf, 

die eigenen gesellschaftlichen Stellungen und Beeinflussungen zu analysieren und reflexiv zu 

betrachten. Er überträgt dies in seinem Kriterium auf sexualpädagogische Fachkräfte. Abschlie-

ßend formuliert er den Anspruch, ungewollte Nebenfolgen eines vielleicht gut gemeinten Er-

ziehungs- und Bildungshandelns in der Praxis kritisch zu bedenken. 

 

Der in dieser Arbeit durchgeführten Analyse anhand sexualpädagogischer Perspektiven, liegt 

das in diesem Unterkapitel aufgeführte, aktuelle Verständnis von Sexualpädagogik zugrunde. 

 

3.2 Sexuelle Bildung und ihr Bezug zur Sexualpädagogik 
Sexuelle Bildung bewegt sich nach Gegenfurtner und Gebhardt (2018) im Spannungsfeld des-

elterlichen Erziehungsrechtes sowie dem Erziehungs- und Bildungsauftrag des Staates, welcher 

unter anderem in Schulen umgesetzt wird. Das macht Sexuelle Bildung relevant für das in die-

ser Arbeit betrachtete Handlungsfeld der Grundschule. Wie bereits in Kapitel 3.1 angedeutet, 

sieht Sielert (2021) sexuelle Bildung als Gegenstandsbereich der Sexualpädagogik. Valtl (2013) 

hingegen beschreibt sexuelle Bildung als Ergebnis eines Gestaltenwandels der Sexualpädago-

gik und als gegenwärtige Form dieser. In diesem Kapitel soll sexuelle Bildung daher, auch 

aufgrund ihres dargestellten, engen Zusammenhangs mit Sexualpädagogik, explizit thematisiert 

werden. Es soll auf ihre Bedeutung und Ausgestaltung eingegangen sowie ihre Beziehung zur 

Sexualpädagogik näher beleuchtet werden. 
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„Sexuelle Bildung“ ist nach Valtl (2006) mit seiner Entstehung Mitte der 2000er Jahre ein ver-

gleichsweise junger Begriff im Gefüge der hier vorgestellten sexualitätsbezogenen Konzepte 

und Begrifflichkeiten. Valtl selbst hat ihn (unter anderem gemeinsam mit Uwe Sielert) entwor-

fen und bedeutend geprägt (vgl. Böhm, 2022; Valtl, 2005). Er schreibt 2013, wie eingangs zum 

Unterkapitel erwähnt, von einem Gestaltenwandel der Sexualpädagogik, welcher keinesfalls 

der erste sei. Damit bezieht er sich auf eine sexualpädagogische Phase, in der vor allem Sexu-

alaufklärung in einer repressiven Ausrichtung im Mittelpunkt stand (vgl. Kapitel 3.1). Um die 

zeitlichen Zusammenhänge der Begriffe „Sexualaufklärung“, „Sexualpädagogik“ und „sexu-

elle Bildung“ darzustellen, führt Valtl (2013) folgende Abbildung an: 

 

In dieser Abbildung zu den Phasenübergängen der Sexualpädagogik wird sichtbar, dass die 

einzelnen Phasen einander nicht ablösen, sondern koexistieren und sich somit ergänzen können: 

Ihre Stränge brechen nicht ab, wenn eine neue Phase beginnt, sondern bauen aufeinander auf 

(vgl. ebd.). 

  

Auch wenn Valtl (2013) sexuelle Bildung als gegenwärtige Form der Sexualpädagogik ansieht 

und auch Fixemer und Schmitz (2020, S. 324) von einer „Neukonzeptualisierung der Sexual-

pädagogik als sexuelle Bildung“ schreiben, schließt diese Abbildung einen Wandel zu Sielerts 

Ansicht von 2021, dass sexuelle Bildung als Gegenstandsbereich von Sexualpädagogik zu se-

hen ist, nicht aus.  

 

Wie bereits erwähnt, ist auch Sielert Mitbegründer des Begriffs der sexuellen Bildung (vgl. 

Valtl, 2005). Ferner wurde im vorherigen Absatz herausgestellt, dass Valtls Abbildung von 

2013 Sielerts neueres Verständnis von sexueller Bildung in Bezug auf Sexualpädagogik aus 

2021 nicht zwangsläufig ausschließt. Zusätzlich dazu erfolgte Sielerts Hinführung zur Bezie-

hung von sexueller Bildung und Sexualpädagogik in einem Verständnis von Sexualpädagogik, 

welches dem in dieser Arbeit entspricht (vgl. Kapitel 3.1). Auf  Basis dieser hier aufgeführten 

Gründe, soll die Beziehung von sexueller Bildung und Sexualpädagogik in dieser Arbeit wie 

Abbildung 1: Phasenübergänge der Sexualpädagogik (Valtl, 2013, S. 127) 
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von Sielert (2021) ausgeführt verstanden werden. So wird sexuelle Bildung im Kontext dieser 

Arbeit als Gegenstandsbereich von Sexualpädagogik angesehen (ebd.). 

 

Allein der Wortlaut „sexuelle Bildung“ weist auf die Bedeutung des Bildungsbegriffes für das 

Konzept hin (Kluge, 2013). Auf Grundlage dessen, wird sexuelle Bildung nach Kluge (2013) 

weiter gefasst als die sich auf äußere, intendierte Lernprozesse beziehende Sexualerziehung 

(vgl. Kapitel 2), welcher (ebenfalls dem Wortlaut nach) der Erziehungsbegriff zugrunde liegt. 

Sexuelle Bildung betont somit auch die selbstformerischen, lebensandauernden Aktivitäten des 

Individuums und kann als Begriff sowohl ihren eigenen Prozess wie auch dessen Ergebnis be-

schreiben. Dadurch kann im Kontext sexueller Bildung auch das Ergebnis sexualerzieherischer 

Bemühungen thematisiert werden (ebd.). Damit wird der Zusammenhang von sexueller Bil-

dung und Sexualerziehung, welche als Konzepte in dieser Arbeit behandelt werden, deutlich. 

 

Sexuelle Bildung führt nach Fixemer und Schmitz (2020) durch ihren Bezug auf sexuelle Bil-

dungsarbeit zu einem Perspektivwechsel zwischen Lehrenden und Lernenden. Dieser Wechsel 

wird von Schmidt, Sielert und Henningsen (2017) weiter ausgestaltet, indem sie die kommuni-

kative Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden als wechselseitig bezeichnen und spezi-

fische, situative Themeninhalte in Aushandlungsprozessen zwischen den Gruppen sehen. Da-

her unterstreichen sie die Wichtigkeit sozialer und kommunikativer Komponenten in der sexu-

alpädagogischen Gruppenarbeit. Dem schließt sich auch Wollmer (2022) an, welche konkret 

die Bedeutung von Sprache als Kommunikationsmittel in der sexuellen Bildung hervorhebt.

  

Pädagogische Fachkräfte, die in einem sexualpädagogischen Setting agieren, werden in diesem 

Kontext nach Schmidt et al. (2017) in ihrer gesellschaftlichen Positionierung, kongruent mit 

dem heutigen Verständnis von Sexualpädagogik (vgl. Kapitel 3.1), als kritisch reflexiv verstan-

den.  

 

Valtl (2013) nennt in seinem Beitrag fünf zentrale Kennzeichen sexueller Bildung, die an dieser 

Stelle aufgeführt werden:  

Zuerst betont er, dass sexuelle Bildung selbstbestimmt ist (kongruent mit dem sexualpädagogi-

schen Bildungsziel der Selbstbestimmung nach Sielert (2021)) und Lernende in den Mittelpunkt 

stellt. Abgeleitet vom Bildungsbegriff erklärt er, dass die Person sich als Subjekt Inhalte selbst 

aneignet und in dieser Aneignung lediglich begleitet wird, sodass selbstbestimmte Lernformen 
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und Autonomie-Förderung im Fokus stehen. Daraus ergibt sich für die Praxis der sexuellen 

Bildung, dass  

• grundlegende Schlüsselqualifikationen zur Befähigung für eine qualifizierte Auseinander-

setzung mit sexuellen Fragen thematisiert werden müssen,  

• die Gestaltung der Lernumgebungen anregend sein soll damit Selbstlernen ermöglicht und 

gefördert wird, sowie dass 

• eine Kontrolle der sexuellen Entwicklung der Lernenden weder gewünscht noch möglich 

ist und Sexualpädagog*innen demnach keine Kontrolleur*innen sondern begleitende Ex-

pert*innen und Beratende sind (ebd.).  

 

Als zweites Kennzeichen beschreibt Valtl (2013), dass sexuelle Bildung einen Wert an sich hat, 

da auch Sexualität einen eigenen Wert darstellt (vgl. auch Kapitel 1.1) und sexuelle Bildung 

die Sexualität-bejahenden Einstellung der Sexualpädagogik teilt und weiterträgt. Diesbezüglich 

führt Valtl aus, dass sexuelle Bildung über die Themen „Biologie“ und „Fortpflanzung“ hin-

ausgeht und angelehnt an die Pluralisierung von Lebensstilen (vgl. dazu auch Kapitel 1.1, 3.1 

oder 3.4) zielgruppenspezifische Angebote (zum Beispiel speziell für Menschen deren Sexua-

lität nicht der Heteronorm entspricht) schafft (ebd.).  

 

Das dritte Merkmal nach Valtl (2013) bezeichnet sexuelle Bildung als konkret und brauchbar. 

Demnach muss sexuelle Bildung nicht nur weltoffen sein, sondern die tatsächliche Realität dar-

stellen und die Klientel darin unterstützen, diese bewerten und beurteilen zu können. Damit 

einhergehend soll eine kritische Haltung gegenüber Bildungsgütern erworben werden, welche 

durch eigene Kreativität sowie den Input aus anderen Kulturen und aus therapeutischen Ansät-

zen zur Erarbeitung einer neuen sexuellen Kultur beitragen soll (ebd.). 

 

Die Tatsache, dass sexuelle Bildung den ganzen Menschen anspricht, stellt das vierte Kennzei-

chen nach Valtl (2013) dar und bezieht sich nicht nur darauf, dass sexuelle Bildung alle Le-

bensalter ansprechen soll. Vielmehr nimmt Valtl auch Bezug auf Liebe und eine spirituelle 

Dimension von Sexualität, die in der Achtsamkeit besonderer Erfahrungsbereiche besteht. Fer-

ner bezieht er sich auch auf alle Kompetenz-Ebenen des Menschen: die kognitive, emotionale, 

Haltungs-, energetische (bezogen auf sexuelle Energie), praktische und tiefe körperliche Ebene, 

die sexuelle Bildung ansprechen soll (ebd.). 
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Valtls fünftes und letztes Kennzeichen postuliert, dass sexuelle Bildung politisch ist. Hier 

nimmt Valtl (2013) Bezug auf die gegenseitige Einflussnahme zwischen Sexualität (mit ihren 

vielfältigen Themen und Konzepten) und Gesellschaft sowie Politik, die auch in dieser Arbeit 

schon mehrfach erläutert wurde (vgl. unter anderem Kapitel 1.1 und 2.2). Er plädiert dafür, dass 

sexuelle Bildung ein Bewusstsein für solche Zusammenhänge schafft, um Menschen dazu zu 

befähigen, als kompetente Bürger*innen in einer demokratischen Gesellschaft zu agieren. 

 

Obwohl in diesem Unterkapitel die Bedeutsamkeit und Ausgestaltung sexueller Bildung im 

Kontext von Sexualpädagogik dargestellt wurde, soll nicht unerwähnt bleiben, dass es auch 

umfassende Kritik durch Mantey (2022) an dem Konzept gibt. Mantey (2022) fordert, den Blick 

weg von der Bildung und hin zu einem differenzierteren Verständnis von (Sexual-)Erziehung 

zu richten. Diese Forderung begründet er zum Beispiel darin, dass Erwachsene über sexuelle 

Bildungsinhalte bestimmen sollten und sexuelle Bildung ihre Klient*innen alleine lassen 

würde, da sie die Selbstaneignung von Sexualität betont und dadurch gleichzeitig einen 

Selbstoptimierungszwang fördern würde.  

 

Diese Kritik von Mantey (2022) wird von unterschiedlichen Autor*innen angezweifelt (vgl. 

Böhm, 2022). Einer dieser Autor*innen ist Gunter Neubauer (2022), welcher der Entgegnung 

von Manteys Kritik einen ganzen Artikel widmet. In diesem Artikel betont er, kongruent zu den 

Aussagen von Valtl (2013) und den Ausführungen zu Sexualität in den Kapiteln 1.1 und 1.2, 

dass erzieherische Einflüsse (durch Erwachsene) Grenzen haben und Sexualität als allgegen-

wärtiges Thema auch über konkrete sexualerzieherische Kontexte hinausgeht, weshalb die Be-

gleitung der sexuellen Entwicklung (in Form von sexueller Bildung) nicht mit der Sexualerzie-

hung aufhören sollte und nicht ausschließlich extern durch Erwachsene bestimmt werden kann. 

Des Weiteren betont Neubauer (2022), dass Klient*innen in der sexuellen Bildung keinesfalls 

alleine gelassen werden. Vielmehr werden auf Basis der Beobachtung der aktuellen Situation 

spezifische pädagogische Projekte, Programme oder Bildungs- und Erziehungspläne konstru-

iert (ebd.). Akteur*innen der sexuellen Bildung stehen Klient*innen demnach, wie von Valtl 

(2013) unterstrichen, begleitend und beratend zur Seite. 

 

3.3 Sexualpädagogik im Kontext von Antidiskriminierung, Regenbogenkompe-

tenz und Diversity 
Bevor im weiteren Verlauf dieser Arbeit zwei konkrete sexualpädagogische Konzepte detail-

lierter betrachtet werden, sollen an dieser Stelle verschiedene Ansätze beziehungsweise 
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Kompetenzen in Zusammenhang mit Sexualpädagogik umrissen werden: Der Anti-Diskrimi-

nierungsansatz, die Regenbogenkompetenz und der Diversity-Ansatz.    

 

3.3.1 Sexualpädagogik als Antidiskriminierungsarbeit 

Tuider (2015) sieht eine der Prämissen ihres in Kapitel 3.1 vorgestellten Verständnisses von 

Sexualpädagogik in ihrem Dasein als Anti-Diskriminierungsarbeit und zeigt in ihrem Beitrag 

von 2016 gleichzeitig auf, dass insbesondere queere Menschen häufig und öffentlich von Dis-

kriminierung betroffen sind. Auch Schmauch (2016) widmet sich dem Thema der Diskriminie-

rung in einem sexualitätsbezogenen Bereich, wenn sie explizit Diskriminierungsrisiken, insbe-

sondere mit Blick auf die Pluralisierung von sexuellen Werten, Beziehungs- und Lebensformen, 

betont. Debius (2017, S. 817) geht dabei noch weiter und beschreibt Diskriminierung im Feld 

von geschlechtlicher, amouröser und sexueller Vielfalt bezogen auf pädagogische Institutionen 

als „an der Tagesordnung“ stehend.  

 

Doch bevor an dieser Stelle auf Anti-Diskriminierungsarbeit in der Sexualpädagogik eingegan-

gen wird, soll zunächst geklärt werden, wie Diskriminierung in der Sexualpädagogik zu verste-

hen ist. Debius (2017) unterteilt diesbezüglich in drei Kategorien: direkte Diskriminierung, in-

direkte Diskriminierung und Othering-Praxen. 

  

Eine direkte Diskriminierung nach Debius (2017, S. 814) liegt vor, wenn „bestimmte Identitä-

ten, Lebensweisen, Neigungen oder Erfahrungen abgewertet [beziehungsweise] tabuisiert wer-

den“.   

Bei einer indirekten Diskriminierung wiederum, wird nicht direkt abgewertet. Stattdessen wer-

den Auseinandersetzungen und Informationen vorenthalten. Dadurch wird die Fähigkeit zu dis-

kriminierungsfreiem Handeln in der jeweiligen Gruppe nicht ausreichend gefördert. Gleichzei-

tig bezieht sich Debius (2017) in diesem Kontext auf die europäischen Standards zur Sexualauf-

klärung vom WHO-Regionalbüro und der BzgA (2011), welche in dieser Arbeit in Kapitel 2 

erwähnt werden. In diesem Zusammenhang beschreibt sie, dass eine solche, eben erläuterte 

Vorenthaltung von Informationen die Fähigkeit der Klient*innen „ihre Sexualität zu verstehen 

und zu genießen, sichere und erfüllende Beziehungen einzugehen sowie verantwortlich mit ih-

rer eigenen sexuellen Gesundheit und der ihres Partners umzugehen“ (WHO-Regionalbüro für 

Europa und BzgA, 2011, S. 22) einschränken würde. Eine indirekte Diskriminierung wider-

spricht somit den europäischen Standards zur Sexualaufklärung, die diese Arbeit zur 
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inhaltlichen Ausgestaltung von Sexualerziehung angeführt hat.  

Unter Othering-Praxen als letzte genannte Kategorie versteht Debius (2017) in einem sexuali-

tätsbezogenen Kontext, dass bestimmte Identitäten, Lebensweisen, Neigungen oder Erfahrun-

gen als andersartig, fremd, exotisch oder auch unnormal dargestellt werden. Yiligin (2018) er-

gänzt diesbezüglich, dass es zur Erkennung solcher Othering-Prozesse an einer guten Reflexi-

onsfähigkeit von Fachkräften bedarf.  

 

Debius (2017) schreibt von einem Gleichbehandlungsanspruch, der sich auf eine Sexualpäda-

gogik bezieht, die sich, gleichsam dem in Kapitel 3.1 erläuterten Verständnis von Sexualpäda-

gogik, an Selbstbestimmung und Grenzachtung ausrichtet. Dieser Anspruch gilt für Lebenswei-

sen, Neigungen und Handlungen, welche die Selbstbestimmung Anderer wahren und somit 

nicht einschränken und stellt die Basis einer diskriminierungsfreien Sexualpädagogik dar 

(ebd.). Aufgrund der übereinstimmenden Verständnisse von Sexualpädagogik in dieser Arbeit 

(vgl. Kapitel 3.1) und im Gleichbehandlungsanspruch nach Debius (2017), ist dieser Anspruch 

für das sexualpädagogische Verständnis der vorliegenden  Arbeit relevant und unterstützt Tui-

ders Aussage von 2015, dass Sexualpädagogik eine Antidiskriminierungsarbeit darstellt.  

 

Ferner betont Debius (2017) die Verschiedenheit diskriminierungsrelevanter Aspekte. Dabei 

nennt sie beispielhaft Kategorien wie Alter, Behinderung oder Rassismus, akzentuiert jedoch 

geschlechtliche, amouröse und sexuelle Vielfalt als Kernthemen einer nichtdiskriminierenden 

Sexualpädagogik, da diese Themen häufig (wie eingangs beschrieben) im Fokus von 

diskriminierenden Angriffen auf die Sexualpädagogik standen. Damit wird die Relevanz von 

(Anti-)Diskriminierung bezüglich sexualpädagogischer Themen und konkret bezogen auf 

sexuelle und geschlechtliche Vielfalt erneut zum Ausdruck gebracht.  

 

Ein Ansatz in der Antidiskriminierungsarbeit, der sich sowohl an Diversität3 wie auch an Bil-

dungsarbeit (ebenso wie sexuelle Bildung, vgl. Kapitel 3.2) orientiert und dessen Ziel es ist, 

Zugänge zu gesellschaftlicher Vielfalt zu öffnen, ist nach Mertol (2019) der Anti-Bias-Ansatz 

(auch „Anti-Bias-Approach“ oder eingedeutscht „Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung“ 

genannt (vgl. Wagner, 2015)). Demnach nimmt der Anti-Bias-Ansatz explizit Bezug auf den 

Vielfaltsbegriff, der auch in dieser Arbeit immer wieder thematisiert wird. Der Ansatz soll sen-

sibilisierend gegenüber Vorurteilen, gesellschaftlichen Ideologien und Diskriminierungen fun-

gieren (Mertol, 2019). Aufgrund des dargestellten, thematischen Zusammenhangs des Ansatzes 

 
3 Zum Verständnis des Begriffes in dieser Arbeit, siehe Kapitel 3.3.3 
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mit den Themen dieser Arbeit, wird konkret der Anti-Bias-Ansatz bezogen auf Antidiskrimi-

nierungsarbeit in der Sexualpädagogik an dieser Stelle angeführt und kurz vorgestellt. 

 

Der Anti-Bias-Ansatz ist nach Mertol (2019) ein US-amerikanischer, aktivierender Ansatz, der 

von Louise Derman-Sparks begründet wurde. Durch die Analyse eigener Möglichkeiten und 

Grenzen sowie eigener diskriminierender Haltungen und Praxen, sollen im Rahmen des Ansat-

zes auf Basis ebendieser Analyse Gegenstrategien und Handlungsmöglichkeiten entwickelt 

werden (ebd.). Derman-Sparks, LeeKeenan und Nimmo (2014) beschreiben diesbezüglich, dass 

Sphären der sozialen und persönlichen Identität sowie sozial-emotionale Beziehungen zu ande-

ren Menschen in diesem Zusammenhang adressiert werden und eine Sensibilisierung für Vor-

urteile und das Wissen um systematische Dynamiken von Unterdrückung im Fokus der nach 

diesem Ansatz arbeitenden Fachkräfte stehen. Dennoch betont Wagner (2015), dass es beim 

Anti-Bias-Ansatz nicht nur um Diskriminierungskritik, sondern auch um ein Diversitätsbe-

wusstsein hinsichtlich von Vielfaltsaspekten geht. Ferner stellt sie die Wichtigkeit von Aktion, 

aber auch von Reflexion heraus. Die Bedeutsamkeit letzterer wurde ebenfalls in anderen The-

menbereichen dieser Arbeit, wie zum Beispiel bezogen auf Soziale Arbeit (Kapitel 1.2) oder 

Sexualpädagogik (Kapitel 3.1) dargestellt.  

 

Gramelt (2016) setzt den Anti-Bias-Ansatz in einen schulischen Kontext, was besonders in 

Hinblick auf die Zielgruppe und das Handlungsfeld dieser Arbeit von Bedeutung ist. Sie be-

schreibt, dass durch den Anti-Bias-Ansatz pädagogische Handlungsräume in der Schule ge-

schaffen werden sollen, die räumlich, strukturell, materialistisch und kommunikativ so ausge-

staltet sind, dass sie den Schüler*innen gleiche Möglichkeiten der Identifikation, Zugehörig-

keit, Teilhabe und Wertschätzung bieten. Auch dazu bedarf es an Praxis- und Selbstreflexion 

seitens der Fachkräfte (ebd.). 

 

Der Anti-Bias-Ansatz als Teil von Antidiskriminierungsarbeit könnte durch seine eben aufge-

führte Betonung und Wertschätzung von Vielfalt sowie durch seine methodische Übereinstim-

mung hinsichtlich von Reflexion aus Sicht der Autorin auch Anwendung in der Sexualpädago-

gik finden, welche Tuider (2015), wie eingangs erwähnt, als Antidiskriminierungsarbeit an-

sieht.    
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3.3.2 Regenbogenkompetenz  

An dieser Stelle widmet sich die vorliegende Arbeit der Regenbogenkompetenz, die ebenfalls 

Bezug auf Vielfalt und Diskriminierung nimmt (vgl. Schmauch, 2023).   

Nach Schmauch (2023, S. 241) ist Regenbogenkompetenz „die Fähigkeit, mit den Themen der 

sexuellen Orientierung und der geschlechtlichen Identität vorurteilsbewusst, professionell und 

möglichst diskriminierungsfrei umzugehen“. Sie steht damit in einem engen Zusammenhang 

zu einer Anti-Diskriminierungsarbeit in der Sexualpädagogik und Sozialen Arbeit sowie zur 

sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt, was die Bedeutung der Regenbogenkompetenz für die 

Themen und Zusammenhänge dieser Arbeit unterstreicht. 

 

Schmauch (2023) betont im Kontext der Regenbogenkompetenz eine selbstkritische Auseinan-

dersetzung der Sozialen Arbeit mit ihrem gesellschaftlichen Auftrag, den Einsatz für die Grund-

rechte benachteiligter Menschen betreffend. So wird das Konzept nicht nur handlungspraktisch 

für Fachkräfte genutzt und betrachtet, sondern auch auf einer gesellschaftsbedingten Professi-

onsebene eingeordnet. 

 

Konkret unterteilt Schmauch (2023) im Rahmen ihres Konzeptes einzelne Kompetenzen für 

Fachkräfte in vier Makroebenen: Sachkompetenz, Sozialkompetenz, Methodenkompetenz und 

Selbstkompetenz.  

Zur Sachkompetenz ordnet sie das Wissen über die heterosexuelle Mehrheitsgesellschaft und 

damit einhergehend auch das Wissen über die daraus entstehenden Minderheiten mit ihren Le-

benslagen, Ressourcen und Diskriminierungserfahrungen. Bezüglich der Sozialkompetenz be-

zieht sie sich auf kooperative und kommunikative Fähigkeiten die sexuelle und geschlechtliche 

Vielfalt betreffend. Bei methodischen Kompetenzen geht es um Handlungsfähigkeit und Ver-

fahrenswissen im Bereich der sexuellen Orientierung und geschlechtlichen Identität. Die 

Selbstkompetenz einer regenbogenkompetenten Fachkraft umfasst nach Schmauch (2023) die 

Fähigkeit zur Reflexion der eigenen Gefühle, Werte und Vorurteile im gleichen Themenbereich 

der Vielfalt. Auch hier ist Reflexion also, wie auch in der Sexualpädagogik, Sozialen Arbeit 

(vgl. Kapitel 3.1 und 1.2) und im Kontext des Anti-Bias-Ansatzes (Kapitel 3.3.1) eine wichtige 

und zentrale Kompetenz. 

 

Dazu betont Schmauch (2023), dass die Nutzung dieser Kompetenzen einer Fachkraft durch 

den institutionellen Rahmen ermöglicht werden muss. Das bedeutet, dass die Institution, in der 

eine Fachkraft agiert (im Handlungsfeld dieser Arbeit also die Schule), eine LSBTIQ*-
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akzeptierende Haltung haben muss (ebd.). Ferner soll an dieser Stelle angeführt werden, dass 

nicht nur Schmauch den Begriff der Regenbogenkompetenz nutzt: Der LSVD bezieht sich 2018 

ebenfalls auf die Regenbogenkompetenz und auch in den Konzepten von Kindertagesstätten 

findet der Begriff, wie Schmauch (2023) ausführt, Verwendung. Dennoch sieht Schmauch 

(2023) eine Ausweitung der Begriff-Nutzung als wünschenswert an. 

 

3.3.3 Diversity im Kontext sexualpädagogischen Handelns 

Abschließend zu diesem Unterkapitel, wird Diversity als Konzept und Ansatz vorgestellt und 

in Bezug zu den Thematiken dieser Arbeit gesetzt.  

 

Tuider (2013) beschreibt Diversity als pädagogisches Konzept, welches über die Bearbeitung 

heteronormer und geschlechtsbinärer Themen hinausgeht und so verschiedene Dimensionen 

von Differenzverhältnissen zusammendenkt. Sie beschreibt, wie auch Fischer (2016), dass 

Diversity als Begriff nicht immer auf die gleiche Weise ausgefüllt wird: Diversity wird unter 

anderem wie „Vielfalt“ und „Pluralisierung“ genutzt und beschreibend angewendet, wobei es 

dabei oft zu einer Reduzierung auf Homosexualität als nicht-heterosexuelle-Orientierung 

kommt. Gleichzeitig wird der Begriff im Diskurs jedoch auch als Förderung der gegenseitigen 

Anerkennung unterschiedlicher Differenzierungsmerkmale wie beispielsweise Ethnizität oder 

Nationalität verwendet (ebd.).  

 

Robak, Sievers und Hauenschild (2013) bezeichnen Diversity als einen Ansatz, der sowohl eine 

analytische als auch eine normative Ebene vorweist: Die analytische Ebene umfasst die reine 

Bezeichnung der Vielfalt in Form von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen einzel-

nen Menschen und innerhalb von Menschengruppen. Die normative Ebene beschreibt ein po-

sitives Werturteil über diese Vielfalt (ebd.). Diese letztere Ebene könnte die von Tuider (2013) 

und Fischer (2016) beschriebene, gegenseitige Anerkennung von Differenzen als Element im 

Diversity-Diskurs inkludieren. 

 

Weiterhin sehen auch Robak et al. (2013) Diversity im Diskurs und betonen, dass Gemeinsam-

keiten bezogen auf die analytische Ebene auch bedeuten, dass Menschen mehreren Gruppen 

gleichzeitig angehören können. Sie beschreiben Diversity als Darstellung einer großen Spann-

weite sozialer Differenzen, die jedoch zeitgleich die Einzigartigkeit von Individuen hervorhebt 
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und einer Diskriminierung auf der Grundlage von Zuschreibungen entgegentritt. Unter diesen 

Zuschreibungen verstehen Scott und Sandell (2023) unter anderem Geschlecht, sexuelle Orien-

tierung, Religion, Alter oder Herkunft. 

 

Die Betonung von Robak et al. (2013), dass Menschen mehreren Gruppen zugehörig sein kön-

nen, sowie die Vielzahl an Zuschreibungen welche Scott und Sandell (2023) nennen, unterstüt-

zen ein Diversity-Verständnis, für welches Tuider (2013) plädiert. Sie beschreibt dabei, dass 

durch den Diversity-Diskurs ein Wandel weg von der Betrachtung einzelner Differenzierungs-

achsen mit dazugehöriger Diskriminierungsart hin zu einem vielschichtigen, gelichzeitigen Zu-

sammendenken von Differenzierungsachsen vor dem Hintergrund intersektionaler Analysen 

erfolgt.   

So, also auf Basis der Ausführungen von Robak et al. (2013), Scott und Sandell (2023) sowie 

Tuider (2013), soll Diversity im Kontext dieser Arbeit aufgefasst werden. 

 

Dieser Abschnitt des Unterkapitels zeigt Diversity als Konzept und Ansatz, der nicht nur die 

Bedeutsamkeit sexueller und geschlechtlicher Vielfalt herausstellt, sondern in diesem Zusam-

menhang auch Bezug auf (Anti-)Diskriminierung nimmt. Dadurch entsteht ein direkter Zusam-

menhang zu den im Unterkapitel 3.3 vorgestellten Konzepten und Kompetenzen sowie zu den 

Themenkomplexen dieser Arbeit insgesamt. So wird die Relevanz des Ansatzes für Sexualpä-

dagogik als Antidiskriminierungsarbeit (vgl. Kapitel 3.1) unterstrichen.   

 

Doch was bedeutet das Verständnis von Diversity jetzt konkret für die pädagogische Arbeit, 

um die es auch in dieser Ausarbeitung geht? Eine Umsetzung des Diversity-Ansatzes in die 

Praxis bietet nach Tuider (2013) die Diversity-Education, welche sich auf die in der Vielfalt 

steckenden Ressourcen konzentriert und nach Bell und Kravitz (2008) das Wissen Lernender 

erweitert und positive Einstellungen zu Vielfalt fördert. Diversity-Education soll Vielfalt nach 

Tuider (2013) erfahrbar machen, indem sie gesellschaftliche Normen, Normalitäten und Iden-

titätszwänge thematisiert und reflektiert, sodass Macht- und Herrschaftsverhältnisse ins Be-

wusstsein Lernender gerückt und Selbstverständlichkeiten neu angeordnet werden. Diese Me-

thodik beschreiben Tuider et al. (2012) auch konkret als Aufgabe in der Sexualpädagogik, 

wodurch der thematische Zusammenhang von Diversity-Education und Sexualpädagogik ver-

deutlicht wird.  
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Ferner betonen Weuffen, Burke, Goriss-Hunter, Plunkett und Emmett (2023) im Kontext von 

Diversity-Education Sprache mit ihren Zuschreibungen und Benennungen als wichtiges Me-

dium, welches es hinsichtlich von Machtverhältnissen, Diskriminierungen und Ausgrenzungen 

(vgl. Tuider, 2013) in Bezug auf Diversity-Education zu reflektieren gilt.  

 

3.4 Sexualpädagogik der Vielfalt 
Nach Lewandowski und Koppetsch (2015), ist sexuelle Vielfalt seit über 40 Jahren ein zentrales 

Thema in der Gesellschaft und wurde nach Timmermanns (2016) in den letzten Jahren auch in 

der Sexualpädagogik immer häufiger behandelt. Tuider et al. (2012) beschreiben Vielfalt sogar 

als Grundlage in der Sexualpädagogik und gestalten sie inhaltlich aus, indem sie das Zusam-

mendenken und Berücksichtigen unterschiedlicher Differenzkriterien beschreiben (vgl. hierzu 

auch die Ausführungen zu „Diversity“ in Kapitel 3.3.3). Dies unterstreicht die Wichtigkeit der 

Thematik im Kontext von Sexualpädagogik. Ferner wird die Bedeutsamkeit von Vielfalt auch 

in der sexuellen Bildung explizit durch Timmermanns (2016) betont. Dadurch wird die Rele-

vanz des Themenkomplexes im Kontext dieser Arbeit sichtbar, weshalb sich dieses Unterkapi-

tel zunächst den Gegebenheiten rund um die Vielfalt an sich widmet, um dann im Anschluss 

einen Bezug zur Sexualpädagogik herzustellen. 

 

Wie in der Einleitung zu dieser Arbeit erwähnt, ist sexuelle Vielfalt Mittelpunkt einer großen 

Debatte um die schulische Sexualaufklärung (vgl. Etschenberg, 2019; Herrath, 2015; 

Matthiesen et al., 2018). Die Gruppe der „besorgten Eltern“ und das Aktionsbündnis „Demo 

für Alle“ reichten sogar Petitionen ein, um zu verhindern, dass das Thema in Lehrpläne aufge-

nommen wird, weil dies nach Ansicht der Gruppen bedeuten würde, dass Kindern zu früh „fal-

sche“ Informationen „aufgedrängt“ werden würden (Matthiesen et al., 2022). In den Medien 

wurde dies nach Herrath (2015) mit dem Vorwurf einer „Verwahrlosung“ der Jugend verbun-

den, welcher laut ihm und auch laut Gegenfurtner und Gebhardt (2018), dem jahrelang recht 

stabilen Forschungsstand der Sexualforschung entsprechend, als haltlos angesehen werden 

kann.  

 

Im Rahmen der Sexualaufklärung sollte die sexuelle Orientierung Lernender nicht ausgeklam-

mert, sondern gemäß den Standards zur Sexualaufklärung für Europa berücksichtigt werden 

(WHO-Regionalbüro für Europa und BzgA, 2011). Nach einer Studie von Matthiesen et al. 

(2022) jedoch, sind sexuelle Orientierung und Vielfalt (zu der nach Lautmann (2015) immer 
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auch geschlechtliche Varianten gehören) in den Geburtsjahrgängen 1943 bis 2000 nur bei 10,7 

Prozent der Befragten Thema im schulischen Sexualkundeunterricht gewesen, davon mehrheit-

lich mit 21,8 Prozent bei den zum Zeitpunkt der Studie 18- bis 25-Jährigen. So zeigt sich trotz 

niedriger Zahlen immerhin ein leicht steigender Trend (ebd.). 

 

Auch konkret die Geschlechtervielfalt wird nach Zufferey und Cuendet (2022) im Sexualkunde 

Unterricht nur unzureichend behandelt, was eine besondere Risikoprävention für Menschen, 

die nicht cisgender sind (also deren Geschlechtsidentität nicht mit dem bei der Geburt zugeord-

neten, biologischen Geschlecht übereinstimmt), notwendig macht. Dazu schreibt Stobbe 

(2021), dass ein bestärkendes Umfeld für queere Schüler*innen nur dann entstehen kann, wenn 

die heteronormative Schulroutine unterbrochen, hinterfragt und reflektiert wird. 

 

Ein weiterer relevanter, vielfaltsbezogener Aspekt wird von Steinherr (2019) angeführt: Wird 

Sexualität auf Fortpflanzung beschränkt (vgl. Kapitel 1.1 und 2.2), ist sexuelle Vielfalt von 

Diskriminierung betroffen (ebd.). Eine solche Diskriminierung würde dem hier vorherrschen-

den Verständnis von Sexualpädagogik als Antidiskriminierungsarbeit widersprechen, was die 

Wichtigkeit einer Thematisierung von Vielfalt auf Basis eines erweiterten Verständnisses von 

Sexualität, wie es in Kapitel 1.1 beschrieben wird, unterstreicht.   

 

So wird die Bedeutsamkeit einer konzeptionellen Aufnahme von Vielfalt in der Sexualpädago-

gik betont, weshalb folglich an dieser Stelle Vielfalt in Bezug auf Sexualpädagogik thematisiert 

wird: 

 

Wie bereits in Kapitel 3.1 ausgeführt, ist das heutige sexualpädagogische Verständnis neo-

emanzipatorisch. Eine solche, neo-emanzipatorische Sexualpädagogik begründet sich nach 

Tuider et al. (2012) bezüglich Vielfalt nicht auf einer Minderheits- oder Defizitperspektive, 

sondern auf einer Macht- und Differenzperspektive, welche sie kritisch-reflexiv bearbeitet (vgl. 

dazu auch Kapitel 3.3.3). Damit ist die Grundlage einer „Sexualpädagogik der Vielfalt“ gemäß 

Lücke (2015) ein dynamisches Identitätsverständnis, welches Identitätskonzepte in Erziehungs- 

und Bildungsprozessen nicht als starr oder verfestigt versteht. Als Ziel einer solchen Sexualpä-

dagogik der Vielfalt führt Sielert (2015) die Begleitung der Ausbildung einer selbstreflexiven 

sexuellen Identität an, die losgelöst von festgelegten Mustern, sexueller Orientierung oder Ge-

schlechterrollen existiert.  
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Handlungsspezifisch bedeutet dieses Grundverständnis von Sexualpädagogik der Vielfalt, an-

gelehnt an eine zielgruppenspezifisch ausgerichtete Sexualpädagogik wie sie in Kapitel 3.1 be-

schrieben wird, dass Sexualpädagog*innen nach Tuider et al. (2012) immer von der Existenz 

mehrerer Vielfaltsdimensionen in Gruppen ausgehen müssen– denn unterschiedliche Sexuali-

täten, Lebensweisen und Geschlechter oder Berührungspunkte mit diesen sind mit sehr hoher 

Wahrscheinlichkeit in jeder Gruppe vorhanden. Diese Existenz muss durch konsequentes Mit-

denken und -benennen vielfältiger Möglichkeiten in das professionelle, sexualpädagogische 

Handeln miteinbezogen werden (ebd.).  

 

Zeitgleich plädieren Tuider et al. (2012) im Rahmen von Sexualpädagogik der Vielfalt und im 

Kontext der damit zusammenhängenden Bewusstmachung von Gemeinsamkeiten und Unter-

schieden in Gruppen, für einen respektvollen Diskurs, der zum Ziel hat, die Meinung des*der 

jeweils anderen anzuerkennen, anstatt sie abzuwerten oder zu verachten. Meinungen, die grund-

legende menschliche Bedürfnisse sowie Menschenrechte missachten, heben die Autor*innen 

dabei explizit als nicht anzuerkennen, sondern als zu kritisieren hervor. Sie betonen eine res-

pektvolle Haltung und die Rechte auf körperliche Unversehrtheit, freie Wahl des Ehepartners 

und freie Selbstentfaltung. 

 

3.5 Interkulturelle Sexualpädagogik  
Deutschland ist nach Tuider (2017) ein Zuwanderungsland, was sich bedeutend auf die sexual-

pädagogischen, aber auch auf die sozialarbeiterischen und sozialpädagogischen Klientelen aus-

wirkt. So postulieren das WHO-Regionalbüro für Europa und die BzgA (2011) in ihren Stan-

dards zur Sexualaufklärung, dass der kulturelle Hintergrund Lernender nicht ausgeklammert, 

sondern berücksichtigt werden soll.   

Weiterhin hat diese Arbeit schon mehrfach Differenzkriterien thematisiert (vgl. Kapitel 3.3.3 

und 3.4) und Steinherr (2019) weist im Kontext von Differenzen unter anderem auf eine inter-

kulturelle Differenz hin, die Thema im sexualpädagogischen Handeln werden kann. Auch 

Leenen, Groß und Grosch (2013) beziehen sich auf eine kulturbedingte Differenz und unter-

streichen zeitgleich die Wichtigkeit interkultureller Kompetenzen in der Sozialen Arbeit. 

Lanfranchi (2013) wird in diesem Kontext bezogen auf Handlungsfelder noch spezifischer und 

unterstreicht die Bedeutsamkeit interkultureller Kompetenz von Lehrkräften. Diese setzt sie in 

einen direkten Zusammenhang zum Umgang mit dem Themenkomplex der Diversität (vgl. Ka-

pitel 3.3.3) und damit einhergehend mit einer möglichen Verminderung von Leistungsunter-

schieden bei Schulkindern. So zeigen sich interkulturelle Differenzen und der Umgang mit 



36 

 

diesen als relevant für jeden Themenbereich dieser Arbeit, weshalb im folgenden interkulturelle 

Sexualpädagogik als Konzept vorgestellt und behandelt wird. 

 

Bereits in der Einleitung zu diesem Unterkapitel wird Bezug auf die Klientel genommen, die 

folgend im Kontext interkultureller Sexualpädagogik näher betrachtet werden soll. Nach Sielert 

(2015) werden sexualpädagogische Fachkräfte durch ihre Klient*innen in ihrer Arbeit mit un-

terschiedlichen, kulturbedingten Moralverständnissen konfrontiert, die weit über die Möglich-

keit der Einordnung in „modern“ und „traditionell“ hinaus gehen. Vielmehr handelt es sich um 

Moralsysteme der Klientel, welche bedingt sind durch zahlreiche sozio-ökonomische Ungleich-

heiten, religiös bedingte Werte, kulturspezifische Regelungen und durch die jeweilige Bedeu-

tung von Individualität oder Kollektivität (ebd.). Auch Wronska und Kunz (2013) beziehen sich 

auf die sexualpädagogische Klientel und in diesem Zusammenhang auf das Vorkommen von 

„harmful cultural practices“. Nach Merry (2005) wurde mit dem Begriff ursprünglich die 

weibliche Genitalverstümmelung beschrieben. Heute geht er jedoch darüber hinaus und be-

schreibt jegliche Bräuche und Prozeduren, die dem Individuum schaden, aber kulturell legiti-

miert und akzeptiert werden (ebd.). Dazu gehören unter anderem Kinderheirat oder die Diskri-

minierung von Menschen aufgrund ihrer sexuellen und geschlechtlichen Identität (Merry, 2005; 

Wronska & Kunz, 2013).  

 

Mit diesen unterschiedlichen Verständnissen und Grundlagen des Denkens, müssen sich Fach-

kräfte in ihrem professionellen, sexualpädagogischen Handeln nach Sielert (2015) auseinander-

setzen. Diese Auffassung teilen auch Wronska und Kunz (2013), welche in den unterschiedli-

chen Sichtweisen ein Potenzial für Konfliktsituationen (zum Beispiel Ablehnung versus Ak-

zeptanz von LSBTIQ*) sehen. Die Bearbeitung solcher Konflikte ordnen sie dem sexualpäda-

gogischen Handeln im Sinne interkultureller Sexualpädagogik zu. Daher widmet sich dieses 

Unterkapitel im Folgenden konkret der interkulturellen Sexualpädagogik. 

 

Interkulturelle Sexualpädagogik ist nach Wronska und Kunz (2013) ein offenes Konzept, wel-

ches sich an alle gesellschaftlichen Subjekte (und damit beispielsweise auch an (Schul-)Kinder 

oder Lehrkräfte) richtet und diese zu einem diskursiven Dialog einlädt. Diesbezüglich betonen 

die Autor*innen die Bedeutsamkeit von Sprache und Spracherweiterung. Die Auseinanderset-

zung innerhalb des Dialoges in der interkulturellen Sexualpädagogik sollte faktenbasiert sein 

und Teilnehmende als gleichwertig erachten. Ferner sollte ein Raum geschaffen werden, der 

die Verbalisierung von Emotionen als Psychohygiene ermöglicht und fordert (ebd.).  
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An dieser Stelle wird eine Definition von interkultureller Sexualpädagogik angeführt, auf die 

sich auch Tuider (2017) und Sielert (2015) beziehen: 

„Interkulturelle Sexualpädagogik sucht zunächst nach Erklärungen für kulturelle Muster, 

Theorien, Überzeugungen und Werte, die sie von einer Kultur in eine andere übersetzt. Sie 

versucht für alle Beteiligten einsichtig zu machen, […] weshalb sich gerade diese und nicht 

andere Bilder vom menschlichen Zusammenleben und menschlicher Sexualität in diesen 

oder jenen Kulturen verfestigt und verbreitet haben. Sie fragt aber gleichzeitig, unter wel-

chen Bedingungen und ob überhaupt Veränderungen bzw. Erweiterungen von Lebensent-

würfen hinsichtlich Sexualität und Partnerschaft gewünscht werden.“ (Wronska & Kunz, 

2013, S. 278)  

Tuider (2017) verdeutlicht diesbezüglich, dass es nicht darum geht, Kultur an sich zu verstehen 

oder erklären zu können, sondern darum, Prozesse einer Kulturalisierung im Diskurs um Sexu-

alität und Geschlecht zu thematisieren. Wronska (2011) schreibt dazu in ihrem Artikel, dass 

interkulturelle Sexualpädagogik die Möglichkeit zur Wertkommunikation eröffnet, was sie ge-

meinsam mit Kunz 2013 detaillierter ausgestaltet, indem sie herausstellen, dass es nicht um eine 

Beurteilung von Kultur, sondern vielmehr um ihre Betrachtung geht. Damit sind gemäß Kunz 

und Wronska (2001) nicht nur die fremden Kulturen, sondern auch die eigene gemeint, die es 

hinsichtlich ihrer Muster, Tabus und Lebensumstände gleichermaßen zu hinterfragen gilt.  

 

Nach Wronska und Kunz (2013) gibt es vier Grundsätze interkultureller Sexualpädagogik: 

Grenzen, Moderation, Erklärung und Anwaltschaftlichkeit.  

Grenzen dienen nach Wronska und Kunz (2013) dem Hemmen von Manipulation und Domi-

nanz als strukturelle Gewalt, die den Dialog gefährden könnte. Sie entstehen aus den Men-

schenrechten und den sich daraus ergebenden Normen und regeln das soziale Miteinander für 

einen fairen, gleichberechtigten Dialog, in welchem die Integrität aller Beteiligten geschützt 

wird (ebd.).  

Wronska und Kunz (2013) gehen davon aus, dass es in der Begegnung mehrerer Kulturen und 

in ihrem Dialog immer einer Moderation bedarf. Diese soll einen Diskurs auf Augenhöhe schaf-

fen, indem sie einen geschützten Raum sicherstellt, der den Austausch über kulturelle Muster 

ermöglicht. Ein ideales Ziel des Austausches, wäre die Entstehung einer neuen Sichtweise, ent-

wickelt durch den Ausgleich zwischen unterschiedlichen Ansichten (ebd.).  

Erklärung als weiterer Grundsatz der interkulturellen Sexualpädagogik, wird von Wronska und 

Kunz (2013) als Technik des interkulturellen Dialogs angesehen. Ihr Ziel ist es, Verständnis als 

Grundpfeiler einer potenziellen Veränderung zu erwirken. Dies soll erreicht werden, indem das 

„Wie“ und „Weshalb“ des Gegenübers bezogen auf Kultur und Handeln erläutert werden. Ver-

änderung ist dabei keineswegs ein utopisches Ziel, da kulturelle Muster als Ausdruck sozialer 
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Systeme einem permanenten Wandel unterliegen (ebd.).   

Anwaltschaftlichkeit ist der letzte Grundsatz nach Wronska und Kunz (2013) und beinhaltet, 

dass Sexualpädagog*innen immer auf der Seite von Menschen stehen sollten, deren Selbstbe-

stimmungsrecht ungerechtfertigt eingeschränkt wird. Die Anerkennung von Verschiedenheit 

schließt eine Parteilichkeit in Konflikten keineswegs aus, sodass zum Schweigen gebrachte 

Stimmen hörbar gemacht werden sollten. Betroffene sollen darin unterstützt werden, Gewinn- 

und Verlustseiten von Neuerungen zu reflektieren, um verantwortliche Lebensentscheidungen 

treffen zu können– ohne von ungebetener Hilfe oder bevormundender Fürsorge belastet zu wer-

den (ebd.).  

 

4 Richtlinien zur Sexualerziehung in Bayern und Nordrhein-

westfalen: Eine sexualpädagogische Analyse 

Wie in Kapitel 2.2 bereits erwähnt, unterliegt die Erarbeitung von Richtlinien und Lehrplänen 

bezogen auf Sexualerziehung seit 2002 den einzelnen Bundesländern (Hilgers, 2004). Dadurch 

erst ergibt sich die Möglichkeit eines Vergleichs, wie er im Folgenden, einhergehend mit einer 

sexualpädagogischen Analyse, vorgenommen wird. Dazu werden zunächst die länderspezifi-

schen Annahmen zu Grundschule und Sexualerziehung vorgestellt, da sie die Grundlage für die 

im weiteren Verlauf behandelten Richtlinien zur Sexualerziehung in Bayern (vgl. Bayerisches 

Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 2016) und NRW (vgl. 

Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung, 1999) bilden. Jede Erwähnung der Richt-

linien in den folgenden Kapiteln dieser Arbeit bezieht sich auf die eben genannten Quellenan-

gaben.  Diese Richtlinien für die Bundesländer Bayern und NRW werden im Anschluss vorge-

stellt und verglichen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Sinne der in der Einleitung 

vorgestellten Nebenforschungsfrage herauszustellen. Darauffolgend werden die Richtlinien un-

ter Berücksichtigung der in dieser Arbeit erläuterten sexualpädagogischen Perspektiven und der 

zuvor erarbeiteten Gemeinsamkeiten und Unterschiede analysiert. Es wird zur Beantwortung 

der Hauptforschungsfrage (siehe Einleitung) betrachtet, ob und wie sexualpädagogische An-

sätze in den Richtlinien wiederzufinden oder gegebenenfalls zu implementieren sind.   

  

4.1 Grundannahmen der Länder zu Grundschule und Sexualerziehung 
In diesem Unterkapitel sollen grundlegende Annahmen zur Grundschule als Institution und zur 

Sexualerziehung in den Bundesländern NRW und Bayern dargestellt werden. Letztere werden 
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bereits mit den Inhalten dieser Arbeit verbunden, um ihre Grundausrichtungen zu verdeutli-

chen. So soll eine Basis für das Verständnis der im weiteren Verlauf der Arbeit erläuterten 

Richtlinien zur Sexualerziehung sowie für ihre mögliche Anwendung im Bereich der Grund-

schule geschaffen werden. Das Grundverständnis von Grundschule und Sexualerziehung ist in 

beiden Bundesländern gesetzlich verankert: In Bayern im „Bayerische[n] Gesetz über das Er-

ziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG)“ (Freistaat Bayern, 2000) und in NRW im „Schul-

gesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Schulgesetz NRW - SchulG)“ (Ministerium für 

Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfahlen, 2005).  

 

In beiden Bundesländern umfasst die Grundschule die Jahrgangstufen eins bis vier und wird als 

Grundlage für die weitere schulische Bildung gesehen (§ 11 Abs. 1 SchulG; Art. 7 Abs. 1 S. 1 

und Abs. 2 S. 1 BayEUG). In NRW soll die Grundschule zu systematischen Formen des Ler-

nens hinführen und grundlegende Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten vermitteln (§ 11 

Abs. 1 SchulG). In Bayern wird sie als unterstützende Instanz zur Persönlichkeitsentfaltung in 

der kindlichen Entwicklung gesehen (Art. 7 Abs. 1 S. 2 BayEUG). Dabei wird im BayEUG die 

Erziehung und das Unterrichten der Grundschüler*innen nach christlichen Bekenntnissen be-

tont (Art. 7 Abs. 3 BayEUG). So soll beispielsweise in jedem Klassenraum ein Kreuz als Aus-

druck christlicher und abendländischer Werte angebracht werden, wovon nur in besonderen 

Ausnahmefällen abgesehen werden darf (Art. 7 Abs. 4 BayEUG). Während in Bayern also klare 

religiöse Werte (unter Wahrung der Glaubensfreiheit) festgehalten werden (vgl. Art. 7 Abs. 3 

und 4 BayEUG), nimmt das Schulgesetz NRW in seinem grundlegenden Verständnis zur 

Grundschule keinerlei Bezug auf Religion (vgl. § 11 SchulG). Es wird demnach auf eine Par-

teilichkeit verzichtet. 

 

4.1.1 Sexualerziehung im Schulgesetz NRW 

Schulische Sexualerziehung wird im Schulgesetz NRW als Ergänzung zur Sexualerziehung 

durch Eltern angesehen, welche über Ziel, Inhalt, Methoden und Medien in der schulischen 

Sexualerziehung zu informieren sind (§ 33 Art. 1 und 2 SchulG). Dies ist kongruent mit den 

Standards zur Sexualaufklärung des WHO-Regionalbüros und der BZgA (2011), welche eine 

Zusammenarbeit mit Eltern vorsehen. Ihnen liegt, wie in Kapitel 2.1 beschrieben, dasselbe Ver-

ständnis von Sexualerziehung zu Grunde, auf dem auch diese Arbeit basiert.  
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Sexualerziehung in NRW soll sich nicht nur mit biologischen Fragen zur Sexualität beschäfti-

gen, sondern auch mit ihren ethischen, sozialen und kulturellen Gegebenheiten (§ 33 Art. 1 

SchulG). Demnach wird die Vielschichtigkeit von Sexualität, die in dieser Arbeit in Kapitel 1.1 

herausgestellt wurde und auf der die dargestellten, sexualitätsbezogenen Konzepte basieren, im 

Schulgesetz NRW in § 33 Art. 1 SchulG bearbeitet. So wird Sexualerziehung nicht auf Kör-

peraufklärung im engeren Sinne reduziert (vgl. Kapitel 2.2) und weitere sexualitätsbezogene 

Thematiken (zum Beispiel kulturelle) können behandelt werden. Dies schafft beispielsweise 

Raum für die Anwendung interkultureller Sexualpädagogik, die in dieser Arbeit in Kapitel 3.5 

thematisiert wird. 

 

Ferner werden im nordrheinwestfälischen Schulgesetz unter § 33 Abs. 1 SchulG folgende Ziele 

der schulischen Sexualerziehung festgelegt: 

• Hilfe zur bewussten Gestaltung des eigenen Lebens– in freier Entscheidung und in Verant-

wortung sich und anderen Gegenüber  

• Unterstützung in der Vermittlung eigener sexueller Wertvorstellungen 

• Befähigung zum selbstbestimmten und selbstbewussten Umgang mit Sexualität 

• Sensibilisierung für den verantwortungsvollen Umgang mit Partner*innen 

• Vorbereitung auf eine gleichberechtigte Rolle in Ehe, Familie und anderen Partnerschaften 

• Förderung der Akzeptanz unter Menschen, unabhängig von sexueller Orientierung und 

Identität sowie den damit verbundenen Beziehungen und Lebensweisen (ebd.) 

 

Viele dieser Ziele sind auch in den Thematiken dieser Arbeit wiederzuerkennen: 

Sexualerziehung in NRW (vgl. § 33 Art. 1 SchulG) hat demnach, wie auch Sexualpädagogik 

(vgl. Sielert, 2021 in Kapitel 3.1) die Selbstbestimmung der Klientel zum Ziel. Ferner greift sie 

den verantwortungsvollen Umgang in Partnerschaften auf, der auch in den Standards zur Sexu-

alaufklärung des WHO-Regionalbüros und der BZgA (2011) verankert ist.  

 

Sexualerziehung in NRW erwähnt Partnerschaften losgelöst von Ehe oder Familie (vgl. § 33 

Art. 1 SchulG). Dadurch können Vielfaltsaspekte aufgegriffen werden und die Möglichkeit zur 

konzeptionellen Anwendung von „Sexualpädagogik der Vielfalt“ und „Diversity-Education“ in 

der Sexualerziehung in NRW werden geschaffen. Zusätzlich entsteht dadurch eine grundle-

gende Möglichkeit für eine institutionelle Akzeptanz vielfältiger Lebensweisen, was die An-

wendung von Regenbogenkompetenz nach Schmauch (2023) (vgl. Kapitel 3.3.2) ermöglichen 
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könnte. Damit einhergehend wird Akzeptanz im Schulgesetz NRW auch explizit genannt (vgl. 

§ 33 Art. 1 SchulG). Sie ist nicht nur für Regenbogenkompetenz entscheidend, sondern auch 

im Diskurs um Diversity sowie wichtig in der Antidiskriminierungsarbeit (vgl. Kapitel 3.3.1, 

3.3.3 und 3.4).  

 

Ferner wird Bezug genommen auf Wertvorstellungen und die Hilfe zur Gestaltung des eigenen 

Lebens in freier Entscheidung (vgl. § 33 Art. 1 SchulG). Hilfe zur Selbstgestaltung suggeriert 

eine begleitende, nicht vorschreibende Intention. Eine solche Begleitung von Klient*innen sieht 

auch die sexuelle Bildung vor (vgl. Kapitel 3.2). Außerdem wurden hier Werte und Ziele er-

wähnt, die insbesondere in der interkulturellen Sexualpädagogik in Kapitel 3.5 herausgestellt 

wurden. In diesem Kapitel wurde in Anlehnung an Wronska und Kunz (2013) der Diskurs um 

verschiedene Werte betont, mit dem Ziel, Menschen zu befähigen, wissensbasierte verantwort-

liche Entscheidungen zu treffen, um ihr Leben aktiv selbst zu gestalten. Dies würde zum Ziel 

der bewussten Gestaltung und der Selbstbestimmung (vgl. § 33 Art. 1 SchulG) passen. Des 

Weiteren wurde im Zusammenhang mit interkultureller Sexualpädagogik auch die Wichtigkeit 

gegenseitiger Akzeptanz von Menschen (trotz möglicher Differenzen) explizit betont (vgl. Ka-

pitel 3.5). Diese Akzeptanz ist auch im Schulgesetz NRW verankert (vgl. § 33 Art. 1 SchulG) 

und nicht nur in der interkulturellen Sexualpädagogik, sondern auch im Diversity-Ansatz von 

großer Bedeutung (vgl. ebd. und Kapitel 3.3.3). 

 

Daraus ergibt sich, dass, auch wenn Begrifflichkeiten der in dieser Arbeit vorgestellten sexual-

pädagogischen Perspektiven (wie zum Beispiel „Vielfalt“) in § 33 Art. 1 SchulG nicht explizit 

erwähnt werden, das Verständnis von Sexualerziehung in NRW ebendiese Perspektiven nicht 

ausschließt. Vielmehr ergeben sich Übereinstimmungen und Möglichkeiten, sexualpädagogi-

sche Konzepte in der Sexualerziehung in NRW einzusetzen.   

Ferner basiert die Sexualerziehung in NRW (vgl. § 33 Art. 1 SchulG), wie auch diese Arbeit, 

auf einem differenzierten Verständnis von Sexualität (vgl. Kapitel 1.1). Sie ist in ihrem Grund-

verständnis übereinstimmend mit den europäischen Standards zur Sexualaufklärung des WHO-

Regionalbüros und der BZgA (2011), welche kongruent mit dem Verständnis von Sexualerzie-

hung in dieser Arbeit sind (vgl. Kapitel 2.1).  
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4.1.2 Sexualerziehung im Bayerischen Gesetz über das Erziehungs- und Unter-

richtswesen 

Für Bayern sind die Grundlagen zur schulischen Sexualerziehung in Art. 48 BayEUG verankert 

und direkt mit dem Begriff der „Familienerziehung“ verbunden, was bereits auf einen familiä-

ren Fokus hindeutet. Auch in Bayern müssen Erziehungsberechtigte über Ziel, Inhalt und Form 

der Sexualerziehung informiert werden (Art. 48 Abs. 3 BayEUG). Das BayEUG geht dabei 

jedoch noch weiter als das Schulgesetz NRW, welches nach § 33 Art. 2 SchulG lediglich das 

Informieren vorsieht. In Bayern reicht ein schlichtes in-Kenntnis-Setzen von Eltern nicht aus: 

Gemäß Art. 48 Abs. 3 BayEUG müssen Inhalte, Ziele und Formen schulischer Sexualerziehung 

mit Eltern besprochen werden und die Wahrung ihres natürlichen Erziehungsrechts wird eben-

falls explizit betont (Art. 48 Abs. 1 S 1 BayEUG). So wird Eltern eine bedeutendere Funktion 

in der schulischen Sexualerziehung zugeschrieben, was die anfängliche, begriffliche Betonung 

von Familie weiter untermahlt. 

 

Sexualerziehung wird in Bayern als „altersgemäße Erziehung zu verantwortlichem geschlecht-

lichen Verhalten“ (Art. 48 Abs. 1 S 2 BayEUG) angesehen und verfolgt das oberste Ziel der 

Förderung von Ehe und Familie (ebd.). Weitere Ziele richten sich gemäß Art. 48 Abs. 2 

BayEUG nach der bayrischen Verfassung (vgl. Freistaat Bayern, 1998). Besonders hervorge-

hoben werden dabei folgende Ziele in der Verfassung: 

• Gleichberechtigung von Mann und Frau (Art. 118 Abs. 2) 

• Besonderer Schutz von Ehe zwischen Mann und Frau (Art. 124) 

• Oberste Bildungsziele: Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser Überzeugung und vor 

der Würde des Menschen, Selbstbeherrschung, Verantwortungsgefühl und Verantwor-

tungsfreudigkeit, Hilfsbereitschaft, Aufgeschlossenheit für alles Wahre, Gute und Schöne 

und Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt (Art. 131 Abs. 2) 

• Unterweisung von Jungen und Mädchen in der Säuglingspflege, Kindererziehung und 

Hauswirtschaft (Art. 131 Abs. 4) 

• Unterricht und Erziehung nach Grundsätzen der christlichen Bekenntnisse (Art. 135 S 2) 

 

In diesen Zielen wird, wie auch schon im bayrischen Verständnis von Grundschule (vgl. Kapitel 

4.1), ein klarer Bezug zur Religion (konkret zum Christentum) deutlich (vgl. Art. 131 Abs 2 

und Art. 135 S 2 der Verfassung des Freistaates Bayern). Eine solche christliche Ausrichtung 
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von Sexualerziehung ist häufig verbunden mit Repressivität (vgl. Kapitel 3.1) und würde in 

diesem Fall nicht der heute vorherrschenden, kritisch reflexiven Ausrichtung von Sexualpäda-

gogik entsprechen (siehe Kapitel 3.1).   

Erwähnenswert ist dabei, dass das Konzept der interkulturellen Sexualpädagogik eine Partei-

lichkeit hinsichtlich bestimmter Werte keineswegs ausschließt (vgl. Kapitel 3.5). Jedoch be-

zieht sich eine solche Parteilichkeit auf benachteiligte Menschen in Konflikten (ebd.) und das 

christliche Weltbild wird in Deutschland nach Schieder (2001) privilegiert. Somit kann sich in 

diesem Kontext nicht auf eine Parteilichkeit im Sinne der interkulturellen Sexualpädagogik be-

zogen werden.   

Ferner sind es nicht nur Christen, die in Bayern leben: Nach Pfündel, Stichs und Tanis (2021), 

leben beispielsweise circa 5,5 Millionen Muslime in Deutschland– davon 11,7 Prozent in Bay-

ern. Das ist mit Blick auf die Verteilung auf die einzelnen Bundesländer der dritthöchste Anteil. 

In NRW lebt mit 31,8 Prozent der größte Anteil (ebd.). Somit gibt es, basierend auf diesen 

Daten, durchaus auch andere religiös geprägte Weltanschauungen, die in die Sexualerziehung 

(beispielsweise in Form von interkultureller Sexualpädagogik) einfließen könnten. Denn trotz 

der Betonung christlicher Werte, hält das BayEUG die Toleranz unterschiedlicher Wertvorstel-

lungen fest. 

 

Des Weiteren nehmen Ehe und Familie einen zentralen Bereich in den bayrischen Zielen zur 

Sexualerziehung ein (vgl. Art. 48 BayEUG). Während im Schulgesetz NRW auch auf andere 

partnerschaftliche Verhältnisse als die Ehe eingegangen wird (vgl. § 33 Abs. 1 SchulG), bezieht 

sich das BayEUG ausschließlich auf eine Ehe zwischen Mann und Frau (vgl. Verfassung des 

Freistaates Bayern, Art. 124). Die Möglichkeit für andere Lebensweisen jenseits von heterose-

xuellen Beziehungen (wie beispielsweise Regenbogenfamilien), wird demnach im Kontext von 

Sexualerziehung und im Gegensatz zum Schulgesetz NRW (vgl. Kapitel 4.1.1), in Art. 48 

BayEUG nicht offengelassen. Dennoch werden diese Lebensweisen auch nicht explizit als 

Thema für die Sexualerziehung ausgeschlossen, da Art. 48 Abs. 2 BayEUG eine Toleranz für 

unterschiedliche Wertvorstellungen vorschreibt. Die Möglichkeit zur Anwendung von Konzep-

ten wie „Sexualpädagogik der Vielfalt“, „Regenbogenkompetenz“ oder „Diversity-Education“ 

ist also nicht grundsätzlich ausgeschlossen, wird aber im BayEUG deutlich weniger suggeriert 

als es im Schulgesetz NRW der Fall ist (vgl. Kapitel 4.1.1).    

 

Neben der geschlechtlichen Binärität in der Ehe (vgl. Art. 124 Verfassung des Freistaates Bay-

ern), wird in den Zielen der Sexualerziehung in Art. 131 Abs. 4 der bayrischen Verfassung auch 
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Bezug auf Mädchen und Jungen genommen. Erneut wird ein binäres Geschlechtersystem be-

tont. Diese besondere Betonung ist im Vergleich zu den Ausführungen im Schulgesetz NRW 

(§ 33 Art. 1 SchulG) auffällig. Das Verständnis von Sexualität in dieser Arbeit (siehe dazu 

Kapitel 1.1), ist ein differenziertes, welches über ein binäres Geschlechtersystem hinausgeht.  

 

Ein weiteres, bereits erwähntes Ziel der Sexualerziehung ist gemäß dem BayEUG die Gleich-

berechtigung von Mann und Frau (Art. 118 Abs. 2 Verfassung des Freistaates Bayern). Auch 

hier wird sich auf ein binäres Geschlechtersystem bezogen. Gleichzeitig wird jedoch auch ein 

Gleichbehandlungsanspruch sichtbar, der genauso in der Sexualpädagogik im Sinne ihrer Funk-

tion als Antidiskriminierungsarbeit von Bedeutung ist (vgl. Debius, 2017 in Kapitel 3.3.1). Zu-

dem wurde in diesem Zusammenhang in Kapitel 3.3.1 verdeutlicht, dass es auch indirekte Dis-

kriminierung gibt, bei der Informationen und Auseinandersetzungen bezüglich bestimmter 

Identitäten oder Lebensweisen vorenthalten werden. Bei einem Fokus auf Geschlechter-Binä-

rität und heterosexuellen Beziehungen, könnte die Gefahr bestehen, andere Identitäten und se-

xuelle Orientierungen vorzuenthalten (indirekte Diskriminierung) oder als andersartig darzu-

stellen (Othering-Praxis), was einer Sexualpädagogik als Antidiskriminierungsarbeit wider-

sprechen würde (vgl. ebd.). An dieser Stelle soll angemerkt sein, dass dies keineswegs eine 

definitiv eintretende Feststellung, sondern vielmehr eine mögliche Gefahr ist, welche die Au-

torin aus ihrer Sicht anmerkt und welche in Kapitel 4.3 analysiert werden wird.  

 

Abschließend ist festzuhalten, dass Sexualerziehung im BayEUG sexualpädagogische Perspek-

tiven wie die Sexualpädagogik der Vielfalt, den Anti-Diskriminierungsansatz, die Regenbogen-

kompetenz, den Diversity-Ansatz oder die interkulturelle Sexualpädagogik nicht per se aus-

schließt. Dennoch bietet sich die Anwendung solcher Perspektiven deutlich weniger an als mit 

dem Schulgesetz NRW als Grundlage für Sexualerziehung (vgl. Kapitel 4.1.1). Auch gibt es 

Potenzial für Differenzen bezüglich des Verständnisses von Sexualität (bezogen auf Geschlech-

ter) in dieser Arbeit (vgl. Kapitel 1.1) und bezüglich der Ausrichtung von Sexualpädagogik 

(vgl. Kapitel 3.1). Hierbei gibt es keine auffälligen, expliziten Gegensätzlichkeiten, aber An-

sätze für mögliche Widersprüche, deren Bedeutung und Ausgestaltung es in der Analyse der 

Richtlinien zur Sexualerziehung näher zu betrachten gilt. 
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4.2 Beschreibung und Vergleich der Richtlinien zur Sexualerziehung in Bayern 

und NRW 
In diesem Unterkapitel soll eine Einführung in die jeweiligen Richtlinien zur Sexualerziehung 

in Bayern und NRW erfolgen. Die Richtlinien werden vorgestellt und miteinander verglichen. 

So werden erste Gemeinsamkeiten und Unterschiede ermittelt, auf die im folgenden Unterka-

pitel unter Berücksichtigung sexualpädagogischer Perspektiven näher eingegangen wird. Für 

ein leichteres Verständnis und eine bessere Übersichtlichkeit, wird der Vergleich der Richtli-

nien aufgegliedert in die verschiedenen Themenblöcke Organisation, Akteur*innen, Ziele und 

Methoden sowie Inhalte von Sexualerziehung gemäß den Richtlinien. 

 

4.2.1 Organisation schulischer Sexualerziehung und ihre Akteur*innen in den 

Bundesländern 

In beiden Richtlinien der Bundesländer werden Organisierungsformen für die schulische Sexu-

alerziehung festgehalten: Für NRW auf der Seite 19 und für Bayern auf den Seiten 15 bis 17. 

Schon durch den Umfang der Seiten wird deutlich, dass in den bayrischen Richtlinien, in denen 

der Organisation ein ganzes Kapitel gewidmet wird, ein größeres Augenmerk auf die schulische 

Organisation von Sexualerziehung gelegt wird als in NRW. Das könnte daran liegen, dass die 

Schulleitung in Bayern auf organisatorischer Ebene eine spezielle Person zum*zur „Beauftrag-

ten für Familien und Sexualerziehung an der Schule“ ernennt. So gibt es im Vergleich zu NRW 

nicht nur ein*e weitere Akteur*in in der Sexualerziehung– es entsteht gleichzeitig auch eine 

weitere organisationsbezogene Instanz.   

Der*Die Beauftragte ist im Sinne der bayrischen Richtlinien nicht nur geschulte*r Interventi-

onsbeauftragte*r bezüglich sexueller Gewalt, sondern auch Ansprechperson für alle möglichen 

Akteur*innen der Sexualerziehung: Lehrkräfte, Eltern, Schüler*innen oder auch externe Ex-

pert*innen. Dem*Der Beauftragten obliegt es, die Anbieter von externen Angeboten zur Sexu-

alerziehung zu prüfen. Für Inhalt, Qualität und Durchführung solcher Angebote in einer Klasse, 

ist jedoch im Sinne der Aufsichtspflicht angelehnt an § 5 der Lehrerdienstordnung (Bayerisches 

Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 2014) die jeweilige beglei-

tende Lehrkraft verantwortlich (ebd.). Auch die Richtlinien für NRW schließen externe Ange-

bote nicht aus.   

 

Während in den bayrischen Richtlinien auf eine*n Beauftragte*n gesetzt wird, sehen die Richt-

linien für NRW einen schulspezifischen Arbeitsplan vor. Dieser Plan soll nicht nur alters-, ent-

wicklungs- und ggf. behinderungsspezifische Lernprozesse gestalten, sondern auch 
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thematische Schwerpunkte für die einzelnen Jahrgangsstufen, kongruent mit den für NRW fest-

gelegten verbindlichen Inhalten von Sexualerziehung (siehe Kapitel 4.2.3), bestimmen und 

Grundsätze für die Umsetzung ebendieser Schwerpunkte festhalten. Da Sexualerziehung ge-

mäß den Richtlinien für NRW ein Teil der Gesamterziehung ist, obliegt sie allen Lehrkräften 

und alle Lehrkräfte müssen sich nach dem schulspezifischen Arbeitsplan richten.  

 

Auch in den Richtlinien zur Sexualerziehung für Bayern ist festgehalten, dass die in den Klas-

sen unterrichtenden Lehrkräfte die schulische Sexualerziehung übernehmen. Dabei wird zu-

sätzlich erwähnt, dass die Absprachen zur Vermittlung der Themen von der Klassenlehrkraft 

oder bei Bedarf von dem*der Beauftragten für Familien- und Sexualerziehung koordiniert wer-

den. Alle an der Sexualerziehung in einer Klasse beteiligten Lehrkräfte haben die Pflicht zur 

Zusammenarbeit sowie zur Teilnahme an Informationsveranstaltungen. Diese Informationsver-

anstaltungen beziehen sich auf die Information von Eltern (ebd.). 

 

Beide Richtlinien heben die Bedeutung von Sexualerziehung als elterliches Erziehungsrecht 

hervor (in den Richtlinien für Bayern auf Seite 2, in denen für NRW auf Seite 8). Sie beziehen 

sich beide, wie auch schon die gesetzlichen Grundlagen zu Sexualerziehung (vgl. Kapitel 4.1), 

auf das Informieren von Eltern. In den Richtlinien von Bayern wird diesbezüglich für die 

Grundschule auf Klassenelternversammlungen verwiesen, zu denen mit schriftlichem Verweis 

auf eine sexualitätsbezogene Thematik eingeladen werden muss. Dort werden audiovisuelle 

Lehr- und Lernmittel vorgestellt und erläutert und Eltern werden im Interesse ihrer Kinder da-

rum gebeten, Lehrkräfte über besondere Vorkommnisse oder Umstände sexualitätsbezogene 

Themen betreffend vor Beginn der Unterrichtseinheiten zu informieren. Um Eltern genügend 

Zeit zu geben, als erste mit ihren Kindern über sexualerzieherische Themen zu sprechen, be-

ginnen entsprechende Unterrichtseinheiten in der Regel erst acht Wochen nach der Versamm-

lung (ebd.). Die Zusammenarbeit mit Eltern ist auch in den Standards zur Sexualaufklärung des 

WHO-Regionalbüros für Europa und der BzgA vorgesehen.   

 

Auch in den Richtlinien für NRW soll Eltern eine solche Besprechungszeit (wenn auch ohne 

Nennung eines konkreten Zeitraums) eingeräumt werden. Auf eine Benennung einer bestimm-

ten Versammlungsart zur Elterninformation wird verzichtet, stattdessen werden Mitwirkungs-

möglichkeiten für Eltern wie zum Beispiel Elternabende oder Mitwirkungsgremien genannt. 

Die Richtlinien zur Sexualerziehung für NRW legen bezüglich der Eltern-Information weniger 

institutionelle Abläufe fest als die für Bayern. Vielmehr gestalten die Richtlinien für NRW den 
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Austausch mit Eltern auf den Seiten 8 und 9 inhaltlich detaillierter aus: Sie betonen die Bedeu-

tung der sexuellen Sozialisation und der sexuellen Identitätsfindung für die Persönlichkeitsent-

wicklung und unterstreichen damit einhergehend die Wichtigkeit elterlicher Mitwirkung an 

sich. Die Richtlinien gehen über das reine Informieren der Eltern wie es in Kapitel 4.1.1 be-

schrieben wurde hinaus und bestimmen die Notwendigkeit eines Begründens und Beratens mit 

den Eltern. Ziel soll (wie auch in den bayrischen Richtlinien, S. 2 und 3) eine vertrauensvolle 

Erziehungspartnerschaft zwischen Schule und Eltern sein, weshalb die Schule um enge Kon-

takte, rechtzeitige Information und um eine sich wechselseitig stützende Zusammenarbeit be-

müht sein sollte, um eine konstruktive Mitarbeit der Eltern zu fördern. Diese ist deshalb wichtig, 

da eine Befreiung von schulischem, sexualerzieherischem Unterricht in NRW nicht möglich 

ist, weshalb Lehrkräfte verpflichtet sind, gegenüber unterschiedlichen religiösen und weltan-

schaulichen Überzeugungen sowie verschiedenen Wertvorstellungen der Eltern tolerant und 

rücksichtsvoll zu sein (ebd.). 

 

Rücksicht und Toleranz werden in den Richtlinien für Bayern zwar nicht explizit gefordert, 

eine Indoktrinierung oder Ideologisierung durch Lehrkräfte ist dennoch untersagt. Religiöse 

Empfindungen sowie Persönlichkeitsrechte aller Individuen, wobei die bayrischen Richtlinien 

insbesondere den „schutzwürdigen Intimbereich“ (S. 2 der bayrischen Richtlinien) erwähnen, 

sind zu schützen. Auch in den Richtlinien für NRW (S. 11) ist es untersagt, dass Lehrkräfte 

Schüler*innen Auffassungen oder Konzepte eines „gelungenen“ sexuellen Lebens aufdrängen. 

Gleichzeitig wird ein besonderes Nähe-Distanz-Verhältnis hervorgehoben, da von Lehrkräften 

Glaubwürdigkeit und persönliche Stellungnahmen erwartet werden. Sie müssen einen Weg 

zwischen der Weitergabe gesicherten Wissens mit seiner kritisch-ethischen Reflexion und der 

Äußerung persönlicher Wahrnehmungen, die sie entsprechend als solche kennzeichnen müssen, 

finden. Lehrkräfte werden weiterhin in der Verantwortung gesehen, eine auf Respekt aufbau-

ende Vertrauensbasis zu Schüler*innen zu schaffen (ebd.). 

 

Während es in Bayern also eine gesonderte Instanz beziehungsweise eine*n Beauftragte*n für 

die Organisation der schulischen Sexualerziehung gibt, setzt NRW auf (ebenfalls schulspezifi-

sche) Arbeitspläne. Beide Bundesländer erklären ausführlich, wie die vertrauensvolle Zusam-

menarbeit zwischen Eltern und Lehrkräften aussehen soll, wodurch die Wichtigkeit der The-

matik für die Länder herausgestellt wird. Diese basiert, wie in den Richtlinien angedeutet, auf 

dem Schutz des natürlichen Erziehungsrechts der Eltern (S. 8 Richtlinien NRW und S. 2 Richt-

linien Bayern). Der Fokus der Ausgestaltung der Lehrkraft-Eltern-Beziehung in den bayrischen 
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Richtlinien liegt dabei auf organisatorischen Elementen, während NRW sich auf die inhaltliche 

Ausgestaltung und die Begründung der Wichtigkeit ebendieser Beziehung konzentriert. In den 

Richtlinien von NRW wird, im Gegensatz zu denen von Bayern, Toleranz und Offenheit sowie 

die Bedeutung der sexuellen Entwicklung an sich betont. Das Aufdrängen ideologisierter sexu-

eller Lebensweisen untersagen beide Richtlinien, wenn auch in den Richtlinien von Bayern 

gleichzeitig und ebenso wie in den gesetzlichen Grundlagen zur bayrischen Sexualerziehung 

(vgl. Kapitel 4.1.2) christliche Werte betont werden.  

 

4.2.2 Sexualerzieherische Ziele, Aufgaben und Methoden in den Richtlinien 

In beiden Richtlinien werden Ziele, Aufgaben und Umsetzungs- beziehungsweise Vermitt-

lungsmethoden von Sexualerziehung aufgeführt (S. 7ff., Richtlinien NRW; S. 3ff., Richtlinien 

Bayern). Dabei wird zunächst Bezug genommen auf das Sexualitätsverständnis in den Bundes-

ländern. Beide Länder sehen Sexualität als Bestandteil der menschlichen Identität und Existenz. 

In den Richtlinien für NRW wird sogar die Wichtigkeit von Sexualität für die Persönlichkeits-

entwicklung hervorgehoben (S. 7). Sowohl die nordrheinwestfälischen als auch die bayrischen 

Richtlinien sehen Sexualität als Lebenskraft beziehungsweise Lebensfreude und betonen kör-

perliche, geistige, seelische und soziale Gegebenheiten von Sexualität. Zusätzlich zu den sexu-

alitätsbezogenen Aspekten der Fortpflanzung, Körperlichkeit und der Fähigkeit verantwortlich 

Beziehungen zu gestalten, die in beiden Richtlinien aufgenommen wurden, erwähnen die Richt-

linien für NRW konkret Lust als Aspekt von Sexualität. In den Richtlinien für Bayern wird 

explizit eine sexualfreundliche Grundeinstellung betont.  

 

Beide Richtlinien heben in ihren sexualerzieherischen Zielen die alters- und entwicklungsge-

mäße Vermittlung von sexualitätsbezogenem Wissen hervor. Für NRW soll dieses Wissen 

Schüler*innen befähigen, personale, partnerschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Zu-

sammenhänge zu verstehen. Diese Zusammenhänge sollen im Kontext der eigenen, auf Basis 

der schulischen Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Wertvorstellungen entstandenen, 

Werte durch die Schüler*innen eingeordnet und beurteilt werden können. Neben der Entwick-

lung eigener Wertvorstellungen, soll Sexualerziehung in NRW auch einen selbstbestimmten 

und verantwortungsvollen Umgang mit Sexualität fördern. Selbstbestimmung und Eigenver-

antwortung sind, gemeinsam mit Gemeinschafts- und Dialogfähigkeit, sexualerzieherische 

Ziele, welche in beiden Richtlinien festgehalten werden. Schüler*innen sollen demnach in der 

eigenen Gestaltung ihres Lebens in der Lage sein, verantwortliche Entscheidungen innerhalb 
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der Gemeinschaft und gegenüber sich selbst und ihren Partner*innen zu treffen. Angelehnt an 

Wertvorstellungen betonen beide Richtlinien die Schärfung moralsicher Verständnisse. 

 

Bezüglich der Dialogfähigkeit wird besonders Sprache als kommunikatives Mittel in beiden 

Richtlinien hervorgehoben. Gleichzeitig wird die Wichtigkeit kommunikativer Kompetenzen 

betont. Im Bereich der Sprache wird in NRW besonders die Reflexion als Methode hervorge-

hoben (S. 10). Die Methodik der Reflexion allgemein, zieht sich durch die gesamte Ziel- und 

Aufgabenformulierung der nordrheinwestfälischen Richtlinien, was ihre Bedeutung unter-

streicht. In den Zielen und im Bereich der Vermittlung in den bayrischen Richtlinien wird Re-

flexion nicht als grundlegende erwähnt oder gesondert bearbeitet.  

 

In beiden Richtlinien wird Bezug genommen auf das Verhalten in der Gemeinschaft. Für NRW 

werden erneut und mehrfach Respekt, Achtung und Toleranz für andere (sexuelle) Lebenswei-

sen als die eigene (vorausgesetzt diese achten die Menschenrechte) herausgestellt. Für Bayern 

wird ein empathischer, wertschätzender und verantwortungsbewusster Umgang sowie Achtung 

untereinander angemerkt. Ein konkreter Bezug zu anderen sexuellen Lebensweisen findet in 

diesem Zusammenhang nicht statt. Jedoch ist eine Menschen-herabsetzende Ausdrucksweise 

für Bayern ausdrücklich untersagt. 

 

Nicht nur die Makroebene der Gemeinschaft, sondern auch die Mikroebene der Partnerschaft 

werden in beiden Richtlinien bearbeitet. Hier werden in den bayrischen Richtlinien auffällig oft 

die Ehe und die Familie betont, welchen in den Richtlinien für NRW lediglich an einer Stelle 

ein besonderer Schutz zugeschrieben wird. Diese Betonungsmuster decken sich mit den in Ka-

pitel 4.1 herausgestellten sexualerzieherischen Grundlagen. Dennoch werden in den bayrischen 

Richtlinien neben der Ehe auch eine andauernde Partnerschaft sowie eine feste Lebenspartner-

schaft erwähnt, die in dieser Form in der Darstellung von Sexualerziehung im BayEUG (vgl. 

Kapitel 4.1.2) noch nicht genannt wurden. An dieser Stelle sei angemerkt, dass diese Erwäh-

nung anderer Partnerschaftsmodelle durch die Zusätze „andauernd“ oder „fest“ in Bayern im-

mer noch eine Einschränkung erfahren. Eine nicht-heterosexuelle Partnerschaft hätte durch den 

Zusatz „eingetragen“ explizit erwähnt werden können (vgl. Bayerisches Staatsministerium der 

Justiz, 2022). Davon wurde jedoch in den bayrischen Richtlinien abgesehen.  

 

Eine weitere Einschränkung, die in den bayrischen Richtlinien gemacht wird, findet sich im 

Ziel der Wahrnehmung der eigenen sexuellen Orientierung sowie der gegebenen 
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geschlechtlichen Identität. „Gegeben“ bezieht sich auf eine bei der Geburt zugeteilte („gege-

bene“), geschlechtliche Identität und widerspricht der Akzeptanz von Menschen, die nicht cis-

gender sind. Auch die Richtlinien von NRW erwähnen keine Geschlechtsidentitäten jenseits 

von Mann/Junge und Frau/Mädchen. Sie gehen jedoch nicht so weit, ausdrücklich von einer 

gegebenen geschlechtlichen Identität zu sprechen.   

 

Beide Richtlinien haben den Schutz vor sexuellem Missbrauch sowie die Förderung von Medi-

enkompetenz zum Ziel. Für NRW sollen Klischees und Vorurteile überwunden und Fehlinfor-

mationen verhindert werden. In den Richtlinien für Bayern nehmen sexualerzieherische Medien 

und Materialien mehr Raum ein als in denen für NRW. Die bayrischen Richtlinien determinie-

ren einen genauen Umgang mit sexualerzieherischen Medien und Materialien: Sexualerziehe-

rische Lehrmittel müssen durch die Lehrkraft geprüft und nach Ende der Unterrichtsstunde aus 

dem Klassenraum entfernt werden. Audiovisuelle Medien, die in der Grundschule zum Einsatz 

kommen, müssen Eltern auf der Klassenelternversammlungen präsentiert werden. 

 

In den Richtlinien der beiden Bundesländer werden weiterhin Prinzipien zur Vermittlung fest-

gehalten. Für NRW wird sich dabei besonders auf die Gestaltung von Lernprozessen kon-

zentriert. So soll schulische Sexualerziehung von den Lebenssituationen der Kinder ausgehen 

und an ihre Fragen und Erlebnisse anknüpfen sowie ihre Erfahrungen vertrauensvoll in den 

Unterricht integrieren. Eine Differenzierung des sexualerzieherischen Angebots aufgrund der 

Gruppenzusammensetzung und oder der aktuellen Thematik ist möglich und je nach Notwen-

digkeit erwünscht. Die Schüler*innen sollen im Unterricht, der auf einem wechselseitigen Zu-

hören basiert, mitentscheiden dürfen und ihre Bedürfnisse sollen alters- und entwicklungsent-

sprechend beachtet werden (ebd.).   

Eine entwicklungs- und altersgemäße sowie eine objektive Sexualerziehung ist außerdem auch 

ein Prinzip in der Vermittlung nach den Richtlinien für die Sexualerziehung in Bayern. Auch 

sollen die jeweiligen besonderen Gegebenheiten in der Klasse und der Lebenswelt der Schü-

ler*innen in Bayern (ebenso wie in NRW, wenn auch mit geringerer Intensität) beachtet wer-

den. Ebenfalls wird, wie auch in den nordrheinwestfälischen Richtlinien, ein Bezug zu (vielfäl-

tigen) Bedürfnissen der Kinder hergestellt. Ein rücksichtsvoller Umgang und die Achtung aller 

Beteiligten werden für beide Länder betont. 

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass es bezogen auf Ziele, Aufgaben und Methoden in den 

Richtlinien der Bundesländer viele Übereinstimmungen gibt. Unterschiede finden sich vor 
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allem in den verschiedenen Betonungen. So spielt für NRW die Entwicklung eigener Wertvor-

stellungen eine besonders relevante Rolle in der Sexualerziehung, während für Bayern vor al-

lem Familie und Ehe betont werden. Auch wird in den bayrischen Richtlinien die Mediennut-

zung in der Sexualerziehung detailliert ausgeführt, was für NRW nicht der Fall ist. Dafür un-

terstreichen die nordrheinwestfälischen Richtlinien besonders die Reflexion, die für Bayern 

nicht erwähnt wird.  

Ferner zeigt sich NRW ein weiteres Mal offener für andere sexuelle Lebensweisen als Bayern. 

Dabei ist zu beachten, dass die Richtlinien für Bayern in diesem Zusammenhang im Vergleich 

zu den Gegebenheiten des BayEUG (vgl. Kapitel 4.1.2) mehr Raum für die Thematisierung 

anderer Partnerschaften als die Ehe lassen. Auf ein Binäres Geschlechtersystem beziehen sich 

beide Länder– erneut mit unterschiedlich starker Ausprägung. Die Ausrichtung der Sexualer-

ziehung nach den Schüler*innen als Klientel, ist ebenfalls für beide Länder festgehalten, in 

NRW jedoch deutlich stärker betont.  

 

4.2.3 Inhaltliche Themen der Sexualerziehung in der Grundschule für die Bun-

desländer Bayern und NRW 

In den Richtlinien zur Sexualerziehung für NRW und Bayern werden folgende inhaltliche The-

men aufgegriffen: Humanbiologische Aspekte, Geschlechterrollen und Geschlechtsidentität, 

Familie und Partnerschaft, sexuelle Orientierung und Identität sowie sexuelle Gewalt und Miss-

brauch. In diesem Unterkapitel wird die Ausgestaltung dieser Themenblöcke in den Ländern 

dargestellt und verglichen.   

Dabei ist zu beachten, dass konkrete Inhalte für Bayern grundsätzlich in allgemeingültige As-

pekte und in Thematiken speziell für die einzelnen Jahrgangsstufen aufgegliedert sind und so-

mit unmissverständlich dem Handlungsfeld der Grundschule zugeordnet werden können. Für 

NRW wird gelegentlich zwischen Kindern (also Grundschüler*innen) und Jugendlichen (ältere 

Schüler*innen) unterschieden. Häufig erfolgt jedoch keine konkrete Unterteilung. In diesem 

Fall werden die betreffenden Thematiken in dieser Arbeit trotzdem angeführt, da ihre Bearbei-

tung in der Grundschule nicht explizit ausgeschlossen und somit folglich möglich ist. 

 

Humanbiologische Aspekte  

Beide Richtlinien bearbeiten in diesem Bereich nicht nur biologische, sondern auch medizini-

sche Aspekte und Themen der Hygiene (S. 7f. für Bayern; S. 13f. für NRW). Für Bayern liegt 

der Fokus der Vermittlung biologischer Sachverhalte darauf, biologische Gegebenheiten des 
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geschlechtlichen Verhaltens und der Fortpflanzung darzustellen, sowie körperliche Lust in ei-

nen fortpflanzungsbezogenen Zusammenhang zu setzen. Diesbezüglich soll verantwortungs-

volles Handeln sich und anderen gegenüber gefördert werden. Eine Ausrichtung der bayrischen 

Richtlinien auf Fortpflanzung wird somit deutlich.   

Auch in den Richtlinien für NRW soll durch die Vermittlung humanbiologischer Aspekte ver-

antwortungsvolles Handeln gefördert werden. Jedoch liegt der Schwerpunkt und die Quelle 

dieses Handelns in den nordrheinwestfälischen Richtlinien nicht auf Fortpflanzung, sondern 

auf einer positiven Beziehung zum eigenen Körper und damit einhergehend auch auf Selbst-

liebe, Selbstbestimmung und Selbstvertrauen. Selbstbefriedigung soll ausdrücklich thematisiert 

werden (der Begriff wird in den bayrischen Richtlinien bezogen auf biologische Aspekte für 

keinen Jahrgang erwähnt) und die jeweiligen Themenbereiche sollen, insbesondere in Hinblick 

auf soziale und religiöse Prägungen, individuelle Bedürfnisse und Wertvorstellungen sowie si-

tuative Bedingungen der Schüler*innen reflektiert werden. So wird sie Bedeutsamkeit von Re-

flexion in den Richtlinien für NRW erneut hervorgehoben. 

 

Konkrete biologische Aspekte, die gemäß den Richtlinien in der Grundschule behandelt werden 

sollen/können sind für beide Bundesländer: Die Benennung von Geschlechtsmerkmalen (NRW 

lässt zusätzlichen Raum für Bau und Funktion der Geschlechtsorgane), Körperhygiene, Verän-

derungen in der Pubertät und die Entwicklung menschlichen Lebens (in Bayern bis zur Geburt, 

für NRW wird auch das Stillen erwähnt). 

Gemäß den nordrheinwestfälischen Richtlinien sind auch die Behandlung von weiblichen und 

männlichen hormonellen Gegebenheiten sowie die Thematisierung von Menstruation und Pol-

lution in der Grundschule nicht ausgeschlossen. Beides ist für Bayern zu einem späteren Zeit-

punkt vorgesehen. 

 

Die konkreten biologischen Themen für die Länder sind demnach weitestgehend übereinstim-

mend. Der Zweck ihrer Behandlung und damit auch ihre Ziele, basieren jedoch auf völlig un-

terschiedlichen Grundausrichtungen (Fortpflanzung für Bayern und ein positives Körpergefühl 

für NRW). Es ist davon auszugehen, dass die jeweiligen Grundausrichtungen die Thematisie-

rung der einzelnen Aspekte beeinflussen werden, da sie unter anderem das Ziel der Behandlung 

der Aspekte darstellen.  
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Geschlechterrollen und Geschlechtsidentität  

Gemäß den Richtlinien zur Sexualerziehung für Bayern, sollen sich die Schüler*innen „mit der 

eigenen Geschlechtszugehörigkeit, [der] Begegnung mit dem anderen und eigenen Geschlecht 

sowie [dem] Verhältnis der Geschlechter zu- und miteinander“ (Richtlinien für Bayern, S. 9) 

auseinandersetzen. Dabei sollen medial inszenierte sexuelle (Rollen-)Bilder hinterfragt wer-

den– mit dem Ziel, dass Schüler*innen ein positives Körper- und Sexualitätsverständnis entwi-

ckeln. Auch die Erkundung von Gleichberechtigung im Berufsleben wird erwähnt. 

 

Dieses Ziel des positiven Körper- und Sexualitätsverständnisses wurde auch in den nordrhein-

westfälischen Richtlinien im Bereich der humanbiologischen Aspekte dargestellt. Bezogen auf 

Geschlechterrollen gehen die Richtlinien für NRW jedoch deutlich weiter als die für Bayern: 

Es wird sich dort auf Seite 12 nicht nur auf mediale Rolleneinflüsse, sondern auch auf alltägli-

che (durch Eltern und andere Erwachsene) bezogen. Ferner findet der Problem-Begriff im Kon-

text von Geschlechterrollen Anklang (ebd.). Während besagte Geschlechterrollen für Bayern 

zwar auch (in einem medialen Zusammenhang) hinterfragt werden sollen (vgl. obiger Absatz), 

wird dieser Zugang für NRW verschärft, indem Geschlechterrollen, die Kinder in Medien, unter 

sich und in ihrem Umfeld (schulisch wie familiär) erleben, problematisiert werden sollen. 

Dadurch soll die gemeinsame Verantwortung von Frau und Mann im Umgang mit Sexualität 

verdeutlicht und geschlechtstypisches Denken und Fühlen bewusst gemacht werden. Eine kri-

tische Auseinandersetzung sowie Toleranz gegenüber Meinungen und Einstellungen anderer 

werden in der Findung des eigenen Rollenbildes gefordert (ebd.). 

 

Des Weiteren wird bezogen auf Geschlechterrollen in den nordrheinwestfälischen Richtlinien 

explizit und ausdrücklich auf sexualpädagogische Ansätze und deren Implementierung im Un-

terricht verwiesen (S. 12). Dabei werden konkret sexualpädagogische Mädchen- beziehungs-

weise Jungenarbeit hervorgehoben, da sich Rollenerwartungen, -Bewusstsein und -Verhalten 

bei Mädchen und Frauen schneller entwickelt haben als bei Jungen und Männern und diese 

Ungleichzeitigkeit von Lehrkräften durch sexualpädagogische Ansätze aufgefangen werden 

soll. Dabei wird die Wichtigkeit des Bewusstseins über die eigene Geschlechterrolle der Lehr-

kraft betont (ebd.). Die bayrischen Richtlinien nehmen keinen Bezug auf diese Thematik.  

 

Insgesamt ist die Behandlung von Geschlechterrollen und Identität unterschiedlich stark in den 

Ländern ausgeprägt. Es sehen zwar beide Bundesländer vor, Rollen zu hinterfragen, jedoch ist 

das Feld für NRW diesbezüglich deutlich weitreichender und beschränkt sich im Gegensatz zu 
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Bayern nicht auf Medien. Auch wird für NRW eine konkrete Problematisierung des Rollenver-

haltens um Kinder herum vorgesehen, während Bayern lediglich Bezug zu medialem Rollen-

verhalten- und -Klischees nimmt. Ferner beziehen die Richtlinien für NRW, im Gegensatz zu 

denen von Bayern, neueste Entwicklungen mit ein. Sie fordern sexualpädagogische Arbeit in 

der Schule. Beiden Richtlinien liegt erneut ein binäres Geschlechterverständnis zugrunde.  

 

Sexuelle Orientierung und Identität sowie Familie und Partnerschaft  

Beide Richtlinien beziehen sich auf Familie und Partnerschaft sowie auf sexuelle Orientierung 

und Identität (S. 12f. für NRW; S. 9 und S. 11f. für Bayern). Sie heben die Familie als wichtigen 

Lebensort für Kinder hervor und betonen in diesem Kontext die Ehe. Diese Betonung ist in den 

bayrischen Richtlinien deutlich ausgeprägter als in denen für NRW. Auch die Bedeutung von 

Partnerschaft wird in beiden Richtlinien behandelt. Für Bayern wird dabei grundsätzlich die 

Wichtigkeit einer körperlich-seelischen Partnerschaft betont, während für NRW auf das Her-

ausarbeiten einer individuellen Bedeutung von Partnerschaft gesetzt wird (ebd.). Eine Orientie-

rung an Schüler*innen und deren persönlichen Meinungsbildung wird deutlich, da für NRW 

keine konkrete Bedeutung von Partnerschaft vorgeschrieben wird.  

 

Ferner nehmen die Richtlinien einen unterschiedlich starken Bezug auf Familie mit ihren ver-

schieden Konstellationsmöglichkeiten. Die bayrischen Richtlinien betonen, wie bereits er-

wähnt, die Ehe als Grundlage von Familie und erwähnen weitere, zu thematisierende familiäre 

Lebensweisen lediglich in Form eines Verweises auf das Ehe- und Familiengesetz in einem 

Nebensatz. Grundschulkinder sollen für Bayern Achtung gegenüber dem Zusammenleben in 

unterschiedlichen Familienformen und eigene Vorstellungen von Körperlichkeit, Sexualität 

und Identität entwickeln. Ihre freie Entfaltung und sexuelle Selbstbestimmung sollen ihre 

Grenze „im Recht anderer und in der verfassungsmäßigen Ordnung finden“ (S. 9 Richtlinien 

für Bayern).  

 

Im „Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit“ (Deutscher Bundestag, 2008), wird in § 111 FamFG unter anderem auf fol-

gende Familiensachen Bezug genommen, die für die bayrischen Richtlinien relevant sind (vgl. 

S. 11, Richtlinien für Bayern): Ehe (einschließlich Scheidung in § 137 FamFG und Verlobung 
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in § 266 FamFG), Adoption, Kindschaftssachen (einschließlich Pflegschaft in § 151 Nr. 5) und 

Lebenspartnerschaften4.  

Die bayrischen Richtlinien wurden verfasst, bevor die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare zu-

gänglich wurde (vgl. Bundesministerium der Justiz, 2018 und Richtlinien für Bayern). Sie wur-

den demnach mit dem Verständnis von Ehe als Bund zwischen Mann und Frau geschrieben. 

Inwieweit sie eine gleichgeschlechtliche Ehe in gleicherweise betonen würden, ist vor allem 

vor dem Hintergrund der Erkenntnisse aus Kapitel 4.1.2, wo in den Grundlagen zur bayrischen 

Sexualerziehung die Ehe zwischen Mann und Frau betont wird (vgl. Art. 124 Verfassung des 

Freistaates Bayern), unklar. Die nordrheinwestfälischen Richtlinien wurden 2011, wo die Ehe 

für gleichgeschlechtliche Paare ebenfalls noch nicht möglich war (vgl. Bundesministerium der 

Justiz, 2018), unverändert nachgedruckt. Sie wurden also auch mit einem Verständnis von Ehe 

zwischen Mann und Frau verfasst. Dennoch betonen sie gleichzeitig die Wichtigkeit der Dar-

stellung der gesamten gesellschaftlichen Situation, wollen einen Rückgang der Diskriminierung 

von homo- und bisexuellen Menschen fördern und verzichten auf eine besondere Betonung 

hinsichtlich des Geschlechterverhältnisses in der Ehe, wie sie in den bayrischen Richtlinien 

erfolgt ist (vgl. Kapitel 4.1.2 und 4.2). Daher ist davon auszugehen, dass die Öffnung der Ehe 

für gleichgeschlechtliche Paare in den Richtlinien für NRW keine gegenläufigen Auswirkungen 

auf die Verwendung und Betonung des Ehe-Begriffs hat. 

    

Die Richtlinien zur Sexualerziehung für NRW sind im Kontext von Partnerschaften und fami-

liären Konstellationen deutlich ausführlicher als die für Bayern. Sie heben diverse familiäre und 

partnerschaftliche Lebensformen hervor und benennen das Thematisieren der gesamten gesell-

schaftlichen Situation als Ziel in der Sexualerziehung. So sollen konkret familienersetzende 

Systeme, Stief-, Trennungs- und Scheidungsfamilien, Alleinerziehende, unverheiratete Eltern, 

gleichgeschlechtliche Partnerschaften und Partnerschaften ohne Kinder behandelt werden.  

 

Auch bezogen auf Ausführungen zu sexueller Orientierung und Identität zeigen sich die nord-

rheinwestfälischen Richtlinien ausführlicher als die bayrischen. Während für Bayern die sexu-

ellen Orientierungen „hetero-“, „homo-“ und „bisexuell“ lediglich vorurteilsfrei und auch nur 

in höheren Jahrgangsstufen angesprochen werden sollen, geht NRW deutlich weiter: Es soll 

 
4 Eine eingetragene Lebenspartnerschaft ist nach dem „Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft“ (Le-

benspartnerschaftsgesetz (LPartG)(2001)) eine Lebenspartnerschaft zwischen zwei gleichgeschlechtlichen Perso-

nen (vgl. § 1 Abs. 1 LPartG). Das LPartG wurde am 01.10.2017 vom „Eheöffnungsgesetz“ abgelöst, nach welchem 

auch Personen gleichen Geschlechts eine Ehe schließen können (Bundesministerium der Justiz, 2018). Davor be-

gründete Lebenspartnerschaften bestehen weiterhin, können jedoch auch in Ehen umgewandelt werden (vgl. § 1 

Abs.1 LPartG und Bundesministerium der Justiz, 2018)   
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sich mit sexuellen Lebensweisen auseinandergesetzt werden, sodass Schüler*innen die Mög-

lichkeit bekommen, ihre eigene Sexualität zu reflektieren, um ihre sexuelle Identität finden und 

bewusst zu dieser stehen zu können. Hetero- Bi- und Homosexualität sowie Transidentität wer-

den dabei explizit erwähnt. Eine Einschränkung bezüglich des Alters beziehungsweise der Jahr-

gangsstufe der Kinder gibt es nicht. Die gegenseitige Akzeptanz von Menschen ungeachtet ihrer 

sexuellen Orientierung und Identität sowie ein Rückgang der Diskriminierung von transidenti-

tären, homo- und bisexuellen Menschen sollen damit gefördert werden. Ein Klima, das die 

Vielfalt sexueller Möglichkeiten achtet, wird gefordert und die Möglichkeit externe Unterstüt-

zung zu suchen (für Schüler*innen wie auch für Lehrkräfte) wird erwähnt. Auch wird Bezug 

genommen auf „abweichendes Sexualverhalten“ (S. 13, Richtlinien für NRW) wie Sadomaso-

chismus oder Fetischismus. Dieses soll nicht explizit thematisiert, Fragen dazu aber altersan-

gemessen beantwortet werden. 

 

In beiden Richtlinien wird nicht auf das gesamte LSBTIQ*-Spektrum Bezug genommen. Für 

Bayern wird sogar, im Gegensatz zu NRW, auf die Nennung jeglicher geschlechtlicher Identi-

täten jenseits der Cis-Norm verzichtet. Dennoch sehen beide Richtlinien auch die Thematisie-

rung anderer sexueller Orientierungen als die der heterosexuellen vor. Auffällig ist dabei je-

doch, dass für NRW eine viel intensivere Behandlung von Identitäten jenseits der Heteronorm 

vorgesehen ist. Diesen Identitäten werden in den Richtlinien für NRW, genauso wie den unter-

schiedlichen Familienkonstellationen und Partnerschaftsverhältnissen, deutlich mehr Raum 

und eine stärkere Bedeutung zugeschrieben als in den bayrischen Richtlinien. Ferner wird diese 

Thematik in den nordrheinwestfälischen Richtlinien in einen konkreten gesellschaftlichen Kon-

text gesetzt. Es ist deutlich zu erkennen, dass für Bayern im Vergleich zu NRW kaum Wert auf 

die Auseinandersetzung mit Lebensrealitäten fern der Heteronorm gelegt wird. Der Fokus der 

bayrischen Richtlinien bleibt auf der Ehe, die in ihrer Ausgestaltung für Bayern in besonderer 

Weise die heterosexuelle Beziehung zwischen Mann und Frau betont (vgl. Kapitel 4.1.2).      

 

Sexuelle Gewalt und Missbrauch 

Die Behandlung sexualisierter Gewalt ist in beiden Richtlinien vorgesehenen und wird als wich-

tiges Thema unterstrichen (S. 18ff., Richtlinien für Bayern und S. 16, Richtlinien für NRW). In 

den bayrischen Richtlinien wird sexualisierte Gewalt besonders detailliert und ausführlich be-

arbeitet, die Grundausrichtung der Behandlung des Themas ist jedoch in beiden Richtlinien 

gleich. Neben Fakten zur Thematik wird insbesondere die Prävention sexualisierter Gewalt her-

vorgehoben. Dabei geht es um grundsätzliche Aufklärung, aber auch um die Stärkung der 
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Persönlichkeit und des Selbstwertgefühls der Kinder. Sie sollen selbstbestimmte Entscheidun-

gen, insbesondere bezogen auf Körperkontakt, treffen können. Dabei wird besonders die Fä-

higkeit, eigene Grenzen zu setzen und „nein“ zu sagen betont. Auch externe Ansprechpart-

ner*innen heben beide Richtlinien als Ressource hervor. Ebenso wird Kommunikation mit allen 

Beteiligten als wichtiges Mittel in der Thematisierung von sexualisierter Gewalt angeführt. In 

beiden Richtlinien wird außerdem Bezug genommen auf Medien. Die bayrischen Richtlinien 

widmen der Medienkompetenz sowie der Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus bezogen 

auf den Themenkomplex der sexualisierten Gewalt einen gesonderten Abschnitt. 

 

Insgesamt verfolgen also beide Richtlinien der Länder bezogen auf sexualisierte Gewalt die 

gleiche Linie, auch wenn die Thematik selbst, sowie der Umgang mit ihr in den bayrischen 

Richtlinien deutlich ausführlicher dargestellt werden. 

 

4.3 Einordnung und Beurteilung im Kontext sexualpädagogischer Aspekte 
In diesem Kapitel werden die zuvor beschriebenen und verglichenen Richtlinien zur Sexualer-

ziehung in Bayern und NRW vor dem Hintergrund der in dieser Arbeit erläuterten Thematiken 

und Konzepte betrachtet. Dabei findet zunächst eine Einordnung der Inhalte der Richtlinien 

bezogen auf die grundlegenden Erkenntnisse dieser Arbeit hinsichtlich von Sexualität und Se-

xualerziehung statt. Nach dieser Einordnung wird sich konkret der Analyse sexualpädagogi-

scher Aspekte in den Richtlinien gewidmet. 

 

4.3.1 Die Richtlinien im Bezug zu grundlegenden Erkenntnissen dieser Arbeit  

Um eine Basis für die Analyse im nächsten Abschnitt zu schaffen, sollen die Inhalte der Richt-

linien in diesem Unterkapitel in Bezug zu den Basiskonzepten und Thematiken in dieser Arbeit 

gebracht werden. So soll untersucht werden, wie die Verständnisse von Sexualität und Sexual-

erziehung in dieser Arbeit zu denen in den Richtlinien stehen.  

 

Sexualität ist ein Kernthema für alle in dieser Arbeit behandelten Bereiche (vgl. Kapitel 1.1). 

Daher wird an dieser Stelle das Verständnis von Sexualität in den jeweiligen Richtlinien ana-

lysiert und mit dem Verständnis in dieser Arbeit verglichen. Dadurch soll die theoretische Basis 

der Richtlinien in Bezug auf die inhaltlichen Grundlagen dieser Arbeit dargestellt und aufge-

schlüsselt werden. 
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Die Richtlinien für NRW sehen Sexualerziehung als Teil der Gesamterziehung an, wodurch ein 

Verständnis von Sexualität als Bestandteil der Persönlichkeitsentwicklung, wie es in dieser Ar-

beit in Kapitel 1.1 herausgestellt wurde, angedeutet wird. Dies wird weiterhin durch die Beto-

nung der Wichtigkeit von sexueller Sozialisation und sexueller Identitätsfindung für die Per-

sönlichkeitsentwicklung in den nordrheinwestfälischen Richtlinien unterstrichen (vgl. Kapitel 

4.2.1). Diese Wichtigkeit wird in den bayrischen Richtlinien zwar nicht gesondert betont, das 

Verständnis von Sexualität als Teil der Identität, welches in dieser Arbeit in Kapitel 1.1 heraus-

gearbeitet wurde, wird jedoch, ebenso wie für NRW, festgehalten (vgl. Kapitel 4.2.2).  

Beide Richtlinien betonen Sexualität als Lebenskraft beziehungsweise Lebensfreude (vgl. 

ebd.). Dies sind Begriffe, die mit dem von Sielert (2015) verwendeten Begriff der „Lebense-

nergie“, welcher in dieser Arbeit zusammenfassend für ein Grundverständnis von Sexualität 

verwendet wurde, verglichen werden können. Dies deutet auf eine gemeinsame Basis hinsicht-

lich des Verständnisses von Sexualität hin. 

 

Des Weiteren betonen die Länder in den Richtlinien die Vielschichtigkeit von Sexualität, indem 

sie diese nicht auf körperliche Aspekte beschränken, sondern unterschiedliche Dimensionen 

von Sexualität hervorheben, die denen von Voß (2019), genannt in Kapitel 1.1, ähneln. 

 

Die Grundverständnisse von Sexualität in den Richtlinien der Bundesländer und in dieser Ar-

beit stimmen also insgesamt in ihren Grundzügen überein. In dieser Arbeit wird jedoch in Ka-

pitel 1.1 besonders ein differenziertes Verständnis von Sexualität betont, was diverse unter-

schiedliche sexuelle Lebensweisen und Orientierungen hervorhebt und miteinbezieht. Wie be-

reits in Kapitel 4.2 herausgestellt, erwähnen beide Bundesländer in ihren Richtlinien auch se-

xuelle Orientierungen jenseits der Heteronorm, auch wenn für Bayern eine Thematisierung in 

der Grundschule nicht vorgesehen ist. Dennoch ist aufgefallen, dass sich in beiden Richtlinien 

auf die einzelnen Orientierungen Homo- und Bisexualität beschränkt wird und das LSBTIQ*-

Spektrum somit auch in beiden Richtlinien nicht sehr umfangreich aufgegriffen wird. Dabei 

soll jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass die Auseinandersetzung mit Homo- und Bisexualität 

(sowie auch mit Transidentität) in den nordrheinwestfälischen Richtlinien wesentlich stärker, 

früher und diskriminierungssensibler erfolgt als in den bayrischen (ebd.).   

Wie in Kapitel 1.1 durch Sager (2018) betont wurde, wachsen immer mehr Kinder in queeren 

Familien auf, was es notwendig macht, Sexualitäten jenseits der Heteronorm auch in der Grund-

schule zu thematisieren. Das inkludiert auch Orientierungen und Lebensweisen, die über 
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Homo- und Bisexualität hinausgehen und widerspricht der bayrischen Linie, sexuelle Orientie-

rungen erst in höheren Jahrgangsstufen aufzugreifen. Die bayrischen Richtlinien weisen bezüg-

lich der generellen Thematisierung queerer Lebensweisen insgesamt ein großes Verbesserungs-

potential auf. Bezogen auf die geschlechtliche Identität, beschränken sie sich zusätzlich und im 

Gegensatz zu NRW auf Cis-Identitäten. Sie schreiben von „gegebenen“ Geschlechtsidentitäten 

und klammern so Identitäten jenseits einer Geschlechter-Binärität aus. Für NRW wird Transi-

dentität als Geschlechtsidentität jenseits der Cis-Norm erwähnt (ebd.), was zwar mehr Identitä-

ten inkludiert als die bayrischen Richtlinien, aber immer noch einer unvollständigen Darstel-

lung entspricht. 

 

Insgesamt sind für beide Länder in den Richtlinien zwar Ansätze eines differenzierten Sexua-

litätsverständnisses (für NRW deutlich ausgeprägt und für Bayern äußerst ausbaufähig) erkenn-

bar. Von einem vollumfänglichen, differenzierten Grundverständnis ist jedoch bei beiden Län-

dern nicht grundlegend auszugehen. 

      

In Kapitel 1.1 wurden sexualitätsbezogene Kompetenzen nach Hierholzer (2022) aufgeführt, 

die Kinder im Grundschulalter erlernen sollten. An dieser Stelle soll dargestellt werden, inwie-

weit dies durch die Richtlinien gesichert ist. Hervorgehend aus den Richtlinien der Länder, die 

in Kapitel 4.2 vorgestellt und verglichen wurden, werden folgende Kompetenzen durch die 

Richtlinien gefördert: Das Erkennen und Benennen verschiedener Geschlechter, das Verstehen 

des Fortpflanzungssystems, das Wahrnehmen und Einordnen körperlicher Veränderungen, das 

kritische Einordnen von Sex in den Medien (für Bayern besonders verstärkt) sowie das Erfahren 

von Emotionen, welches für NRW noch um das Reflektieren ergänzt werden kann. Das ist für 

Bayern nicht explizit vorgesehen (vgl. ebd.), sodass diese Kompetenz auch nicht konkret ge-

fördert wird.   

Weitere Kompetenzen nach Hierholzer (2022) sind das Erlangen von Kenntnissen bezüglich 

verschiedener Lebens- und Liebesmodelle, das Hinterfragen kultureller Bedingtheit von Ge-

schlechtern sowie das Hinterfragen eigener und fremder Geschlechterrollen. Die kulturelle Be-

dingtheit von Geschlechtern wird in keiner der beiden Richtlinien erwähnt. Die Richtlinien zur 

Sexualerziehung für NRW beziehen sich jedoch immerhin auf einen gesellschaftlichen Kontext 

bezüglich Geschlechterrollen sowie auf das Verstehen kultureller Zusammenhänge allgemein 

(vgl. Kapitel 4.2). Sie sehen ein verschärftes Hinterfragen vor, welches über die reine Beurtei-

lung von geschlechtlichem Rollenverhalten in Medien (worauf sich die bayrischen Richtlinien 

beschränken) hinausgeht. Ferner wird sich in den Richtlinien für NRW nicht auf Cis-Identitäten 
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begrenzt und auch von verschieden Familienformen werden mehr genannt als in den bayrischen 

Richtlinien (ebd.). Dennoch sind die zu vermittelnden Kenntnisse bezüglich unterschiedlichen 

Lebens- und Liebesformen nicht nur für die bayrischen, sondern auch für die nordrheinwestfä-

lischen Richtlinien ausbaufähig (wenn auch in einem geringeren Ausmaß als für Bayern), da 

sich auch die Richtlinien für NRW auf zwei Sexualitäten jenseits der Heteronorm beschränken, 

wodurch die Darstellung des LSBTIQ*-Spektrums eingeengt ist.  

 

Im Gesamten erbringen die Richtlinien viele Grundlagen zur Förderung der für das Grundschul-

alter bedeutsamen sexuellen Kompetenzen nach Hierholzer (2022), auch wenn es, für Bayern 

stärker als für NRW, noch einige Ansatzmöglichkeiten zur Verbesserung gibt.   

 

An dieser Stelle wird sich den Aspekten von Sexualerziehung aus dieser Arbeit gewidmet, die 

im Folgenden in Bezug gesetzt werden zu den sexualerzieherischen Grundlagen in den Richt-

linien zur Sexualerziehung für Bayern und NRW.  

Die Ziele der Sexualerziehung nach Hinz (2021) sind, wie in Kapitel 2.1 erwähnt, Gefahrenab-

wehr, Informationsvermittlung und Ermutigung. Hinsichtlich sexualisierter Gewalt wird der 

Komplex der Gefahrenabwehr in beiden Richtlinien bearbeitet (vgl. Kapitel 4.2.3). Hinz (2021) 

sieht eine mögliche Gefahr jedoch auch in der Diskriminierung, die in den Richtlinien keines-

wegs ausreichend abgewehrt und bearbeitet wird.5 Informationsvermittlung nimmt einen gro-

ßen Teil in beiden Richtlinien ein. So werden zu lehrende inhaltliche Themen stets aufgeführt. 

Ermutigung wird zwar nicht explizit als Begriff angeführt, aus beiden Richtlinien wird jedoch 

ersichtlich, dass Kinder zum Hinterfragen und zum eigenen Denken angeregt werden. Insbe-

sondere die Richtlinien für NRW betonen die Förderung der eigenen Meinungsbildung auf 

Grundlage des vermittelten Wissens und animieren zum selbstständigen Reflektieren. Als wich-

tigen Faktor in der Sexualerziehung bezeichnet Hinz (2021) in Kapitel 1.1 weiterhin ihre wis-

senschaftliche Fundierung. Dazu wird in den Richtlinien für Bayern festgehalten, dass entspre-

chende fach- und erziehungswissenschaftliche, didaktische und unterrichtsmethodische Kom-

petenzen die Sexualerziehung betreffend in die Ausbildung angehender Lehrkräfte integriert 

werden müssen. Außerdem erhält der*die Beauftragte für Familien- und Sexualerziehung ge-

mäß den bayrischen Richtlinien eine besondere Schulung für seine*ihre Funktion als Interven-

tionsbeauftragte.   

 

 
5 Dieser Themenkomplex wird im letzten Abschnitt von Kapitel 4.3.2 genauer thematisiert. 
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Eine holistische Sexualaufklärung die mit dem Begriff der Sexualerziehung gleichgesetzt wer-

den kann (vgl. Kapitel 2.1), sollte gemäß Winkelmann (2011) entwicklungsbereitend, kultur-

sensibel und geschlechtssensibel sein. Die Wichtigkeit der Entwicklung der Kinder unterstrei-

chen beide Richtlinien und verfolgen daher in der Gestaltung des Lehrens an Grundschulen 

entwicklungsgemäße Ansätze (vgl. Kapitel 4.2). Der Kulturbegriff wird zwar kaum (für NRW) 

bis gar nicht (für Bayern) in den Richtlinien erwähnt, eine Toleranz unterschiedlicher Wertvor-

stellungen (diese Unterschiedlichkeit der Werte kann nach Sielert (2015) auch kulturellen Ur-

sprungs sein), wird jedoch für beide Richtlinien festgelegt (vgl. Kapitel 4.2) und entspricht auch 

dem Verständnis von Sexualerziehung, welches durch Hinz (2021) in dieser Arbeit dargestellt 

wurde. Die Geschlechtersensibilität in den Richtlinien zur Sexualaufklärung für NRW und Bay-

ern konzentriert sich schwerpunktmäßig auf Geschlechter-Binärität, ist jedoch in diesem Um-

fang grundsätzlich vorhanden. Für NRW ist sie deutlich ausgeprägter aber in beiden Richtlinien 

gibt es Verbesserungsmöglichkeiten hinsichtlich Identitäten außerhalb der Cis-Norm, wie be-

reits in diesem Unterkapitel dargestellt wurde. 

 

Eine holistische Sexualaufklärung basiert außerdem auf Respekt, Verantwortung und der An-

erkennung von Vielfalt (vgl. Kapitel 2.1). Respekt und Verantwortung wird von beiden Richt-

linien hervorgehoben, ersteres besonders in denen für NRW, letzteres besonders in denen für 

Bayern. Die Tatsache, dass es Vielfalt gibt, ist aus beiden Richtlinien erkennbar. Ihr Umfang 

und ihre detaillierte Ausgestaltung und Wertschätzung sind aber sowohl für NRW als auch für 

Bayern durch Verbesserungspotenzial gekennzeichnet (vergleiche hierzu auch Kapitel 4.3.2). 

 

Insgesamt entspricht die Grundausrichtung der Richtlinien zur Sexualerziehung für Bayern und 

NRW dem Verständnis von Sexualerziehung in dieser Arbeit. Dabei gilt es zu beachten, dass 

einige Aspekte von Sexualerziehung in den einzelnen Richtlinien durchaus erweiterbar und 

ausbaufähig sind. 

 

4.3.2 Sexualpädagogische Konzepte und Perspektiven in der schulischen Sexual-

erziehung für Bayern und NRW 

Dieses Unterkapitel ordnet die Inhalte der Richtlinien zur Sexualerziehung für Bayern und 

NRW in sexualpädagogische Kontexte ein. So soll die Forschungsfrage nach den sexualpäda-

gogischen Perspektiven in den Richtlinien bearbeitet werden. Zur besseren Übersichtlichkeit 

ist das Unterkapitel in drei Bereiche strukturiert, die sich den Grundlagen von Sexualpädagogik 

und sexueller Bildung als Gegenstandsbereich dieser (vgl. Kapitel 3.1 und 3.2), der 
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Pluralisierung sexueller Werte, Beziehungs- und Lebensformen sowie den für die Sexualpäda-

gogik relevanten kulturellen und anti-diskriminierenden Aspekten widmen.    

 

Allgemeine Grundlagen von Sexualpädagogik und sexueller Bildung in den Richtlinien  

Wie von Tuider (2015) in Kapitel 3.1 beschrieben, sollte Sexualpädagogik ganzheitlich sein 

und nicht in einzelne Teilbereiche aufgespalten werden. In beiden Richtlinien wird zwar in 

einzelne Bereiche unterteilt, aber gleichzeitig verdeutlicht, dass sie alle fächerübergreifend und 

teilweise simultan behandelt werden (vgl. Kapitel 4.2). Schulische Sexualerziehung in beiden 

Richtlinien widmet sich demnach allen Bereichen (Aufklärung, Moralerziehung und Präven-

tion) und erfüllt so den Anspruch der Ganzheitlichkeit (ebd.). Als thematisch aktuell für die 

Sexualpädagogik betont Schmauch (2023) (vgl. Kapitel 3.1) unter anderem die sexualpädago-

gische Arbeit mit behinderten Menschen. Das Thema der Behinderung soll bezogen auf Lern-

prozesse gemäß den Richtlinien für NRW gegebenenfalls in die schulspezifischen Arbeitspläne 

aufgenommen werden. Somit wird es, ebenso wie kindliche Sexualität und die Pluralisierung 

von sexuellen Beziehungs- und Lebensformen als weitere aktuell wichtige Themen (vgl. 

Schmauch, 2023 in Kapitel 3.1), die auch für Bayern (wenn auch in unterschiedlicher Ausprä-

gung) in den Richtlinien zu finden sind, in den Richtlinien für NRW bearbeitet. Die Lernpro-

zesse aus den nordrheinwestfälischen Richtlinien stehen dabei als Begriff in einem konkreten 

Zusammenhang zum Bildungsbegriff, der in der sexuellen Bildung als Gegenstandsbereich von 

Sexualpädagogik bedeutsam ist (vgl. Kapitel 3.1 und 3.2). Ferner erwähnen die nordrheinwest-

fälischen Richtlinien konkret den Einsatz von externen, sexualpädagogischen Angeboten, was 

ihre Offenheit hinsichtlich sexualpädagogischer Prinzipien und Perspektiven unterstreicht. 

 

In Kapitel 3.1 werden eine Sexualität-bejahende Haltung, Respekt und Reflexion als Grundla-

gen sexualpädagogischen Handelns angeführt. In den bayrischen Richtlinien wird eine sexual-

freundliche Grundeinstellung konkret hervorgehoben (vgl. Kapitel 4.2.2). Für NRW wird dies-

bezüglich nichts explizit erwähnt, die Analysen aus den Kapiteln 4.1.1 und 4.3.1 zeigen jedoch, 

dass eine negative Einstellung zu Sexualität in den Richtlinien für NRW und im nordrheinwest-

fälischen Grundverständnis von Sexualerziehung nicht vorliegt. Respekt wird in den grundle-

genden Ausführungen der Richtlinien für Bayern nicht explizit erwähnt, jedoch sehen die bay-

rischen Richtlinien eine gegenseitige Achtung als Form von Respekt (vgl. Wolf, 2023) und 

Toleranz von unterschiedlichen Wertvorstellungen vor (vgl. Kapitel 4.1.2 und 4.2). Für NRW 

wird Respekt in den Richtlinien ausdrücklich vorgesehen und Reflexion wird als Methode be-

tont (vgl. Kapitel 4.2.). So soll Wissen kritisch-reflexiv weitergegeben werden (vgl. Kapitel 
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4.2.1). Das entspricht genau der aktuellen neo-emanzipatorischen Ausrichtung von (vgl. Kapi-

tel 3.1). Auch die Förderung von Reflexivität bei den Kindern wird immer wieder in den Richt-

linien für NRW hervorgehoben (vgl. Kapitel 4.2), sodass Reflexion als bedeutende sexualpä-

dagogische Methode für die Sexualerziehung in NRW gesehen werden kann. Für die bayrischen 

Richtlinien spielt Reflexion kaum eine Rolle. Sie ist nicht in den grundlegenden Festlegungen 

zur Sexualerziehung verankert und wird für Grundschulkinder lediglich einmal als erwünschte 

Kompetenz (ohne jegliche Hinführung und Betonung) erwähnt (S. 10, Richtlinien für Bayern). 

 

In den Richtlinien für Bayern ist für den inhaltlichen Teilaspekt der humanbiologischen As-

pekte eine Ausrichtung auf Fortpflanzung zu erkennen (vgl. Kapitel 4.2.3). Eine solche Aus-

richtung kann ebenfalls in einer "negativen Sexualpädagogik" (18. Jahrhundert) vorgefunden 

werden (vgl. Kapitel 3.1) und ist nach Steinherr (2019) (siehe Kapitel 3.4) immer auch mit einer 

Diskriminierung von Identitäten jenseits der Heteronorm verbunden. Dies widerspricht der se-

xualpädagogischen Einstellung bezüglich Antidiskriminierung6 (vgl. Kapitel 3.1 und 3.3), be-

zieht sich hier allerdings nicht auf die grundsätzliche Ausrichtung der bayrischen Richtlinien, 

sondern auf einen Teilbereich. Die Richtlinien für NRW zeigen konkret für diesen Teilbereich, 

dass es auch anders geht, und richten sich hinsichtlich humanbiologischer Aspekte nach einer 

positiven Beziehung zum eigenen Körper aus.  

 

Der verantwortungsvolle Umgang mit Sexualität sowie die sexuelle Selbstbestimmung stellen, 

wie in Kapitel 3.1 herausgearbeitet, wichtige Ziele von Sexualpädagogik dar. Beide Ziele sind 

sowohl in den bayrischen als auch in den nordrheinwestfälischen Richtlinien wiederzufinden 

(vgl. Kapitel 4.2.2 und 4.2.3). Dabei ist aufgefallen, dass sexuelle Selbstbestimmung besonders 

in den Richtlinien für NRW betont und hervorgehoben wird (vgl. ebd.). Für Bayern wird Ver-

antwortung hingegen (insbesondere in Bezug auf Gesellschaft und Partnerschaft) sehr oft the-

matisiert (vgl. ebd.). 

 

Des Weiteren sehen beide Richtlinien die Achtung verschiedener Lebensweisen vor, was der 

zweiten Prämisse für Sexualpädagogik nach Tuider (2015) (vgl. Kapitel 3.1) entspricht. Jedoch 

sieht ebendiese zweite Prämisse im Zuge dieser Achtung als Form von Anerkennung auch Un-

terstützung vor, um gesellschaftliches Empowerment zu erwirken (vgl. ebd.). Eine solche kon-

krete Unterstützung wird in keiner der Richtlinien erwähnt, auch wenn für NRW bezogen auf 

sexuelle, identitäre Findungsprozesse auf Lehrkräfte als „Brücke“ zu externen Hilfs- und 

 
6 Diese Thematik wird im letzten Abschnitt dieses Unterkapitels genauer bearbeitet. 
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Beratungsangeboten verwiesen wird (vgl. Kapitel 4.2), welche möglicherweise ein solches Em-

powerment umsetzen könnten. Gemäß der 2. Prämisse nach Tuider (2015), soll in der Sexual-

pädagogik außerdem nicht normierend oder ideologisierend informiert werden. Dieser Teil der 

Prämisse wird von beiden Richtlinien erfüllt, da die Richtlinien für NRW Lehrkräften untersa-

gen, Schüler*innen Auffassungen eines „gelungenen“ Sexuallebens zu unterbreiten und die 

Richtlinien für Bayern explizit untersagen, ideologisierend zu vermitteln (vgl. Kapitel 4.2.1). 

 

Tuiders dritte Prämisse für Sexualpädagogik aus 2015 bezieht sich auf Gewaltprävention, die 

in beiden Richtlinien besonders durch die Thematik der sexualisierten Gewalt und deren Prä-

vention umgesetzt wird. In dieser Prämisse wird zudem besonders die Wahrnehmung der eige-

nen Gefühle hervorgehoben (vgl. Kapitel 3.1), welche auch die Richtlinien zur Sexualerziehung 

für Bayern und NRW im Bereich der Missbrauchs-Prävention besonders fördern wollen.  

 

Die Selbstreflexion von Fachkräften ist ein analytisches, sexualpädagogisches Kriterium nach 

Sielert (2021) (vgl. Kapitel 3.1). Die Richtlinien für NRW sehen ein Bewusstmachen über die 

eigene Geschlechterrolle seitens der Lehrkräfte vor (vgl. Kapitel 4.2.3), was als ein erster 

Schritt in Richtung Selbstreflexion gesehen werden könnte, das Kriterium aber nicht vollstän-

dig erfüllt. Die Richtlinien für Bayern beziehen sich im Kontext von Fachkräften nicht auf 

Selbstreflexivität, welche auch bedeutend für die sexuelle Bildung ist (vgl. Kapitel 3.2). Auch 

sie erfüllen das Kriterium nicht und zeigen diesbezüglich auch keine Ansätze. 

 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass beide Richtlinien sexualpädagogisches Han-

deln nicht grundsätzlich ausschließen. Vielmehr zeigen sie immer wieder Ansätze, welche die 

Prinzipien der Sexualpädagogik widerspiegeln. Dies wird besonders für den Bereich der sexu-

alpädagogischen Ziele und Grundhaltungen (Selbstbestimmung, Respekt oder positive Einstel-

lung zu Sexualität) deutlich. Als ausbaufähig für beide Richtlinien zeigen sich besonders sexu-

alpädagogische Kriterien des Empowerments und der Selbstreflexivität von Fachkräften. 

Grundsätzlich wird erneut deutlich, dass sexualpädagogische Werte und Methoden in den 

Richtlinien für NRW wesentlich stärker verankert sind als in denen für Bayern (beispielsweise 

in Form von Reflexion oder explizitem Erwähnen sexualpädagogischer Angebote).  

Im weiteren Verlauf dieses Abschnittes wird sich nun der sexuellen Bildung im Kontext der 

Richtlinien gewidmet.  
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Sexuelle Bildung sieht sich, wie in Kapitel 3.2 einleitend erwähnt, zwischen dem Elternrecht 

und dem Bildungsauftrag des Staates. Beide Richtlinien betonen, dass sie zwar ebendiesen Bil-

dungsauftrag ausführen, die Wichtigkeit des elterlichen Rechts aber dennoch anerkennen und 

sich in diesem Kontext bewegen (vgl. Kapitel 4.2). Sie teilen diese Einordnung demnach mit 

der sexuellen Bildung. Ferner werden in Kapitel 3.2 bezogen auf sexuelle Bildung speziell 

kommunikative Kompetenzen und Sprache betont, die auch in den nordrheinwestfälischen 

Richtlinien als besonders wichtig dargestellt werden (vgl. Kapitel 4.2.2). In den Richtlinien für 

Bayern wird Sprache zwar auch erwähnt, jedoch nicht in gleicher Weise betont (vgl. Kapitel 

4.2 und 4.3.2). Des Weiteren wird in Kapitel 3.2 Aufschluss über die Kommunikation zwischen 

Lehrenden und Lernenden im Kontext von sexueller Bildung gegeben. Diese Kommunikation 

wird als wechselseitig und die Bearbeitung bestimmter Thematiken in Aushandlung sehend 

beschrieben (ebd.). Eine solche wechselseitige Kommunikation und ein solches Aushandeln, 

werden auch in den nordrheinwestfälischen Richtlinien dargestellt, indem ein wechselseitiges 

Zuhören und die Möglichkeit der Mitentscheidung durch Schüler*innen festgelegt werden (vgl. 

Kapitel 4.2.2). In den Richtlinien für Bayern wird keine vergleichbare kommunikative Lage 

dargestellt (vgl. Kapitel 4.2). 

 

Wie in Kapitel 3.2 aufgeführt, stellt Valtl (2013) fünf Kennzeichen von sexueller Bildung auf, 

die im Folgenden mit den Inhalten der Richtlinien zur Sexualerziehung für Bayern und NRW 

in Verbindung gebracht werden. 

 

Valtls erstes Kennzeichen (vgl. Kapitel 3.1), umfasst das Ziel der Selbstbestimmung (einherge-

hend mit einer Autonomie-Förderung) und setzt Lernende in den Mittelpunkt des Bildungspro-

zesses. Wie bereits erwähnt, ist Selbstbestimmung ein Ziel, welches beide Richtlinien (für 

NRW ausgeprägter als für Bayern) aufnehmen (vgl. Kapitel 4.2). Gemäß den nordrheinwestfä-

lischen Richtlinien soll auch die eigene Meinungsbildung sowie das Vertreten der eigenen Iden-

titätsverortung gefördert werden (vgl. Kapitel 4.2.3), was als Autonomie-Förderung angesehen 

werden kann. Dass Lernende in den Mittelpunkt gestellt werden sollen, wird besonders in den 

Richtlinien für NRW deutlich, welche festlegen, dass sich an den Erfahrungen und Bedürfnis-

sen der Kinder als Lernende orientiert und nach ihrer Lebenswelt gerichtet werden soll (vgl. 

Kapitel 4.2.2 und 4.2.3). Dies verdeutlicht auch eine Bedürfnisorientiertheit, wie sie in der Se-

xualpädagogik vorgesehen ist (vgl. Kapitel 3.1). Eine solche lebensweltnahe Arbeit ist außer-

dem auch Teil sozialarbeiterischen und sozialpädagogischen Handelns (vgl. Kapitel 1.2). Ins-

gesamt wird für NRW eine Betonung von Lernprozessen als Teil von (sexueller) Bildung 
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deutlich (vgl. ebd.). Für Bayern wird eine Orientierung an Lernenden nicht konkret hervorge-

hoben, obwohl andere Orientierungen, wie die an christlichen Werten, mehrfach betont werden 

(vgl. Kapitel 4.1.2 und 4.2). Dennoch wird in den bayrischen Richtlinien auf Seite fünf vorge-

schrieben, dass die Lebenswelt und Bedürfnisse von Schüler*innen beachtet werden sollen. 

Dies entspricht nicht einer lebensweltlichen und bedürfnisorientierten Ausrichtung, klammert 

beides aber auch nicht völlig aus.   

 

Als zweites Kennzeichen sexueller Bildung wurden in Kapitel 3.2 eine Sexualität-bejahende 

Grundausrichtung und das Hinausgehen über Themen der Biologie und Fortpflanzung, ange-

lehnt an die Pluralisierung von Lebensstilen sowie die Darbietung zielgruppenspezifischer An-

gebote genannt. Eine Sexualität-bejahende Grundausrichtung wird, wie bereits erwähnt, in bei-

den Richtlinien vertreten (vgl. Kapitel 4.2.2 und 4.3.1). Auch wird in beiden Richtlinien über 

biologische Themen und Themen der Fortpflanzung hinausgegangen (vgl. Kapitel 4.2.3). Die 

Pluralisierung von Lebensstilen wird in unterschiedlichen Ausmaßen (für NRW stärker als für 

Bayern) behandelt (vgl. Kapitel 4.2.3). Dabei ist zu beachten, dass eine Thematisierung abseits 

von Heterosexualität in Bayern für die Grundschule nicht vorgesehen ist (vgl. ebd.). Die Be-

antwortung von Schüler*innen-Fragen bezüglich nicht vorgesehener Themen kann gemäß den 

bayrischen Richtlinien erfolgen, ist aber keineswegs verpflichtend (S.7, Richtlinien für Bay-

ern), weshalb davon ausgegangen werden muss, dass vielen Grundschulkindern in Bayern Wis-

sen über Identitäten jenseits der Heteronorm vorenthalt wird, was Valtls Merkmal nicht erfüllt. 

Zielgruppenspezifische Angebote sind in die nordrheinwestfälischen Richtlinien nicht nur auf-

genommen, sondern auch als ggf. notwendig dargestellt worden (vgl. Kapitel 4.2.2). Eine sol-

che Betonung kann in den bayrischen Richtlinien erkannt werden (vgl. Kapitel 4.2).  

 

Gemäß dem dritten Kennzeichen nach Valtl 2013, soll sexuelle Bildung weltoffen sein und die 

Realität darstellen sowie sich mit dem Input anderer Kulturen auseinandersetzen, um eine neue 

Kultur schaffen zu können. Kultur wird von beiden Richtlinien nicht spezifisch oder ausführlich 

bearbeitet. Die Weltoffenheit, die mit der Darstellung der Realität einhergeht, wird von beiden 

Richtlinien eingeschränkt dargestellt (von denen für NRW zwar wesentlich ausführlicher als 

von denen für Bayern, aber immer noch lückenhaft) (vgl. Kapitel 4.2). Die nordrheinwestfäli-

schen Richtlinien sehen im Kontext von Familie und Partnerschaft die Darstellung der gesam-

ten gesellschaftlichen Lage (also der Realität) vor. 
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Sexuelle Bildung soll, wie in einem weiteren Kennzeichen nach Valtl 2013 beschrieben, alle 

Kompetenz-Ebenen des Menschen ansprechen: Die kognitive Ebene wird durch Aufklärung 

beziehungsweise Informationsvermittlung in beiden Richtlinien angesprochen (vgl. Kapitel 

4.2), die emotionale durch die Wahrnehmung von Gefühlen (siehe weiter oben im Text), die 

Haltungsebene durch gegenseitige Achtung und Respekt (vgl. Kapitel 4.2), die energetische 

Ebene durch das Verständnis von Sexualität als Lebenskraft (vgl. Kapitel 4.2.2), die praktische 

beispielsweise durch das Thematisieren von Selbstbefriedigung in den Richtlinien für NRW 

(für Bayern sind praktische Hinweise zum Beispiel bezogen auf Verhütung in den Richtlinien 

später vorgesehen, Selbstbefriedigung jedoch gar nicht) und die tiefe körperliche Ebene wird 

in den Richtlinien der Länder durch die Thematisierung und Förderung des eigenen Körperge-

fühls angesprochen (vgl. Kapitel 4.2). So inkludieren beide Richtlinien alle Ebenen nach Valtl 

(2013), auch wenn die praktische Ebene für die Grundschule gemäß den bayrischen Richtlinien 

nicht miteinbezogen wird und auch im späteren Verlauf weniger Themen behandelt (vgl. Ka-

pitel 4.2).  

 

Das letzte Merkmal nach Valtl 2013 beschreibt, dass sexuelle Bildung politisch ist. Politische 

Zusammenhänge werden in den Richtlinien zwar nicht erwähnt, es wird jedoch deutlich, dass 

sie durch gesellschaftliche Gegebenheiten bedingt sind und diese inkludieren (Kapitel 4.2: 

christliche Ausrichtung für Bayern, Darstellung der gesamten gesellschaftlichen Situation für 

NRW). Eine Hinterfragung dieser Abhängigkeit im Kontext politischer und gesellschaftlicher 

Zusammenhänge wird für die bayrischen Richtlinien gar nicht (Bearbeitung von Geschlechter-

rollen nur in Medien und nicht im Umfeld, kein aktives Vorgehen gegen Diskriminierung) und 

auch für NRW nur bedingt (durch die Thematisierung der gesamten gesellschaftlichen Situa-

tion, die Problematisierung von Geschlechterrollen und das Fördern eines Rückgangs von Dis-

kriminierung gegen transidentitäre, homo- und bisexuelle Menschen) vorgesehen (ebd.). 

 

Bezogen auf sexuelle Bildung zeigt sich, dass in den Richtlinien für NRW viele Grundansätze 

festgelegt sind. So konzentrieren sich die nordrheinwestfälischen Richtlinien besonders auf 

Lernprozesse und erfüllen viele inhaltliche Aspekte der Merkmale von sexueller Bildung nach 

Valtl (2013). Dies steht in einem starken Kontrast zu den bayrischen Richtlinien, welche zwar 

durchaus auch Aspekte von sexueller Bildung erkennen lassen, jedoch diesbezüglich einen 

deutlich geringeren Umfang in einer spärlicheren Ausprägung und Betonung aufweisen als die 

Richtlinien für NRW. Dies ist eine sich wiederholende Tendenz (vgl. Kapitel 4.1 und 4.3.1).  
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Pluralisierung von sexuellen Werten, Beziehungs- und Lebensformen in der Sexualerziehung 

der Länder   

Die Pluralisierung von sexuellen Werten, Beziehungs- und Lebensformen als aktuelles und 

wichtiges Thema in der Sexualpädagogik nach Schmauch (2023), wurde in den vorherigen Ka-

piteln im Kontext der Richtlinien zur Sexualerziehung für Bayern und NRW bereits mehrfach 

angesprochen. Im Folgenden wird die Thematik analytisch bezogen auf die Richtlinien genauer 

betrachtet. Eine grundsätzliche Behandlung verschiedener Beziehungs- und Lebensformen im 

Sinne der Vielfalt erfolgt in den Richtlinien für beide Länder (vgl. Kapitel 4.2). Auffällig sind 

dabei die unterschiedlich staken Ausprägungen in den Länder-Richtlinien: Für NRW wird ein 

größeres, wenn auch weiterhin ausbaufähiges Spektrum an Vielfaltsaspekten dargestellt und 

behandelt sowie Akzeptanz, Respekt, Achtung und Toleranz gegenüber anderen Lebensformen 

als der eigenen mehrfach deutlich betont. Für Bayern wird ein eingeschränkteres Spektrum auf-

geführt, welches weniger Betonung erfährt (ebd.). So kann für beide Länder festgehalten wer-

den, dass bezogen auf unterschiedliche Lebensformen (zum Beispiel hinsichtlich von Partner-

schaft), sexuelle Orientierungen und insbesondere auf Geschlechteridentitäten ein unterschied-

lich stark ausgeprägter Erweiterungsbedarf erkennbar wird (vgl. Kapitel 4.2.3 und 4.3.1). 

 

Wie in Kapitel 3.4 beschrieben, sieht Sielert (2015) die Begleitung der Ausbildung einer selbst-

reflexiven sexuellen Identität, die losgelöst von festgelegten Mustern, sexueller Orientierung 

oder Geschlechterrollen existiert, als Ziel von Sexualpädagogik der Vielfalt an. Für NRW wird 

eine solche Ausbildung gemäß den Richtlinien zur Sexualerziehung durch das Informieren und 

Darstellen der gesamten gesellschaftlichen Lage ohne Vorschreibungen begleitet (vgl. Kapitel 

4.2.3). Zu beachten ist dabei, dass das LSBTIQ*-Spektrum keine explizite Erwähnung findet, 

aber auch zur Gesamtlage der Gesellschaft gehört. Außerdem ist Reflexion als wichtige Me-

thode in die Richtlinien für NRW aufgenommen worden, wodurch die Reflexivität bezüglich 

der sexuellen Identität eine Grundlage findet (vgl. ebd.). Für Bayern werden mehrfach und stark 

konkrete Werte wie die christlichen und die Ehe (unter besonderer Verdeutlichung einer hete-

rosexuellen Beziehung) betont (vgl. Kapitel 4.1.2). Dadurch entsteht bereits eine parteiische 

Richtung in der Begleitung der sexuellen Identitätsfindung, auch wenn die Achtung anderer 

Werte ebenfalls festgelegt ist (vgl. ebd.). Diese parteiische Richtung widerspricht dem von 

Sielert (2015) angeführten Ziel von Sexualpädagogik der Vielfalt. Zusätzlich ist Reflexion nicht 

als grundlegende Methode in die bayrischen Richtlinien aufgenommen worden (vgl. Kapitel 

4.2), was nicht zur Förderung der Reflexionsfähigkeit von Schüler*innen beiträgt und so das 

Finden einer selbstreflexiven sexuellen Identität erschwert. Beide Länder beziehen sich zwar 
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auf Geschlechterrollen, jedoch wird für NRW eine kritische Betrachtung deutlich ausgeprägter 

vorgesehen als für Bayern (vgl. ebd.), was die Bildung einer identitären Existenz losgelöst von 

Geschlechterrollen erleichtert.  

 

Wie in Kapitel 3.4 beschrieben, nimmt Sexualpädagogik der Vielfalt sexuelle und geschlecht-

liche Vielfalt (verstanden als Pluralisierung von Sexualitäten, Geschlechtern und Lebensfor-

men) als gegeben an und möchte ihre Klientel dazu befähigen, Vielfalt zu thematisieren und zu 

reflektieren. Dieses Thematisieren und Reflektieren stellt außerdem eine Methode von Diver-

sity-Education (vgl. Kapitel 3.3.3) dar. Dadurch das Vielfalt in den Richtlinien nicht außeror-

dentlich umfangreich abgebildet wird (vgl. Kapitel 4.2.3), kann sie durch Schüler*innen in die-

ser Form auch nicht ausführlich reflektiert werden. Hinzu kommt, dass die Richtlinien für Bay-

ern, im Gegensatz zu denen für NRW, Reflexion als Methode nicht grundlegend verankert ha-

ben und die Thematisierung von Sexualitäten jenseits der Heteronorm in der Grundschule nicht 

vorsehen, weshalb das Reflektieren von Vielfalt nicht in den bayrischen Richtlinien vorzufin-

den ist (vgl. Kapitel 4.2). Thematisiert wird Vielfalt in beiden Richtlinien dennoch ansatzweise, 

sodass das Wissen der Schüler*innen diesbezüglich im Sinne des Diversity Ansatzes erweitert 

wird. Zu beachten ist jedoch, dass diese Erweiterung unter Einschränkungen, die für Bayern 

wesentlich stärker sind als für NRW, erfolgt. Dabei wird sich auf das begrenzte Erwähnen un-

terschiedlicher Sexualitäten (Beschränkung auf drei Sexualitäten) sowie auf die geringe (NRW) 

bis nicht vorhandene (Bayern) Erwähnung von geschlechtlichen Identitäten jenseits der Cis-

Norm bezogen (vgl. Kapitel 4.2.3). 

 

Ferner soll Sexualpädagogik der Vielfalt zum Schutz von Vielfalt hinsichtlich von Ideologisie-

rungen und Politisierungen beitragen (vgl. Kapitel 3.4). Für beide Richtlinien ist zwar vorgese-

hen, Wissen vorurteilsfrei und nicht ideologisierend zu vermitteln (vgl. Kapitel 4.2), der gesell-

schaftliche Faktor der Diskriminierung bezüglich Vielfalt und seiner Verhinderung ist jedoch 

nur in die Richtlinien für NRW aufgenommen worden, nicht aber in die für Bayern. So ist für 

NRW ein Schutzgedanke besonders erkennbar. 

 

Sexualpädagogik der Vielfalt soll außerdem ihre Klientel darin unterstützen, selbstbestimmt 

mit Diversität umzugehen und ihr eigenes Selbst darin zu verorten (Kapitel 3.4). Dazu soll die 

Möglichkeit der Auseinandersetzung geschaffen werden (ebd.). Dies entspricht dem Ziel der 

nordrheinwestfälischen Richtlinien, Schüler*innen dazu zu befähigen, sich eine eigene Mei-

nung zu bilden und ihre eigene Identität durch die Auseinandersetzung mit verschiedenen 
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Orientierungen und Identitäten im Spektrum der Vielfalt zu verorten. Eine solche Auseinander-

setzung steht in den Richtlinien für Bayern, wie in Kapitel 4.2.3 herausgestellt, nicht im Fokus.  

 

Das Auseinandersetzen mit Vielfalt, das Reflektieren der eigenen Sexualität und das Verorten 

der eigenen Identität als Ziele für Schüler*innen, welche die Richtlinien zur Sexualerziehung 

für NRW in Verbindung mit der Darstellung der gesamten gesellschaftlichen Lage vorsehen 

(vgl. Kapitel 4.2.3), lassen auf ein dynamisches Identitätsverständnis schließen, da Identitäts-

konzepte auf diese Weise nicht starr oder verfestigt im Bildungsprozess präsentiert und vorge-

schlagen werden. Ein solches dynamisches und auf Individualität basierendes Identitätsver-

ständnis ist nach Lücke (2015) eine Grundlage von Sexualpädagogik der Vielfalt (vgl. Kapitel 

3.4).  

Wie in diesem Kapitel bereits aufgeführt, sind eine solche Auseinandersetzung, Reflexion und 

Thematisierung der gesamten gesellschaftlichen Lage in den bayrischen Richtlinien kaum auf-

geführt und in keiner Weise betont, weshalb ein dynamisches Grundverständnis von Identität 

in den Richtlinien für Bayern nicht vorausgesetzt werden kann. 

 

Des Weiteren wird in den Richtlinien für NRW ein Klima, welches die Vielfalt sexueller Mög-

lichkeiten achtet, gefordert (vgl. Kapitel 4.2.3). Dies lässt auf eine institutionelle Akzeptanz 

von sexueller Vielfalt schließen, was eine Grundvoraussetzung für die Anwendung von Regen-

bogenkompetenz darstellt (vgl. Kapitel 3.3.2). In den bayrischen Richtlinien wird ein solches 

Klima nicht gefordert, vielmehr werden christliche Werte betont (vgl. Kapitel 4.1.2 und 4.2). 

Dementsprechend ist auch nicht von einem solchen Klima auszugehen, nicht zuletzt, da die 

Kirche andere Sexualitäten als die Heterosexualität (wie beispielsweise die Homosexualität) 

explizit verurteilt (Rothe, 2022; Vosman, 2001). Dieser Fokus der bayrischen Richtlinien und 

der bayrischen Sexualerziehung im Allgemeinen, erschweren demnach die Anwendung von 

Sexualpädagogik der Vielfalt in der Sexualerziehung in Bayern und wirken gegensätzlich zu 

den Werten, die beispielsweise in der Diversity-Education vermittelt werden sollen (vgl. Kapi-

tel 3.3.3).  

 

Insgesamt wird deutlich, dass die Richtlinien für NRW viele Werte sexualpädagogischer Per-

spektiven hinsichtlich von Vielfalt aufweisen. So finden sich in ihnen Ansätze für die Anwen-

dung von Sexualpädagogik der Vielfalt und Diversity-Education sowie eine Grundlage zur An-

wendung von Regenbogenkompetenz. Dabei soll nicht unerwähnt bleiben, dass besonders hin-

sichtlich der Darstellung von Vielfalt ein Verbesserungspotential erkennbar wird, welches 
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durch die Darstellung von mehr sexuellen Orientierungen und Identitäten jenseits der Cis-Norm 

ausgefüllt werden könnte. Die Richtlinien für Bayern weisen diesbezüglich einen wesentlich 

größeren Nachholbedarf auf. Das Thema der sexuellen Vielfalt wird in den bayrischen Richtli-

nien aus sexualpädagogischer Perspektive unzureichend behandelt: Vielfalt wird sehr einge-

schränkt dargestellt, eine Auseinandersetzung mit ihr, ebenso wie ihre Reflexion, nicht betont 

oder umfangreich betrachtet und für ein dynamisches, individuelles Identitätsverständnis gibt 

es keine deutlichen Ansätze. Zusätzlich dazu scheint der häufig erwähnte Fokus auf christliche 

Werte andere, diversitätsbezogene Werte zu überschatten.  

 

Bezug zu Anti-Diskriminierungsarbeit und kulturellen Perspektiven in den Richtlinien der Bun-

desländer  

Die Abwertung und Tabuisierung bestimmter Identitäten und Lebensweisen als direkte Form 

der Diskriminierung (vgl. Debius, 2017 in Kapitel 3.3.1) ist in den Richtlinien nicht vorhanden, 

da beide Richtlinien vorurteilsfreies Bearbeiten (Bayern) und gegenseitige Akzeptanz (NRW) 

sowie Achtung (beide) gegenüber unterschiedlichen Werten und Orientierungen (homo-, bi- 

und heterosexuell) vorsehen (vgl. Kapitel 4.2). Zwar betonen beide ein binäres Geschlechter-

system, eine Thematisierung von Identitäten jenseits dieser Binärität wird jedoch nicht explizit 

ausgeschlossen und demnach auch nicht tabuisiert oder abgewertet (vgl. ebd.).  

 

Auch von Othering-Praxen als Form von Diskriminierung (vgl. Debius, 2017 in Kapitel 3.3.1) 

wird weitestgehend abgesehen (vgl. Kapitel 4.2). Eine Ausnahme bilden die Richtlinien für 

NRW, welche sich auf „abweichendes Sexualverhalten“ (S. 13, Richtlinien für NRW) beziehen. 

Damit sind Sex-Praktiken wie Sadomasochismus oder Fetischismus gemeint, die so explizit als 

andersartige Neigung (= Othering-Praxis nach Debius (2017)) dargestellt werden.  

 

Grundsätzlich bleibt das gesamte „Kaleidoskop“ der Sexualität (vgl. Lautmann, 2015 in Kapitel 

1.1) –unter anderem in Form des vollen LSBTIQ*-Spektrums– in den Richtlinien unbearbeitet, 

wodurch es Schüler*innen wahrscheinlich häufig im Unterricht vorenthalten wird. In diesem 

Fall entsteht eine indirekte Diskriminierung nach Debius (2017) (vgl. Kapitel 3.3.3), die, wie 

alle Diskriminierungsformen, ganz klar dem Dasein von Sexualpädagogik als Anti-Diskrimi-

nierungsarbeit widerspricht und die Entwicklung und Verortung der eigenen sexuellen Identität 

von Schüler*innen als Ziel der nordrheinwestfälischen Richtlinien (vgl. Kapitel 4.2.3) er-

schwert. Besonders ausgeprägt ist diese indirekte Diskriminierung in den Richtlinien für Bay-

ern, welche das Thematisieren von Sexualitäten jenseits der Heteronorm in der Grundschule 

nicht vorsehen und die Beantwortung von Schüler*innen-Fragen bezogen auf nicht 
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vorgesehene Thematiken zwar nicht ausschließen, aber auch nicht als verpflichtend, sondern 

lediglich als Option darstellen.   

 

Des Weiteren sehen die Richtlinien für NRW, wie in Kapitel 4.2.3 erläutert, vor, durch Aufklä-

rung einen Rückgang von Diskriminierungen gegen transidentitäre, homo- und bisexuelle Men-

schen zu fördern. Das Bewusstsein über diese Diskriminierung von Minderheiten zeigt eine 

Sachkompetenz bezogen auf Regenbogenkompetenz (vgl. Kapitel 3.3.2). Ferner entspricht die-

ses Ziel zwar den sexualpädagogischen Ansichten aus den Kapiteln 3.1 und 3.3.1, zeigt sich 

jedoch erneut durch eine Reduzierung auf drei Lebensweisen jenseits der Heteronorm als un-

vollständig. Trotzdem soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass die Richtlinien für 

NRW bezogen auf Anti-Diskriminierung deutlich aktiver sind als die für Bayern, welche zwar, 

gleichsam wie die nordrheinwestfälischen Richtlinien aber nicht in einem vergleichbaren Aus-

maß, die Gleichberechtigung von Mann und Frau erwähnen und einen diskriminierenden 

Sprachgebrauch generell ablehnen, Antidiskriminierung jedoch nicht explizit aufgreifen oder 

konkret fördern wollen (vgl. Kapitel 4.2).   

Um sexualpädagogische Aspekte im Sinne der Antidiskriminierung in die Sexualerziehung in 

NRW einfließen zu lassen, ist, wie eben dargestellt, durch die Richtlinien für NRW bereits eine 

Basis geschaffen worden, auf deren Grundlage sozialarbeiterische und sexualpädagogische An-

gebote aufbauen können. Für die bayrische Sexualerziehung an Grundschulen zeigt es sich an-

ders, da Antidiskriminierung erst gar nicht konkret in die Richtlinien aufgenommen wurde und 

Identitäten jenseits der Cis-Norm ebenfalls völlig unerwähnt bleiben (vgl. Kapitel 4.2). Die 

Etablierung einer sexualpädagogischen Anti-Diskriminierungsarbeit findet nach den bayri-

schen Richtlinien keine konkrete, bestehende Basis. Sie ist zwar durch die Richtlinien nicht 

ausgeschlossen, wird aber auch nicht als förderungswürdig oder als klares Ziel festgelegt (vgl. 

ebd.).  

 

Insgesamt finden sich also in beiden Richtlinien diskriminierende Aspekte, welche die Notwen-

digkeit einer sexualpädagogischen Anti-Diskriminierungsarbeit in der Sexualerziehung deut-

lich machen. Eine solche Arbeit findet in den Richtlinien für NRW bereits eine Grundlage, da 

diese den Rückgang von Diskriminierung als Ziel vorsehen und Anti-Diskriminierungsarbeit 

wie sie in Kapitel 3.3.1 für die Sexualpädagogik beschrieben wurde so beispielsweise durch 

externe Angebote oder Fortbildungen für Lehrkräfte ansetzen kann. Dies könnte zum Beispiel 

durch ein Anti-Bias-Training (vgl. Abrams, 2021) für Lehrkräfte im Sinne des Anti-Bias-An-

satzes (vgl. Kapitel 3.3.1) erfolgen. Die Bedeutung externer Angebote als Unterstützung für 



73 

 

Schüler*innen, wie auch als Unterstützung für Lehrkräfte, wird in den Richtlinien für NRW 

betont (vgl. Kapitel 4.2). Für Bayern gibt es gemäß den Richtlinien zwar keine explizite Grund-

lage für Anti-Diskriminierungsarbeit, explizit ausgeschlossen wird sie aber auch nicht, sodass 

eine Implementierung zwar nicht unmöglich aber mit größerem Aufwand verbunden ist.  

 

Debius (2017) erwähnt im Kontext von Anti-Diskriminierungsarbeit einen Gleichbehandlungs-

anspruch, der seine Grenze in der Selbstbestimmung anderer hat (vgl. Kapitel 3.3.1). Auch in 

den bayrischen und nordrheinwestfälischen Richtlinien wird diesbezüglich eine Grenze gesetzt, 

die in den (Menschen-)Rechten der Anderen liegt (vgl. Kapitel 4.2.2 und 4.2.3). Auf diese 

Grenze wird im Konzept der interkulturellen Sexualpädagogik ebenfalls Bezug genommen, in-

dem eine Parteilichkeit für Menschen, deren (sexuelle) Selbstbestimmung eingeschränkt wird, 

gefordert wird (vgl. Kapitel 3.5).  

 

In den Richtlinien für Sexualerziehung in NRW sind viele Aspekte und Grundlagen der inter-

kulturellen Sexualpädagogik wiederzufinden: So wird zum Beispiel nicht nur Reflexion, son-

dern auch die Thematisierung kultureller Zusammenhänge von Sexualität vorgesehen (vgl. Ka-

pitel 3.5 und 4.2). Zusätzlich sind Lehrkräfte in NRW gemäß den Richtlinien dazu verpflichtet, 

gegenüber unterschiedlichen religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen sowie verschie-

denen Wertvorstellungen tolerant und rücksichtsvoll zu sein (vgl. ebd.). 

 

Ferner nehmen die nordrheinwestfälischen Richtlinien Bezug auf die Dialogfähigkeit von 

Schüler*innen, welche sie, wie in Kapitel 4.2.2 beschrieben, als Ziel in der Sexualerziehung in 

NRW sehen. Der Dialog stellt eine zentrale Methode in der interkulturellen Sexualpädagogik 

dar (vgl. Kapitel 3.5), weshalb die Fähigkeit ebendiesen Dialog respektvoll führen zu können 

eine wichtige Grundkompetenz ist, die der Durchführung von Angeboten in Zusammenhang 

mit interkultureller Sexualpädagogik dient. Gleichzeitig macht Dialogfähigkeit eine solche 

Durchführung nicht nur möglich, sondern kann auch durch ihre Anwendung in der interkultu-

rellen Sexualpädagogik trainiert werden. So kann interkulturelle Sexualpädagogik einen Bei-

trag dazu leisten, das Ziel der Dialogfähigkeit, welches in den Richtlinien zur Sexualerziehung 

für NRW festgelegt ist, zu fördern. Dadurch wird deutlich, dass sich die methodische Nutzung 

des Konzeptes der interkulturellen Sexualpädagogik für die Sexualerziehung in NRW deutlich 

anbietet.  
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Im Zusammenhang mit der Dialogfähigkeit wird in den nordrheinwestfälischen Richtlinien be-

sonders Sprache im Bereich kommunikativer Kompetenzen betont (vgl. Kapitel 4.2.2). Kom-

munikative Fähigkeiten sind außerdem wichtig bezogen auf Regenbogenkompetenz, in dessen 

Kontext sie der Sozialkompetenz zugeordnet werden (vgl. Kapitel 3.3.2). Die Bedeutung von 

Sprache wird nicht nur für die Diversity-Education (Kapitel 3.3.3), sondern auch für die inter-

kulturelle Sexualpädagogik (Kapitel 3.5) hervorgehoben und, ebenso wie in den nordrheinwest-

fälischen Richtlinien, zeitgleich mit Respekt und Reflexion verbunden. Sowohl interkulturelle 

Sexualpädagogik als auch die Richtlinien für Sexualerziehung in NRW sehen also vor, kultu-

relle und religiöse Werte nicht nur zu thematisieren und zu erklären, sondern auch zu respek-

tieren und zu reflektieren (vgl. Kapitel 3.5 und 4.2).  

    

Die Richtlinien für NRW teilen viele Werte, Methoden und Kompetenzen mit dem Konzept der 

interkulturellen Sexualpädagogik. Auch wenn die nordrheinwestfälischen Richtlinien keinen 

direkten Bezug auf interkulturelle Kompetenzen nehmen, wird ersichtlich, dass interkulturelles 

sexualpädagogisches Handeln Teil der Sexualerziehung in NRW sein kann. Die Richtlinien für 

NRW schaffen gut ausgestaltete Grundlagen, die eine Umsetzung vieler Aspekte der interkul-

turellen Sexualpädagogik (vgl. Kapitel 3.5) bereits vorsehen (Dialoge, Erklärungen, Respekt 

und Reflexion). Dies steht in einem starken Kontrast zu den bayrischen Richtlinien, welche 

zwar, wie in Kapitel 4.1.2 bezogen auf Sexualerziehung in Bayern beschrieben, eine Toleranz 

gegenüber unterschiedlichen Wertvorstellungen vorsehen, sich aber auch weiterhin auf christ-

liche Werte konzentrieren. Auf kulturelle Gegebenheiten und den Umgang mit diesen sowie 

auf Dialogfähigkeit oder Reflexion wird sich nicht bezogen (vgl. Kapitel 4.2). Erneut wird eine 

Anwendung interkultureller Sexualpädagogik nicht explizit verboten, aber sie bietet sich auf 

Grundlage der Richtlinien zur Sexualerziehung in Bayern auch nicht an. Diese Tendenz zieht 

sich auffällig weitreichend durch die analytischen Erkenntnisse dieses Kapitels.     

    

5 Bedeutung für die (Schul-)Sozialarbeit und Sozialpädagogik 

In diesem Kapitel der Arbeit, sollen gewonnene Erkenntnisse aus der Literatur und den Richt-

linien zur Sexualerziehung für Bayern und NRW konkret mit ihrer Bedeutung für die 

(Schul-)Sozialarbeit und Sozialpädagogik in Verbindung gebracht werden. Es geht somit über 

das Darstellen eines bloßen Zusammenhangs, wie es in einigen vorherigen Kapiteln als Grund-

lage für dieses fünfte Kapitel der Fall war, hinaus. So soll der ausgearbeitete Bezug von 
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sexualitätsbezogener Arbeit und Sozialer Arbeit hinsichtlich der dargestellten Konzepte und 

Richtlinien weiterentwickelt und abgeschlossen werden.  

 

Aus der Literatur  

Sielert (2021) erklärt, dass das Ziel der sexuellen Selbstbestimmung vor gegenläufiger Ein-

flussnahme durch gesellschaftliche Interessen geschützt werden muss. Zeitgleich schreibt 

Pötter (2014), dass Schulsozialarbeit Gefahr läuft, ihre Angebote nur an dem, was gerade poli-

tisch vertreten ist und daher finanziert wird, auszurichten. Dass ein*e Schulsozialarbeiter*in 

politische Interessen nicht nach Belieben formen und festlegen kann, ist offensichtlich und be-

darf keinem Literaturbeleg. So bleibt aus Sicht der Autorin und in Bezug auf Pötters Aussage 

von 2014 folgende Möglichkeit, wenn sozialarbeiterische, sexualpädagogische Angebote in der 

Schule, die das WHO-Regionalbüro für Europa und die BzgA (2011) vorschlagen und die durch 

die Studie von Meyer et al. (2007) als notwendig erachtet werden können, durchgeführt werden 

sollen:  Die Grundlage für solche Angebote muss bindend festgehalten werden. Interessen kön-

nen sich bekanntlich schnell wandeln, aber um eine gesetzliche Verankerung zu lösen, bedarf 

es an Zeit und Mehrheiten. Wenn bedacht wird, dass die Qualitäts- und Unterstützungs-Agentur 

des Landesinstituts für Schule in NRW (2020) in ihrem Beispiel für einen Biologie-Lehrplan 

in der Sekundarstufe Ⅰ schon einmal einen Projekttag zu menschlicher Sexualität verankert hat, 

ist die Vorstellung, solche Maßnahmen bindend und in Lehrkraft-externer, fachlicher Durch-

führung festzuhalten (auch in Grundschulen) nicht mehr gänzlich utopisch. So könnte durch 

Fachkräfte der Sozialen Arbeit und Sexualpädagogik ein Beitrag dazu geleistet werden, dass 

das Bildungsziel der sexuellen Selbstbestimmung (vgl. Sielert, 2021) auch wirklich in der Se-

xualerziehung umgesetzt wird.   

Inwieweit eine solche Möglichkeit umsetzbar ist, vermag die Autorin nicht zu beurteilen. Viel-

mehr dient diese Passage der Untermalung der Bedeutsamkeit sexualpädagogischer Angebote 

und ihrem Zusammenhang mit (Schul-)Sozialarbeit, sowie der Darstellung der Wichtigkeit des 

Konzipierens von Lösungsansätzen, ohne die jegliche Probleme weiter fortbestehen würden.   

 

Hinz (2021) sieht in einem Halb- oder Unwissen von Fachkräften die Gefahr, durch Sexualer-

ziehung Leid zu verursachen. Auch in Kapitel 1.2 wird betont, dass es notwendig und wichtig 

ist, dass (sozial-)pädagogische und sozialarbeiterische Fachkräfte über Wissen und Handlungs-

kompetenzen bezogen auf sexuelle Themen verfügen. Gleichzeitig wird in diesem Kapitel auch 

festgestellt, dass Sexualpädagogik keine feste Verankerung in sozialen Studiengängen findet, 
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obwohl Sexualität in der menschennahen Arbeit (wie sie Soziale Arbeit leistet) immer wieder 

unaufhaltsam Thema wird (vgl. Kapitel 1.2). Daraus ergibt sich einerseits die Notwendigkeit 

für sozialarbeiterische und (sozial-)pädagogische Fachkräfte (darunter auch Schulsozialarbei-

ter*innen), die das Erzeugen des von Hinz (2021) beschriebenen Leids verhindern wollen, ei-

genverantwortlich und selbstmotiviert die eigene (Weiter-)Bildung unter sexualpädagogischen, 

qualitätssichernden Aspekten anzustreben, durchzuführen und zu gewährleisten. Andererseits 

sind sie gefragt, sich für eine Verankerung dieser Themen im Studium einzusetzen.   

An dieser Stelle soll durch die Autorin betont sein, dass dieses freiwillige Engagement auf 

Grundlage des in der Arbeit dargestellten engen Zusammenhangs sexualitätsbezogener Themen 

beziehungsweise Handlungskompetenzen und Sozialer Arbeit (Kapitel 1.2), eigentlich nicht 

notwendig sein sollte– auch wenn dieser Appell (sich freiwillig zu bilden und zu engagieren) 

dadurch nicht an Bedeutung verlieren soll. Die Autorin schließt sich der Auffassung den dies-

bezüglich in Kapitel 1.2 genannten Autor*innen an, dass Grundkompetenzen der Sexualpäda-

gogik Teil der Ausbildung von sozialarbeiterischen und (sozial-)pädagogischen Fachkräften 

sein sollten.   

 

Aus den Richtlinien für Sexualerziehung in Bayern und NRW  

In den bayrischen Richtlinien ist ein*e Beauftragte*r für Familien und Sexualerziehung an 

Schulen vorgesehen (vgl. Kapitel 4.2.1). Es ist nicht festgelegt, dass dies eine Lehrkraft sein 

muss. An dieser Stelle könnte Schulsozialarbeit ansetzen und so eine bedeutendere Rolle in der 

schulischen Sexualerziehung für Bayern einnehmen. Schulsozialarbeiter*innen könnten in die-

ser Position die Verantwortung für Interventionen und für die Evaluierung externer Angebote 

übernehmen, sowie als neutrale Ansprechperson für alle Beteiligten fungieren (vgl. Kapitel 

4.2.1). Dennoch ist zu beachten, dass Schulsozialarbeiter*innen in dieser Funktion den bayri-

schen Richtlinien zur Sexualerziehung unterliegen und demnach Vielfalt (für Bayern einge-

kürzt in Form der Behandlung von Hetero-, Homo- und Bisexualität) in der Grundschule nicht 

thematisieren dürften, obwohl dies nach Sager (2018) durchaus von Bedeutung wäre. 

 

Für NRW ist eine solche Beauftragung zwar nicht vorgesehen, externe Angebote werden jedoch 

immer wieder deutlich als Ressource hervorgehoben (vgl. Kapitel 4.2). Dabei wird sich im Ge-

gensatz zu Bayern nicht nur auf Angebote für Schüler*innen, sondern auch auf Angebote für 

Lehrkräfte bezogen (vgl. Kapitel 4.2.3). Das untermalt erneut, dass externe Angebote für die 

Sexualerziehung in NRW als wichtige Ressource gesehen werden. Durch ebendiese Angebote 

und ihre Wertschätzung eröffnet sich die Möglichkeit, Schulsozialarbeit, aber auch 
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sozialarbeiterische und sozialpädagogische Angebote generell, in die Sexualerziehung an 

Grundschulen zu integrieren. In den Standards für Sexualaufklärung in Europa (WHO-

Regionalbüro für Europa und BzgA, 2011) werden solche Angebote, wie in Kapitel 1.2 bereits 

erwähnt, explizit genannt. Außerdem wird in ebendiesem Kapitel der hier vorliegenden Arbeit 

Bezug genommen auf externe (sozialarbeiterische/sozialpädagogische) Beratungsangebote, die 

auch in den Richtlinien für NRW explizit erwähnt werden (vgl. Kapitel 4.2.3). So können 

Schulsozialarbeit und Soziale Arbeit allgemein eine wichtige Funktion in der nordrheinwestfä-

lischen Sexualerziehung in der Grundschule einnehmen, wenn sie sich der Ausgestaltung ex-

terner Angebote und Beratungsstellen annehmen. 

 

Für Bayern sind externe Angebote gemäß den Richtlinien zur Sexualerziehung ebenfalls nicht 

ausgeschlossen, auch wenn sie deutlich weniger oft und auffordernd angeführt werden als für 

NRW (vgl. Kapitel 4.2). Anbieter externer Angebote werden für Bayern von dem*der Beauf-

tragten für Familien und Sexualerziehung überprüft und die Verantwortung für Inhalt, Qualität 

und Durchführung des jeweiligen Angebotes liegt bei der Lehrkraft (S. 16f. Richtlinien für 

Bayern). Dadurch könnte ein Konflikt bezüglich der Verantwortlichkeit entstehen, da beispiels-

weise sozialarbeiterische und sexualpädagogische Angebote von pro familia nach Kempf 

(2022) grundsätzlich in Abwesenheit von Lehrkräften durchgeführt werden. Dies dient sowohl 

der Atmosphäre als auch der Wahrung der Schweigepflicht, der pro familia Mitarbeitende, nicht 

aber Lehrkräfte unterliegen (ebd.). Angebote von pro familia wären demnach beispielhaft für 

Bayern schwer durchzuführen, da eine Lehrkraft der von den Richtlinien vorgeschriebenen 

Verantwortung nicht angemessen nachkommen kann, wenn sie nicht anwesend ist. Für NRW 

sind diesbezüglich keine Barrieren in den Richtlinien festgelegt (vgl. Kapitel 4.2). Das unter-

streicht nicht nur die stärkere Bedeutung, die externen Angeboten für NRW in den Richtlinien 

zugeschrieben wird, sondern auch die Möglichkeit, Soziale Arbeit in die Praxis der schulischen 

Sexualerziehung in NRW miteinzubeziehen. 
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Fazit 

Zu Beginn dieser Arbeit wurden in der Einleitung zwei Forschungsfragen vorgestellt: „Inwie-

weit beinhalten die Richtlinien zur Sexualerziehung in Bayern und NRW sexualpädagogische 

Perspektiven?“ und „Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden diesbezüglich zwi-

schen den beiden Ländern deutlich?“. Das hier vorliegende Fazit der Arbeit nimmt konkret 

Bezug auf die Beantwortung dieser Fragen. 

 

Insbesondere in Kapitel 4.3 konnte herausgestellt werden, dass die Richtlinien zur Sexualerzie-

hung in Bayern und NRW in unterschiedlichen Ausmaßen sexualpädagogische Perspektiven 

enthalten. So sind in beiden Richtlinien Ansätze hinsichtlich sexualpädagogischer Ziele und 

Grundhaltungen in Form von Selbstbestimmung, Respekt und einer positiven, Sexualität-beja-

henden Haltung zu erkennen. Dennoch zeigen sich bereits bezogen auf Grundlagen in der Se-

xualpädagogik erste Unterschiede und Abweichungen zwischen den Richtlinien: Für NRW ist 

Sexualpädagogik mit ihren Werten und Methoden (insbesondere Reflexion) auffällig stark ver-

ankert. Sexualpädagogische Angebote werden sogar explizit als externe Ergänzung zur schuli-

schen Sexualerziehung hervorgehoben. Für die bayrischen Richtlinien ist eine solche Veranke-

rung nicht vorgesehen (vgl. ebd.).  

 

Dieser Trend zieht sich durch alle in der Arbeit vorgestellten Themenbereiche. Die Richtlinien 

für NRW beinhalten demnach vermehrt sexualpädagogische Perspektiven, während in den 

Richtlinien für Bayern zwar oft Ansätze vorhanden sind, ein Erweiterungspotential hinsichtlich 

sexualpädagogischer Aspekte jedoch immer auffälliger wird.  

 

Dieses auffällige Potential wird besonders bezogen auf sexuelle Bildung als Gegenstandsbe-

reich von Sexualpädagogik (vgl. Sielert, 2021) und die Pluralisierung von sexuellen Werten- 

Beziehungs- und Lebensformen als wichtiges sexualpädagogisches Thema (vgl. Schmauch, 

2023) deutlich. Die nordrheinwestfälischen Richtlinien konzentrieren sich in diesem Zusam-

menhang auf Lernprozesse und erfüllen viele Merkmale von sexueller Bildung nach Valtl 

(2013), was den Richtlinien für Bayern nicht gelingt (vgl. Kapitel 4.3.2). Außerdem wird Viel-

falt in den bayrischen Richtlinien nur eingeschränkt und ohne einen Fokus auf tiefere, reflexive 

Auseinandersetzungen thematisiert. Statt Vielfaltsaspekte zu betonen, wird sich in den bayri-

schen Richtlinien auf christliche Werte fokussiert, obwohl die Kirche nach Rothe (2022) und 

Vosman (2001) Identitäten jenseits der Heteronorm verurteilt. Auch wenn in den Richtlinien 
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für NRW bezogen auf Vielfalt mehr Lebensformen abgebildet werden als für Bayern und Ak-

zeptanz, Respekt und Toleranz sowie die Förderung des Rückgangs von Diskriminierung dies-

bezüglich stark betont werden und die nordrheinwestfälischen Richtlinien, im Gegensatz zu den 

bayrischen, auch transidentitäre Menschen als Identität jenseits der Cis-Norm erwähnen, be-

schränken sie sich dennoch auf lediglich drei Lebensformen jenseits der Heteronorm (vgl. ebd.). 

Daraus ergibt sich auch für NRW ein Erweiterungspotential hinsichtlich der Darstellung der 

Pluralisierung von sexuellen Werten-, Beziehungs- und Lebensformen. Dieses Erweiterungs-

potential ist jedoch deutlich geringer als das der bayrischen Richtlinien. 

 

Bezogen auf Sexualpädagogik als Antidiskriminierungsarbeit (vgl. Tuider, 2015), zeigen eben-

falls beide Richtlinien Erweiterungspotential, da sich sowohl in den Richtlinien für Bayern als 

auch in denen für NRW diskriminierende Aspekte finden (vgl. Kapitel 4.3.2). Eine wirkliche 

Grundlage für sexualpädagogische Antidiskriminierungsarbeit bieten dabei jedoch nur die 

Richtlinien für NRW, auch wenn die bayrischen Richtlinien eine solche Arbeit nicht explizit 

ausschließen. Zusätzlich dazu bieten die nordrheinwestfälischen Richtlinien ebenfalls eine 

Grundlage zur Anwendung interkultureller Sexualpädagogik. Ohne den Kultur-Begriff genauer 

zu bearbeiten, teilen sie im Gegensatz zu den Richtlinien für Bayern viele Grundlagen mit dem 

Konzept, sodass die Möglichkeit interkulturelle Sexualpädagogik in die Sexualerziehung in 

NRW zu implementieren offen ist (vgl. ebd.). 

 

Insgesamt sind also besonders in den nordrheinwestfälischen Richtlinien zur Sexualerziehung 

sexualpädagogische Perspektiven zu erkennen. Dabei werden einerseits oft sexualpädagogische 

Grundlagen direkt geteilt (beispielsweise im Hinblick auf sexuelle Bildung), andererseits wird 

häufig eine gute Grundlage für die Anwendung sexualpädagogischer Konzepte und Ansätze 

geschaffen (zum Beispiel bezogen auf Antidiskriminierungsarbeit). Eine solche gute Grundlage 

fehlt wiederholt in den bayrischen Richtlinien, obwohl auch sie in Ansätzen immer wieder se-

xualpädagogische Perspektiven aufweisen oder sexualpädagogisches Handeln zumindest nicht 

ständig konkret ausschließen. An dieser Stelle sei angemerkt, dass beide Richtlinien (also nicht 

nur die bayrischen) hinsichtlich der Implementierung sexualpädagogischer Perspektiven, ins-

besondere bezogen auf Vielfalt, Erweiterungspotential aufweisen.  

Abschließend ist festzuhalten, dass beide Richtlinien sexualpädagogische Perspektiven enthal-

ten, die Richtlinien zur Sexualerziehung für NRW jedoch ein größeres Ausmaß dieser Perspek-

tiven aufweisen. 
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